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Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Haushalts- und
Finanzausschusses

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplanes

des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2019
und 2020

(Haushaltsgesetz 2019/2020 – HG 2019/2020)

Vom …

Der Sächsische Landtag hat am … das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplanes

Durch dieses Gesetz wird der Haushaltsplan des Freistaates Sachsen
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 in Einnahmen und Ausgaben auf

1. 20 075 008 000 Euro für das Haushaltsjahr 2019 und

2. 20 579 629 000 Euro für das Haushaltsjahr 2020

festgestellt. Der Gesamtplan ist in der Anlage enthalten.

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 nimmt der Freistaat
Sachsen netto keine Kredite zur Deckung von Ausgaben auf. Die
Absätze 2 bis 5 bleiben hiervon unberührt.

(2) Die Normallage im Sinne von § 18 Absatz 3 der Sächsischen
Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April
2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplanes

des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2019
und 2020

(Haushaltsgesetz 2019/2020 – HG 2019/2020)

Vom …

Der Sächsische Landtag hat am … das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplanes

Durch dieses Gesetz wird der Haushaltsplan des Freistaates Sachsen
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 in Einnahmen und Ausgaben auf

1. 20 240 529 100 Euro für das Haushaltsjahr 2019 und

2. 20 921 997 600 Euro für das Haushaltsjahr 2020

festgestellt. Satz 2 unverändert

§ 2

Kreditermächtigungen

(1) unverändert

(2) Die Normallage im Sinne von § 18 Absatz 3 der Sächsischen
Haushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April
2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom
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15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, beträgt 13 467 000 000 Euro für das
Haushaltsjahr 2019 und 14 925 000 000 Euro für das Haushaltsjahr 2020.

(3) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt,
Kassenverstärkungskredite in Höhe von bis zu 10 Prozent des in § 1
Satz 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrages
aufzunehmen. Es wird ferner ermächtigt, zum Ankauf von Schuldtiteln des
Freistaates Sachsen im Wege der Marktpflege Kredite bis zu 10 Prozent
des Betrages der umlaufenden Anteile und Obligationen aufzunehmen.

(4) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, ab
November des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des
nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 2 Prozent des in § 1
Satz 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestellten Betrages
aufzunehmen. Die hiernach aufgenommenen Kredite sind auf die
Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.

(5) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, Einnahmen
aus Kreditaufnahmen in Anwendung von § 72 Absatz 6 der Sächsischen
Haushaltsordnung in das folgende Haushaltsjahr umzubuchen.
Desgleichen dürfen unter Beachtung des § 76 der Sächsischen
Haushaltsordnung in den folgenden Haushaltsjahren eingehende
Einnahmen aus Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr zu Gunsten
des laufenden Haushalts gebucht oder umgebucht werden.

§ 3

Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen

(1) Die Staatsregierung kann bei einer allgemeinen Abschwächung
der Wirtschaftstätigkeit gemäß § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung, zusätzliche Ausgaben beschließen, wenn
und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes gemäß Artikel 104b
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik

15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, beträgt 13 682 000 000 Euro für das
Haushaltsjahr 2019 und 15 016 000 000 Euro für das Haushaltsjahr 2020.

(3) unverändert

(4) unverändert

(5) unverändert

§ 3

Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen

unverändert
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Deutschland zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts zur Verfügung stehen.

(2) Im Fall einer die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit
übersteigenden Nachfrageausweitung kann die Staatsregierung das
Staatsministerium der Finanzen ermächtigen, die Verfügung über
bestimmte Ausgabemittel, den Beginn von Baumaßnahmen und das
Eingehen von Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre von
seiner Einwilligung abhängig zu machen. Das Staatsministerium der
Finanzen hat die dadurch nach Ablauf eines Haushaltsjahres frei
werdenden Mittel, soweit sie nicht zur Verminderung des Kreditbedarfs
verwendet werden können, einer Ausgleichsrücklage zuzuführen. Für das
Verfahren gelten die Regelungen gemäß § 42 Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung entsprechend.

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 Satz 4 der Sächsischen
Haushaltsordnung wird auf 5 000 000 Euro festgelegt. Satz 1 gilt für
Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. Insoweit sind die
voraussichtlich kassenwirksam werdenden jeweiligen Jahresbeträge
maßgebend.

(2) Der Betrag nach § 37 Absatz 4 der Sächsischen
Haushaltsordnung wird auf 0 Euro festgelegt. Eine erhebliche finanzielle
Bedeutung nach § 37 Absatz 4 der Sächsischen Haushaltsordnung liegt ab
einem Betrag von mehr als 5 000 000 Euro vor. Bei
Verpflichtungsermächtigungen sind die voraussichtlich kassenwirksam
werdenden jeweiligen Jahresbeträge maßgebend.

(3) Vor Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie
Verpflichtungsermächtigungen von erheblicher finanzieller Bedeutung kann
das Staatsministerium der Finanzen den Haushalts- und Finanzausschuss
des Landtages anhören.

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

unverändert
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§ 5

Gewährleistungen

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in den
Haushaltsjahren 2019 und 2020 im Zusammenhang mit der
Kapitalausstattung von Unternehmen des privaten Rechts, an denen der
Freistaat Sachsen beteiligt ist, und Unternehmen in der Rechtsform einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts, bei denen der Freistaat
Sachsen Gewährträger oder Träger ist, Bürgschaften, Garantien und
sonstige Gewährleistungen zu übernehmen. Gleiches gilt im
Zusammenhang mit der Beteiligung der in Satz 1 genannten Unternehmen
an der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Gewährleistungen
nach den Sätzen 1 und 2 dürfen bis zur Höhe von insgesamt
300 000 000 Euro jährlich übernommen werden.

(2) Darüber hinaus kann das Staatsministerium der Finanzen
insbesondere zur Förderung der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft,
des Wohnungsbaus sowie des sozialen Bereiches Bürgschaften nach
Maßgabe der jeweils geltenden Bürgschaftsrichtlinien, Garantien und
sonstige Gewährleistungen in Höhe von bis zu 1 500 000 000 Euro jährlich
übernehmen, wenn eine anderweitige Finanzierung nicht möglich ist und
ein erhebliches volkswirtschaftliches Interesse an der Durchführung der
Maßnahmen besteht.

(3) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in den
Haushaltsjahren 2019 und 2020 zu Gunsten von Landeseinrichtungen,
Anstalten des öffentlichen Rechts und vom Freistaat Sachsen institutionell
geförderten Einrichtungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen, die
Aufgaben im Rahmen der Ausführung des Atomgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt
durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, im Auftrag des
Freistaates Sachsen wahrnehmen, im Rahmen der von diesen zu
erbringenden atomrechtlichen Deckungsvorsorge Freistellungen bis zur
Höhe von 65 000 000 Euro jährlich neu zu übernehmen. Soweit eine
Einrichtung gemeinsam mit einer oder mehreren anderen Körperschaften
des öffentlichen Rechts gefördert wird, gilt dies nur für den Anteil an der

§ 5

Gewährleistungen

unverändert
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Deckungsvorsorgesumme, der dem Anteil des Freistaates Sachsen an der
institutionellen Förderung der betreffenden Einrichtung entspricht.

(4) Gewährleistungsübernahmen nach Absatz 2 bedürfen der
Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages,
soweit sie 50 000 000 Euro im Einzelfall übersteigen.

(5) Dem Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages ist über die
geleisteten Gewährleistungen nach den Absätzen 1 bis 3 nach Ablauf des
Haushaltsjahres eine Übersicht zu geben, die mindestens den Empfänger
sowie Höhe, Art und Zweck der jeweils geleisteten Gewährleistungen
ausweist.

§ 6

Stellenplan

(1) Der Stellenplan umfasst Planstellen und andere Stellen (Stellen)
und gliedert sich in Personalsoll A, B, C und D.

(2) Personalsoll A umfasst Stellen für Beamte, Richter und
Beschäftigte, soweit diese Stellen nicht nach den Absätzen 3 bis 5 einem
anderen Personalsoll zugeordnet sind.

(3) Personalsoll B umfasst vorbehaltlich der Absätze 4 und 5 andere
Stellen für:

1. Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,

2. Anwärter und Referendare in öffentlich-rechtlichen
Ausbildungsverhältnissen,

3. Studenten an der Berufsakademie Sachsen, die mit Einrichtungen des
Freistaates Sachsen als Praxispartner einen Ausbildungsvertrag
schließen,

4. Auszubildende in tariflichen Ausbildungsverhältnissen, die dem
Geltungsbereich des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in
Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz vom 12. Oktober

§ 6

Stellenplan

unverändert
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2006 (MBl. SMF 2007 S. 1, 111), der zuletzt durch den
Änderungstarifvertrag Nummer 7 vom 17. Februar 2017 (MBl. SMF S.
73, 94) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder
dem Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen vom
12. Oktober 2006 (MBl. SMF 2007 S. 1, 117), der zuletzt durch den
Änderungstarifvertrag Nummer 7 vom 17. Februar 2017 (MBl. SMF S.
73, 96) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
unterliegen,

5. Praktikanten in tariflichen Praktikantenverhältnissen, die dem
Geltungsbereich des Tarifvertrages über die Regelung der
Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten der Länder vom
9. Dezember 2011 (MBl. SMF 2012 S. 46, 47), der zuletzt durch den
Änderungstarifvertrag Nummer 4 vom 17. Februar 2017 (MBl. SMF S.
73, 97) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
unterliegen,

6. wissenschaftliche Volontäre und

7. Akademiker in Fachausbildung oder fachlicher Weiterbildung, sofern
die jeweilige Ausbildungs- und Prüfungsordnung oder die jeweilige
Weiterbildungsordnung einen entsprechenden praktischen Einsatz
vorsieht.

(4) Personalsoll C umfasst mit Ausnahme der anderen Stellen im
Sinne von Absatz 5 alle Stellen in

1. Staatsbetrieben nach § 26 Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen
Haushaltsordnung oder Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe im Sinne
von § 26 Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen Haushaltsordnung geführt
werden; ausgenommen sind die Beschäftigten der Krankenhäuser und
Heime in der Trägerschaft des Freistaates Sachsen, und

2. Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
deren Gesamtausgaben regelmäßig zu mehr als 50 Prozent vom
Freistaat Sachsen zuschussfinanziert werden, soweit der Freistaat
Sachsen für deren Personal Dienstherr oder Arbeitgeber ist.

(5) Personalsoll D umfasst andere Stellen für Beschäftigte zur
Absicherung eines zusätzlichen Personalbedarfs bei der Durchführung
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einmaliger und zeitlich begrenzter Vorhaben (Projekte). Diese Stellen
werden mit einem auf das Jahr des Projektendes bezogenen kw-Vermerk
ausgebracht.

(6) Bei der Bewirtschaftung der Personalausgaben sind die
Verwaltungen, vorbehaltlich der Regelungen in den §§ 7 bis 7f und
anderweitiger gesetzlicher Regelungen, an den Stellenplan gebunden. Bei
der Bewirtschaftung der Personalausgaben der Personalsoll A, B und D
sind die Verwaltungen darüber hinaus an die veranschlagte
Personalausgabenhöhe gebunden. Dies gilt auch, soweit keine
Stellenplanbindung besteht. Für die Bewirtschaftung der
Personalausgaben der in den in Absatz 4 genannten Einrichtungen
geführten Stellen gilt Satz 2 entsprechend. Das Staatsministerium der
Finanzen kann Ausnahmen von der Stellenplanbindung für das
Personalsoll C zulassen.

(7) Der Abschluss von Verträgen zur Arbeitnehmerüberlassung
(Zeitarbeit) wird nicht zugelassen. Das Staatsministerium der Finanzen
kann bei Unabweisbarkeit Ausnahmen zulassen. Die Ausnahme gilt als
zugelassen bei Verträgen für die Verbindungsbüros des Freistaates
Sachsen in Brüssel, Prag und Breslau, deren Laufzeit auf die
Geltungsdauer dieses Gesetzes begrenzt ist.

§ 7

Ausnahmen von der Stellenplanbindung

(1) Außerhalb des Stellenplanes können geführt werden:

1. Aushilfskräfte für Beamte, Richter und Beschäftigte, die sich in
Mutterschutz oder im mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbot
befinden,

2. geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die
Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.
November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt
durch Artikel 7a des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757)

§ 7

Ausnahmen von der Stellenplanbindung

unverändert
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geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

3. Beschäftigte, für die ein Eingliederungszuschuss nach § 88 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des
Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, gewährt wird,

4. Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes vom
16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), das durch Artikel 30 des Gesetzes vom
20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung,

5. Freiwillige im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes vom
28. April 2011 (BGBl. I S. 687), das durch Artikel 15 Absatz 5 des
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, und

6. wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte sowie studentische
Hilfskräfte im Sinne des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl.
S. 3), das zuletzt durch Artikel 44 des Gesetzes vom 26. April 2018
(SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, und studentische Hilfskräfte im Sinne des Sächsischen
Berufsakademiegesetzes vom 9. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 306), in
der jeweils geltenden Fassung.

(2) Außerhalb des Stellenplanes können ferner geführt werden:

1. bei Finanzierung aus Förderprogrammen der Europäischen Union

a) Beschäftigte, die im Rahmen der technischen Hilfe finanziert
werden; dies gilt auch, soweit diese Beschäftigten für Zeiträume
von Personalentwicklungsmaßnahmen aus Landesmitteln
finanziert werden, oder

b) Beschäftigte, die im Rahmen anderer Förderprogramme
mindestens zu 50 Prozent finanziert werden,

2. Beschäftigte bei sonstiger Drittmittelfinanzierung von
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mindestens 75 Prozent,

3. Beschäftigte bei sonstiger dauerhafter Finanzierung durch Dritte
von 100 Prozent,

4. Beschäftigte an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte
Förderzentrum Chemnitz, am Landeszentrum zur Betreuung Blinder
und Sehbehinderter und an der Sächsischen Landesschule für
Hörgeschädigte Leipzig, Förderzentrum Samuel Heinicke, in
Trägerschaft des Freistaates Sachsen bei dauerhafter
Drittmittelfinanzierung der Leistungen durch die gesetzlichen
Krankenkassen und den Träger der Sozialhilfe, soweit in den
Erläuterungen der jeweiligen Haushaltsstellen Anzahl und
Wertigkeiten ausgewiesen werden, sowie

5. befristet Beschäftigte an Hochschulen gemäß § 1 Absatz 1 des
Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes, soweit diese aus
Projektmitteln finanziert werden.

Eine unbefristete Einstellung setzt in den in Satz 1 Nummer 1 und 2
genannten Fällen voraus, dass gewährleistet ist, dass die Stelleninhaber
nach Auslaufen der Finanzierung aus Mitteln Dritter auf besetzbare Stellen
übernommen werden können.

§ 7a

Ergänzende Regelung zu § 17 Absatz 5 und 6 der Sächsischen
Haushaltsordnung

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auf Antrag des
zuständigen Ressorts, des Rechnungshofes, der Verwaltung des
Landtages oder des Sächsischen Datenschutzbeauftragten mit
Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages
Stellen auszubringen oder gleichwertig umzuwandeln, wenn dafür ein
unabweisbares, auf andere Weise nicht zu befriedigendes Bedürfnis
besteht. Der Antrag auf Ausbringung zusätzlicher Stellen ist zeitgleich auch
dem Rechnungshof zu übersenden. Dieser kann dazu Stellung nehmen.

§ 7a

Ergänzende Regelung zu § 17 Absatz 5 und 6 der Sächsischen
Haushaltsordnung

unverändert
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§ 7b

Ergänzende Regelung zu § 47 der Sächsischen Haushaltsordnung

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt zuzulassen,
dass von einem kw-Vermerk mit Datumsangabe abgewichen wird, wenn
die Stelle weiter benötigt wird, weil sie nicht rechtzeitig frei wird.

(2) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt zuzulassen,
dass ein kw-Vermerk auch bei einer anderen gleichwertigen Besoldungs-
oder Entgeltgruppe mit mindestens der gleichen finanziellen Auswirkung
innerhalb des Einzelplanes vollzogen wird, als er im Haushaltsplan
ausgebracht ist. Die Regelung gilt entsprechend bei Vollziehung des kw-
Vermerks in einem anderen Einzelplan.

§ 7c

Ergänzende Regelung zu § 49 der Sächsischen Haushaltsordnung

(1) In Einzelfällen können mit Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen über § 49 Absatz 3 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus
und für längstens ein Jahr je zwei Beamte auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst auf jeweils einer Stelle für Beamte auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst oder je zwei Auszubildende auf jeweils einer
Auszubildendenstelle geführt werden. Entsprechendes gilt, soweit der
Vorbereitungsdienst in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis
außerhalb des Beamtenverhältnisses abgeleistet wird. Die Einwilligung
nach den Sätzen 1 und 2 gilt als erteilt, soweit eine Verlängerung des
Vorbereitungsdienstes eines Anwärters oder Auszubildenden in einem
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis gemäß der jeweiligen
Ausbildungs- und Prüfungsordnung oder des Ausbildungsverhältnisses
eines Auszubildenden gemäß des Tarifvertrages für Auszubildende der
Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz erforderlich
ist.

(2) In Fällen der Gewährung von Pflegezeit nach dem

§ 7b

Ergänzende Regelung zu § 47 der Sächsischen Haushaltsordnung

unverändert

§ 7c

Ergänzende Regelung zu § 49 der Sächsischen Haushaltsordnung

unverändert
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Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424)
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder von Elternzeit,
bei ruhendem Arbeitsverhältnis wegen Gewährung einer Rente auf Zeit
oder bei Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten nach Ende des
Entgeltfortzahlungszeitraumes kann zur Überbrückung eines
unabweisbaren Aushilfsbedarfs das freie Stellengehalt der betreffenden
Stelle ganz oder teilweise für die Beschäftigung von Aushilfskräften
verwendet werden.

(3) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, die
haushaltsmäßige Umsetzung von Altersteilzeit und sonstigen
Arbeitszeitmodellen zu regeln.

(4) Nach Beendigung der Ausbildung können die Angehörigen der
Wachpolizei nach dem Sächsischen Wachpolizeidienstgesetz vom
16. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 663), in der jeweils geltenden
Fassung, bis zum Ende des Monats, in dem die Ausbildung abschließt, auf
einer Stelle der Wertigkeit der Entgeltgruppe 3 geführt werden.

§ 7d

Ergänzende Regelung zu § 50 der Sächsischen Haushaltsordnung

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt,

1. über § 50 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 6 der
Sächsischen Haushaltsordnung hinaus im Einvernehmen mit den
betroffenen Ressorts hinsichtlich neu zu begründender
Ausbildungsverhältnisse freie oder frei werdende Stellen der
Personalsoll B und C sowie die dazugehörigen Personalausgaben in
andere Kapitel desselben Einzelplanes oder in andere Einzelpläne
umzusetzen,

2. über § 50 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 6 der
Sächsischen Haushaltsordnung hinaus im Einvernehmen mit den
betroffenen Ressorts Stellen und die dazugehörigen
Personalausgaben in andere Kapitel desselben Einzelplanes oder in

§ 7d

Ergänzende Regelung zu § 50 der Sächsischen Haushaltsordnung

unverändert
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andere Einzelpläne umzusetzen, wenn dies dem beschlossenen oder
einem zusätzlichen Stellenabbau dient, und

3. bei ressortübergreifenden Abordnungen von Bediensteten innerhalb
der Staatsverwaltung auf Antrag des zuständigen Ressorts bei der
aufnehmenden Dienststelle Abordnungsleerstellen auszubringen; bei
ressortinternen Abordnungen gelten die Abordnungsleerstellen mit
Beginn der Abordnung für deren Dauer als ausgebracht; in diesen
Fällen ist die jeweilige Abordnung dem Staatsministerium der
Finanzen anzuzeigen; die von der Abordnung betroffene Stelle der
abgebenden Dienststelle darf nicht neu besetzt werden.

Die Regelungen finden entsprechend Anwendung auf den Rechnungshof,
die Verwaltung des Landtages und den Sächsischen
Datenschutzbeauftragten.

(2) Bedienstete, die als Abgeordnete in den Landtag, in den
Bundestag oder in das Europäische Parlament gewählt sind, können auf
Leerstellen geführt werden. Die entsprechende Leerstelle gilt für die Dauer
des Mandats als Abgeordneter als ausgebracht und ist dem
Staatsministerium der Finanzen mit Ausbringung anzuzeigen.

(3) Wird Bediensteten Elternzeit gewährt, können diese über § 50
Absatz 4 Satz 1 und § 50 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 6 der
Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf Leerstellen geführt werden. Die
entsprechende Leerstelle gilt mit Beginn der Elternzeit als ausgebracht.

(4) Wird Beschäftigten eine Rente auf Zeit wegen voller
Erwerbsminderung gewährt, können diese über § 50 Absatz 4 Satz 1 und
§ 50 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 6 der Sächsischen
Haushaltsordnung hinaus auf Leerstellen geführt werden. Die
entsprechende Leerstelle gilt mit Beginn des Ruhens des
Arbeitsverhältnisses wegen der Rente auf Zeit bei voller
Erwerbsminderung nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrages für
den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006 (MBl. SMF 2007
S. 1, 44), der zuletzt durch den Änderungstarifvertrag Nummer 9 vom 17.
Februar 2017 (MBl. SMF S. 73, 74) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, als ausgebracht.

(5) Wird ein Bediensteter, der auf einer Leerstelle geführt wird,
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befördert oder höhergruppiert oder verschiebt sich seine Rückkehr in die
Staatsverwaltung zeitlich, gilt die Leerstelle als entsprechend angepasst.
Die Anpassung ist dem Staatsministerium der Finanzen unverzüglich nach
ihrem Eintritt anzuzeigen.

(6) Wird ein Ruhestandsbeamter gemäß § 29 Absatz 1 des
Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 53
Absatz 2 des Sächsischen Beamtengesetzes vom 18. Dezember 2013
(SächsGVBl. S. 970, 971), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom
26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, oder gemäß § 29 Absatz 2 des
Beamtenstatusgesetzes erneut in ein Beamtenverhältnis berufen, kann
dieser vorübergehend über § 50 Absatz 4 Satz 1 der Sächsischen
Haushaltsordnung hinaus auf einer Leerstelle geführt werden. Die
Leerstelle gilt mit der erneuten Berufung in ein Beamtenverhältnis als
ausgebracht. Der Beamte ist auf die nächste freie entsprechende
Planstelle im Stellenplan des jeweils betroffenen Einzelplanes und Kapitels
einzuweisen.

(7) Das Staatsministerium der Finanzen kann abweichend von § 50
Absatz 4 Satz 1 und § 50 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 6 der
Sächsischen Haushaltsordnung eine Leerstelle mit einem kw-Vermerk
schaffen, wenn der Bedienstete mindestens sechs Monate unter Fortfall
der Dienstbezüge beurlaubt oder gegen volle Kostenerstattung zu einer
Stelle außerhalb der Staatsverwaltung abgeordnet oder zugewiesen wird
und ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstelle neu zu besetzen.
Über den weiteren Verbleib ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(8) Abweichend von den Regelungen in den Absätzen 2 bis 4 kann
für Beschäftigte auf die Ausbringung einer Leerstelle verzichtet werden,
wenn anderweitig sichergestellt ist, dass im Zeitpunkt der Rückkehr eine
der Entgeltgruppe entsprechende Stelle zur Verfügung steht.

15



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Haushalts- und
Finanzausschusses

§ 7e

Leistungsorientierte Besoldung und außertarifliche Leistungsprämien

Die Gewährung von leistungsorientierter Besoldung an Beamte und
Richter richtet sich nach den Regelungen der §§ 67 bis 69 des
Sächsischen Besoldungsgesetzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl.
S. 970, 1005), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 26. April
2018 (SächsGVBl. 198) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung. Beschäftigten, die dem Geltungsbereich des Tarifvertrages für
den öffentlichen Dienst der Länder unterliegen oder wegen eines über das
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinausgehenden regelmäßigen
Entgelts außertariflich beschäftigt werden, dürfen Leistungsprämien
außertariflich gewährt werden. Die hierfür erforderlichen Ausgaben sind,
soweit sie über die veranschlagten Ausgaben in den Sammelkapiteln bei
Titel 422 06 hinausgehen, im jeweiligen Einzelplan wie folgt zu
erwirtschaften:

1. Soweit kw-Vermerke früher vollzogen werden als angegeben, können
die dadurch eingesparten Personalausgaben im laufenden
Haushaltsjahr für die Leistungsbezahlung herangezogen werden.

2. Ausgaben, die dadurch eingespart werden, dass eine im laufenden
Haushaltsjahr frei werdende, wieder besetzbare Stelle vorübergehend
nicht besetzt wird, können bis zum Zeitpunkt der Wiederbesetzung,
längstens für die Dauer von zwölf Monaten, jedoch nicht über den
31. Dezember 2020 hinaus, ebenfalls für die Leistungsbezahlung
herangezogen werden.

3. Ausgaben, die bei Beamten durch leistungsbedingte Verzögerungen
im Stufenaufstieg eingespart werden, dürfen zur Gewährung von
Leistungsbezahlung im Beamtenbereich herangezogen werden.

Andere Stellen des Personalsoll B und D dürfen für die Einsparungen nicht
herangezogen werden. Die Leistungsbezahlung, soweit sie über die
veranschlagten Ausgaben in den Sammelkapiteln bei Titel 422 06
hinausgeht, setzt voraus, dass die verfügbaren Ausgabeermächtigungen
bei den Personalausgaben im jeweiligen Einzelplan nicht überschritten

§ 7e

Leistungsorientierte Besoldung und außertarifliche Leistungsprämien

unverändert
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werden.

§ 7f

Besondere Regelungen zur Personalbewirtschaftung an Hochschulen

An Hochschulen gemäß § 1 Absatz 1 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes können außerhalb des Stellenplans geführt
werden:

1. bis zu 150 Leerstellen für Professoren und Juniorprofessoren der
Besoldungsgruppen W 1, W 2 und W 3 sowie für Lehrkräfte für
besondere Aufgaben, wenn deren Personalausgaben, grundsätzlich
einschließlich des Versorgungszuschlages, aus Mitteln Dritter
vollständig finanziert werden und die Hochschulen gewährleisten, die
Stelleninhaber im Falle unbefristeter Dienstverhältnisse nach
Auslaufen der Finanzierung aus Mitteln Dritter auf besetzbare Stellen
zu übernehmen,

2. bis zu 16 Leerstellen zur Erhöhung der Kapazität der Hochschulen für
die Lehramtsstudiengänge im Rahmen des Bildungspakets Sachsen
2020,

3. bis zu 90 Leerstellen für Professoren der Besoldungsgruppen W 2 und
W 3, wenn deren Personalausgaben mindestens in Höhe von
85 Prozent aus Mitteln Dritter finanziert werden,

4. bis zu 17 Leerstellen für Professoren und Juniorprofessoren der
Besoldungsgruppen W 1, W 2 und W 3 jeweils für die Dauer von drei
Jahren, wenn deren Personalausgaben einschließlich des
Versorgungszuschlages aus Hochschulmitteln finanziert werden und
die Hochschulen gewährleisten, die Stelleninhaber unter
Berücksichtigung struktureller Veränderungen im Zuge der
Hochschulentwicklungsplanung auf besetzbare Stellen zu
übernehmen,

5. bis zu 53 Leerstellen für Professoren und Juniorprofessoren der
Besoldungsgruppen W 1, W 2 und W 3, deren Personalausgaben aus

§ 7f

Besondere Regelungen zur Personalbewirtschaftung an Hochschulen

unverändert
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dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses finanziert werden, und

6. bis zu 12 Leerstellen für Professoren und Juniorprofessoren der
Besoldungsgruppen W 1, W 2 und W 3, deren Personalausgaben im
Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Förderung von
Spitzenforschung an Universitäten (Exzellenzstrategie) zu 75 Prozent
durch den Bund finanziert werden.

Die Leerstellen gelten mit Abschluss der Berufungsvereinbarung mit dem
zu Berufenden und bei den Lehrkräften für besondere Aufgaben mit
Abschluss des Arbeitsvertrages als ausgebracht. Sofern sie nicht bereits
im Haushaltsplan zur Verfügung stehen, sind sie im nächsten
Haushaltsplan mit entsprechendem Haushaltsvermerk zu veranschlagen.
Mit Beendigung der Finanzierung oder Erstattung der Personalausgaben
durch Dritte entfällt die Leerstelle.

§ 8

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, den
Stellenpool für schwerbehinderte Menschen aus dem Haushaltsjahr 2018
fortzuführen. Dazu werden die in dem Haushaltsjahr 2018 gesperrten
Stellen, soweit sie nicht bis zum 31. Dezember 2018 mit
schwerbehinderten Menschen besetzt werden konnten, einschließlich der
im Stellenpool des Jahres 2018 noch vorhandenen Stellen in den
Stellenpool für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 überführt.

(2) Zusätzlich werden 45 Stellen im Haushaltsjahr 2019 und 45
Stellen im Haushaltsjahr 2020 sowie die dazugehörigen Personalausgaben
gesperrt.

(3) Die Zahl der je Ressort zu sperrenden Stellen bemisst sich nach
der ressortspezifischen durchschnittlichen Einstellungsquote
schwerbehinderter Menschen, nach dem Anteil der mit schwerbehinderten
Menschen besetzten Arbeitsplätze (jahresdurchschnittliche
Beschäftigungsquote) sowie nach dem geplanten Personalsoll A gemäß

§ 8

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

unverändert
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§ 6 Absatz 2 und dem Personalsoll C gemäß § 6 Absatz 4 ohne den
künstlerischen Bereich des Staatsbetriebes Sächsische Staatstheater
(Kapitel 12 79). Für die Anzahl der Sperrstellen je Ressort wird eine
Obergrenze von 25 festgelegt. Diese Obergrenze entfällt, wenn in einem
Ressort die jahresdurchschnittliche Beschäftigungsquote im Vorvorjahr
und Vorjahr deutlich rückläufig ist.

(4) Die nach Absatz 3 gesperrten Stellen und die dazugehörigen
Personalausgaben werden dem Stellenpool zugeführt, soweit sie nicht bis
zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres mit schwerbehinderten
Menschen besetzt werden können. Dabei ist die Zuführung von befristeten
Stellen nicht möglich. Solange durch das jeweilige Ressort die
erforderliche Anzahl der regulären Stellen dem Stellenpool nicht zugeführt
wurde, ist die Neubesetzung freier Stellen nicht zulässig. Besetzt ein
Ressort in einem Haushaltsjahr mehr freie Stellen mit schwerbehinderten
Menschen als Sperrstellen ausgebracht sind, können diese
Mehrbesetzungen auf die Sperrstellen im Folgejahr angerechnet werden.
Ist die Zahl der mit schwerbehinderten und diesen gleichgestellten
behinderten Menschen besetzten Stellen am 31. Oktober des Vorjahres
kleiner als zum gleichen Zeitpunkt des Vorvorjahres, erhöht sich die Anzahl
der zu sperrenden Stellen um den Differenzbetrag.

(5) Die konkrete Aufteilung der Stellensperren auf die Ressorts erfolgt
durch das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz im
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen. Die Zuführung der
Stellen und der dazugehörigen Personalausgaben in den Stellenpool
erfolgt durch das Staatsministerium der Finanzen in Abstimmung mit dem
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz. Die Stellensperren
gelten nicht für Ressorts, die im Vorvorjahr die Pflichtquote nach § 154
Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016
(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 17. Juli
2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, erreicht haben.

(6) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 50
der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus die nach den Absätzen 1 und 4
im Stellenpool befindlichen Stellen und die dazugehörigen
Personalausgaben auf Antrag der Ressorts, die schwerbehinderte
Bewerber neu einstellen, umzusetzen.
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§ 9

Übertragung von Ausgaben, Deckungsfähigkeit

(1) Ausgabereste und Haushaltsvorgriffe können mit Einwilligung des
Staatsministeriums der Finanzen auf für gleiche Zwecke, aber mit anderer
Bezeichnung und Titelnummer im Haushaltsplan vorgesehene Titel
übertragen werden.

(2) Das Staatsministerium der Finanzen kann unbeschadet der
Regelung des § 45 Absatz 3 der Sächsischen Haushaltsordnung
unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Ausgabebewilligungen des
geltenden Haushaltsplanes einziehen, soweit dies zur Vermeidung oder
Verminderung eines Fehlbetrages erforderlich ist.

(3) Absatz 2 gilt nicht für übertragbare Ausgabebewilligungen, soweit
bei diesen Ansätzen zweckgebundene Einnahmen (§ 8 Satz 2 der
Sächsischen Haushaltsordnung) eingegangen sind und diese ihrem
Verwendungszweck noch nicht zugeführt wurden.

(4) Die Ausgaben der Titel in der Gruppe 519 sind übertragbar.

(5) Soweit durch Haushaltsvermerk keine abweichende Regelung zur
Deckungsfähigkeit bestimmt ist, gilt Folgendes:

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb eines Kapitels
gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für

a) Ausgaben der Titel in den Gruppen 411, 431, 432 und 446,

b) Ausgaben der Titel 422 06,

c) Ausgaben der Titel in Titelgruppen,

d) EU-finanzierte Ausgaben und

e) Ausgaben der Titel, die durch Haushaltsvermerk einer
gesonderten Deckungsfähigkeit oder einer Einnahmekopplung

§ 9

Übertragung von Ausgaben, Deckungsfähigkeit

unverändert
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unterliegen.

Soweit eine Deckung innerhalb des Kapitels nicht ausreicht, kann auch
eine kapitelübergreifende Deckung innerhalb des jeweiligen
Einzelplanes erfolgen.

2. Innerhalb eines Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig:

a) die Ausgaben der Titel in der Gruppe 411,

b) die Ausgaben der Titel in den Obergruppen 51 bis 54 und 81;
dabei dürfen deckungspflichtige Titel um bis zu 20 Prozent in
Anspruch genommen werden; deckungsberechtigte Titel dürfen
bis zu 30 Prozent, stets jedoch, auch bei Leertiteln, um bis zu
20 000 Euro verstärkt werden, und

c) die Ausgaben der Titel in den Gruppen 511, 514, 517 bis 519, 525
bis 527, 531 und der Titel 542 01 ohne Einschränkung.

Hiervon ausgenommen sind die Ausgaben der Titel in der Gruppe 529,
die Ausgaben der Titel in Titelgruppen und die Ausgaben der Titel, die
durch Haushaltsvermerk einer gesonderten Deckungsfähigkeit oder
einer Einnahmekopplung unterliegen.

3. Die Ausgaben der Titel innerhalb einer Titelgruppe sind gegenseitig
deckungsfähig.

4. Die Ausgaben der Titel in den Gruppen 682 und 891 an einen
Staatsbetrieb sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Innerhalb eines Kapitels sind die Ausgaben der Titel 685 02, 685 03,
685 04 und 894 01 an eine Hochschule gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben der Titel 685 51 und 894 51 im Kapitel 12 07 sind
einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgaben der Titel 685 02 und
894 01 in den Kapiteln 12 08 bis 12 41.

6. Innerhalb eines Einzelplanes sind

a) die Ausgaben der Titel 685 20 gegenseitig deckungsfähig und
darüber hinaus einseitig deckungsfähig zu Lasten der nach
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Nummer 1 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4,

b) die Ausgaben der Titel 671 10 einseitig deckungsfähig zu Lasten
der nach Nummer 1 deckungsfähigen Ausgaben der
Hauptgruppe 4 und

c) die Ausgaben der Titel in den Gruppen 431 und 446 und der Titel
432 01 bis 432 09 gegenseitig deckungsfähig.

7. Minderausgaben in den jeweiligen Deckungskreisen nach Nummer 6
Buchstabe c erhöhen die Ausgabebefugnis des Titels 432 10 im
Kapitel 15 40.

(6) Absatz 5 gilt für veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
entsprechend.

§ 10

Sonstige Ermächtigungen

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird unabhängig von den
Voraussetzungen des § 37 Absatz 1 der Sächsischen Haushaltsordnung
ermächtigt, zusätzlichen Ausgaben einschließlich Kofinanzierungsmitteln
zuzustimmen und erforderliche Deckungsfähigkeiten zuzulassen, wenn
hierfür im laufenden Haushaltsjahr nicht veranschlagte Mittel
zweckgebunden von anderer Seite gezahlt oder rechtsverbindlich zugesagt
sind. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen. § 37 Absatz 4
der Sächsischen Haushaltsordnung in Verbindung mit § 4 Absatz 2 gilt
entsprechend.

(2) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ausgaben,
die nur in Abhängigkeit vom Aufkommen zweckgebundener Einnahmen
geleistet werden dürfen, in Höhe des vorfinanzierten Betrages in den
Haushalt des Folgejahres umzubuchen, wenn die zweckgebundenen
Einnahmen nicht rechtzeitig eingehen.

(3) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, in
Ausführung der §§ 6 und 34 Absatz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung

§ 10

Sonstige Ermächtigungen

unverändert
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erforderliche Bewirtschaftungsmaßnahmen vorzusehen. Dies gilt auch für
Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen, insbesondere für das Verfügen von
Stellenbesetzungssperren.

(4) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, auf Antrag
im Einvernehmen mit den Ressorts, dem Rechnungshof, der Verwaltung
des Landtages oder dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten, soweit
diese jeweils betroffen sind, veranschlagte Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen zugunsten von Investitionen umzuschichten
und Ausgaben zugunsten von Investitionen durch Deckung im
Gesamthaushalt zu verstärken. Umschichtungen und Verstärkungen nach
Satz 1 von mehr als 10 000 000 Euro im Einzelfall bedürfen der
Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages; § 4
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Auf nicht verausgabte Umschichtungs-
und Verstärkungsbeträge ist § 45 Absatz 3 der Sächsischen
Haushaltsordnung entsprechend anzuwenden.

(5) Soweit durch die Einschaltung Dritter im Bereich der
Verwaltungshilfsdienstleistungen Stellen eingespart werden, dürfen die
dadurch im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Mittel mit
Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen zur Verstärkung von
Titeln in den Obergruppen 51 bis 54 herangezogen werden.

(6) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, zum
Ausgleich nach § 2 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Sächsischen
Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum des Zweiten Gesetzes zu den
Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen
Kommunen] (SächsGVBl. S. [einsetzen: Seitenzahl]) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung, und zum Ausgleich nach § 18 Absatz 2
Satz 4 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches
vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 169), das zuletzt durch das Gesetz
vom 18. Januar 2018 (SächsGVBl. S. 18) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, jeweils eine besondere zweckgebundene
Rücklage zu bilden. Die Bildung einer Rücklage nach Satz 1 bedarf der
Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Eine
in Vorjahren gebildete Rücklage nach Satz 1 muss in den Haushaltsjahren
2019 und 2020 nicht aufgelöst werden.
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(7) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für institutionell
geförderte Dritte sind mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, jedoch nicht vor
dem Tag, der dem Beschluss des Landtages über dieses Gesetz folgt,
vollständig freigegeben. Das Staatsministerium der Finanzen kann sich bis
zum 31. Januar eines jeweiligen Haushaltsjahres vorbehalten, die durch
das zuständige Ressort auf ihre sachliche und rechnerische Vollständigkeit
und Richtigkeit geprüften und bestätigten Wirtschaftspläne innerhalb von
acht Wochen zur Prüfung vorlegen zu lassen. Ausgenommen sind
Einrichtungen, die einer multilateralen Finanzierung unterliegen und durch
Bund-Länder-Gremien beraten werden. Die Prüfung durch das
Staatsministerium der Finanzen erfolgt innerhalb von acht Wochen nach
Eingang der Wirtschaftspläne. Ergibt diese Prüfung einen Verstoß gegen
haushaltsrechtliche Vorschriften, kann das Staatsministerium der Finanzen
eine Sperre von bis zu 25 Prozent der Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen über den Wirtschaftsplan der betroffenen
Einrichtung aussprechen. Die Sperre wird bei Vorlage eines den
haushaltsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Wirtschaftsplanes
aufgehoben.

(8) Soweit zum Vollzug von Organisationsveränderungen erforderlich,
wird das Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, nach Einwilligung
durch den Haushalts- und Finanzausschuss

1. neue Einzelpläne und neue Kapitel einzurichten sowie

2. im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts in den betreffenden
Kapiteln der Einzelpläne und zwischen diesen

a) Mittel und Stellen über § 50 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 in
Verbindung mit Absatz 6 der Sächsischen Haushaltsordnung
hinaus umzusetzen und die erforderlichen neuen Titel
auszubringen sowie

b) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig oder
einseitig deckungsfähig zu erklären.

(9) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, nach
Einwilligung durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages im
Einvernehmen mit dem zuständigen Ressort Teile der Staatsverwaltung in
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einen Staatsbetrieb nach § 26 Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen
Haushaltsordnung im Haushaltsvollzug umzuwandeln. Stellen können über
§ 50 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 6 der
Sächsischen Haushaltsordnung hinaus in den Wirtschaftsplan des
Staatsbetriebes umgesetzt und entsprechende Zuführungstitel an den
Staatsbetrieb ausgebracht werden.

(10) Als Ausnahmen vom Bruttonachweis nach § 35 der Sächsischen
Haushaltsordnung sind die in Nummer 3 der Verwaltungsvorschrift des
Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zu § 35 der Sächsischen
Haushaltsordnung vom 27. Juni 2005 (SächsABl. SDr. S. S 226), die
zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 3. Januar 2018 (SächsABl.
S. 132) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift
vom 8. Dezember 2017 (SächsABl. SDr. S. S 378), in der jeweils
geltenden Fassung, genannten Fälle zugelassen.

§ 11

Förderprogramme der Europäischen Union

(1) Die Ausgaben einschließlich Abführungen von Rückerstattungen
an die Europäische Union zur Umsetzung von Förderprogrammen der
Europäischen Union sind übertragbar für den jeweiligen Förderzeitraum
zuzüglich Nachlaufperioden. § 45 Absatz 2 Satz 3 der Sächsischen
Haushaltsordnung gilt entsprechend.

(2) Ausgaben und veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen zur
Umsetzung der Förderprogramme der Europäischen Union sind, soweit
europäisches Recht Umschichtungen ohne Änderungsantrag zulässt,
gegenseitig deckungsfähig. Eine geplante einzelplanübergreifende
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist dem Staatsministerium der
Finanzen anzuzeigen.

(3) Wenn und soweit sich zur Umsetzung der Operationellen
Programme für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und für
den Europäischen Sozialfonds sowie zur Umsetzung des
Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum für den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums die

§ 11

Förderprogramme der Europäischen Union

unverändert
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Notwendigkeit von Umschichtungen ergibt, kann das Staatsministerium der
Finanzen im Einvernehmen mit den betroffenen Ressorts Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen innerhalb und auch zwischen Einzelplänen
umschichten und dafür auch neue Titel ausbringen. Für das Verfahren gilt
§ 10 Absatz 4 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Fälligkeiten von veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zur
Umsetzung der Förderprogramme der Europäischen Union dürfen

1. mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen vorgezogen
werden und

2. mit unverzüglicher Anzeige an das Staatsministerium der Finanzen
hinausgeschoben werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf dadurch nicht
überschritten werden.

(5) Als weitere Ausnahme im Sinne von Nummer 3 der
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
zu § 35 der Sächsischen Haushaltsordnung wird zugelassen, dass im
Zuge der Abwicklung von Förderprogrammen der Europäischen Union
Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen, abzüglich etwaiger
Verzugszinsen, von den Ausgaben abgesetzt werden können. Weiterhin
können im Rahmen der Abwicklung des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, des Europäischen Sozialfonds und des mit dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung verfolgten Ziels
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ Ausgaben für Rückzahlungen
an die Europäischen Union von den Einnahmen abgesetzt werden, sofern
keine Verrechnung möglich ist.

(6) Bei mehr- und überjährigen Erstattungsverfahren kann das
Staatsministerium der Finanzen die Einnahme- und Ausgabereste sowie
Vorgriffe unter Berücksichtigung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des
gesamten Förderzeitraumes bis zu einer Höhe der in den bereits
abgelaufenen Haushaltsjahren veranschlagten Einnahmen und Ausgaben
übertragen.

(7) Das Staatsministerium der Finanzen darf die Einwilligung nach
§ 45 Absatz 3 der Sächsischen Haushaltsordnung für noch nicht mit
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Bewilligungen untersetzte Minderausgaben bei Förderprogrammen der
Europäischen Union auf Grund der Rechtsverbindlichkeit der jeweiligen
Finanzpläne oder Finanzierungspläne erteilen. Gleiches gilt für die Bildung
und Übertragung der entsprechenden Einnahmereste. Darüber hinaus
können Einnahmereste für noch nicht erstattete, aber geleistete
Mehrausgaben gebildet werden.

§ 12

Bewegliche Sachen und Grundstücke

(1) Ein erheblicher Wert eines Grundstücks nach § 64 Absatz 2
Satz 1 der Sächsischen Haushaltsordnung liegt vor, wenn der volle Wert
mehr als 2 500 000 Euro beträgt.

(2) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 der Sächsischen
Haushaltsordnung wird unbeschadet der Regelung des § 63 Absatz 4 der
Sächsischen Haushaltsordnung zugelassen, dass mit Einwilligung des
Staatsministeriums der Finanzen staatseigene bebaute und unbebaute
Grundstücke an kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts und
an in voller Höhe vom Freistaat Sachsen oder gemeinsam mit dem Bund,
mit anderen Bundesländern oder mit dem Bund und anderen
Bundesländern geförderte Zuwendungsempfänger unentgeltlich oder
verbilligt zur Nutzung überlassen werden können.

(3) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 der Sächsischen
Haushaltsordnung wird zugelassen, dass

1. staatseigene Liegenschaften an Studentenwerke – Anstalten des
öffentlichen Rechts –, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
Bildungseinrichtungen und soziale Einrichtungen gegen ermäßigten
Erbbauzins, gegen ermäßigtes Nutzungsentgelt
oder unentgeltlich überlassen werden können,

2. staatseigene Liegenschaften an Religionsgemeinschaften und
Weltanschauungsgemeinschaften im Sinne von Artikel 140 des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit
Artikel 141 der Verfassung des Deutschen Reichs in der im

§ 12

Bewegliche Sachen und Grundstücke

unverändert
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Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummern 100-2 und 401-2,
veröffentlichten bereinigten Fassung zu Zwecken des Gottesdienstes
und der Seelsorge in Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten oder
sonstigen öffentlichen Anstalten unentgeltlich überlassen werden
können,

3. Kantinen in staatseigenen oder vom Freistaat Sachsen genutzten
Liegenschaften unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können
und

4. Kunstgüter an die „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen
gemeinnützige GmbH“, die „Festung Königstein gGmbH“ und die
„Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH“
unentgeltlich überlassen werden können.

(4) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung
wird zugelassen, dass mit Einwilligung des Staatsministeriums der
Finanzen staatseigene bebaute und unbebaute Grundstücke

1. in Konversionsstandorten an kommunale Körperschaften des
öffentlichen Rechts und an in voller Höhe vom Freistaat Sachsen oder
gemeinsam mit dem Bund geförderte Zuwendungsempfänger unter
dem vollen Wert veräußert werden können; dabei sind Regelungen für
den Fall zu treffen, dass die Grundstücke weiterveräußert werden, und

2. zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der Gesundheit, der
Jugendhilfe und der Familienförderung sowie mit Behinderten- und
Pflegeeinrichtungen kommunalen Körperschaften des öffentlichen
Rechts und anerkannt gemeinnützigen Trägern unter dem vollen Wert
veräußert werden können; gleiches gilt, wenn durch eine Veräußerung
unter dem vollen Wert eine materielle Privatisierung von Teilen der
Staatsverwaltung erreicht werden kann und der Freistaat Sachsen
dauerhaft von seinen diesbezüglichen Finanzierungsverpflichtungen
befreit wird; dabei muss sichergestellt sein, dass die Grundstücke dem
vorgesehenen Zweck auf angemessene Dauer dienen; bei anerkannt
freigemeinnützigen Trägern muss ferner sichergestellt werden, dass
die verbilligt erworbenen Grundstücke bei Liquidation an den Freistaat
Sachsen zurückfallen.

(5) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 der Sächsischen
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Haushaltsordnung wird zugelassen, dass vom Freistaat Sachsen im
Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme
unter Beachtung bestehender Urheber- und vergleichbarer Schutzrechte
unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben
oder zur Nutzung überlassen werden können, soweit Gegenseitigkeit
besteht. Besondere Vereinbarungen im Rahmen von
Verbundentwicklungen bleiben hiervon unberührt.

(6) Es wird zugelassen, dass staatseigene Liegenschaften und
bewegliche Sachen den Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 1 des
Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes zur Erfüllung ihrer gesetzlichen
Aufgaben in Forschung und Lehre

1. nach § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 der Sächsischen
Haushaltsordnung unentgeltlich überlassen werden können und

2. mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und im
Benehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung unter
dem vollen Wert veräußert werden können.

Des Weiteren können abweichend von § 63 Absatz 2 der Sächsischen
Haushaltsordnung staatseigene Liegenschaften mit Einwilligung des
Staatsministeriums der Finanzen und im Benehmen mit dem
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst veräußert werden, wenn auf
diese Weise die Verpflichtung des Freistaates Sachsen aus § 11 Absatz 9
Satz 1 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes nachweislich
wirtschaftlicher erfüllt werden kann und die Liegenschaft der langfristigen
Erfüllung der der Hochschule obliegenden Aufgaben dient.

(7) Das Staatsministerium der Finanzen kann unbeschadet der
Regelung des § 113 Absatz 2 Satz 1 der Sächsischen Haushaltsordnung
der „Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige
GmbH“ und der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ Einnahmen aus
Erbbaurechtsverträgen zur Bewirtschaftung überlassen.

(8) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, abweichend
von § 113 Absatz 2 Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung zeitweilig
überschüssiges Barvermögen des Sondervermögens Grundstock an den
allgemeinen Staatshaushalt (Kapitel 15 20 Titel 334 01) abzuliefern, soweit
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dies zur Verstärkung der Ausgaben in den Kapiteln 14 01 bis 14 20 für
staatliche Hochbaumaßnahmen zur Unterbringung von Landesbehörden
(Kapitel 14 20 Titel 713 91) und für den Bauunterhalt staatseigener
Liegenschaften, die veräußert werden sollen (Kapitel 14 04 Titel 519 53),
erforderlich ist. Sonstige Ablieferungspflichten bleiben hierdurch unberührt.
Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 113 Absatz 2
Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus Mittel des
Sondervermögens Grundstock für Zahlungen nach § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 des Entschädigungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1658), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 920) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, für Zahlungen von
Kommunalabgaben, Erschließungskosten für staatseigene Liegenschaften
oder für Grundstückssicherungskosten im Zusammenhang mit
Industrieansiedlungen von überregionaler Bedeutung zu verwenden.
Abweichend von § 113 Absatz 2 Satz 2 der Sächsischen
Haushaltsordnung dürfen Mittel, die dem Sondervermögen Grundstock im
Zusammenhang mit den ehemaligen Truppenübungsplätzen Königsbrück
und Zeithain zugeführt wurden, nur für diese Liegenschaften und für alle
mit diesen Liegenschaften im Zusammenhang stehenden Zwecke
verwendet werden. Darüber hinaus dürfen abweichend von § 113 Absatz 2
Satz 2 der Sächsischen Haushaltsordnung Mittel des Sondervermögens
Grundstock

1. bis zur Höhe des Erlöses aus dem Verkauf eines
Fiskalerbschaftsgrundstücks in Anwendung der §§ 1967 und 1975 des
Bürgerlichen Gesetzbuches zur Zahlung von Verbindlichkeiten des
jeweiligen Nachlasses,

2. zur Entwicklung von Grundstücken mit dem Ziel einer wirtschaftlichen
Veräußerung oder Verwertung und

3. für vorgezogene Kompensationsmaßnahmen auf Grundstücken mit
dem Ziel, ein Ökokonto gemäß § 16 des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 11 Absatz 1
des Sächsischen Naturschutzgesetzes vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl.
S. 451), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015
(SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
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Fassung, anzulegen,

verwendet werden. Die Erlöse aus der Inanspruchnahme von Maßnahmen
des Ökokontos, die mit Grundstockmitteln hergestellt worden sind, werden
wieder im Grundstock vereinnahmt.

(9) Nach § 63 Absatz 1 der Sächsischen Haushaltsordnung dürfen
mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen und bei Nachweis
der Wirtschaftlichkeit Grundstücke im strategischen Staatsinteresse
erworben werden.

§ 13

Erprobung von Budgetierungsverfahren

(1) Mit der modellhaften Einführung der Budgetierung in einzelnen
Dienststellen der Staatsverwaltung soll erprobt werden, ob durch erhöhte
Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung und durch Einsatz
betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente nachweislich Einsparungen
oder ein höherer Wirkungsgrad erreicht werden können. Hierzu soll
bestimmt werden, inwieweit zeitlich befristet zusätzlich zu den
Festlegungen in § 7a Absatz 3 der Sächsischen Haushaltsordnung Mittel
und Stellen über § 50 Absatz 1 und § 50 Absatz 1 in Verbindung mit
Absatz 6 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus umgesetzt und die
dazu erforderlichen neuen Titel über § 37 Absatz 1 Satz 2 der Sächsischen
Haushaltsordnung hinaus ausgebracht werden.

(2) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Rahmen
des Haushaltsvollzuges Behörden Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung
gemäß Absatz 1 zu gestatten, sofern die Voraussetzungen nach § 7a der
Sächsischen Haushaltsordnung vorliegen. Vor Beginn der Erprobung ist
eine Ressortvereinbarung zwischen dem zuständigen Ressort und dem
Staatsministerium der Finanzen abzuschließen. Die Gestattung des
Modellversuchs bedarf der Einwilligung des Haushalts- und
Finanzausschusses des Landtages.

§ 13

Erprobung von Budgetierungsverfahren

unverändert
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§ 14

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft, soweit in Satz 2
nichts anderes bestimmt ist. Die Bestimmungen für den Haushaltsplan
2020 treten am 1. Januar 2020 in Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt am Tag des Inkrafttretens des
Haushaltsgesetzes 2021/2022, jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2020,
außer Kraft.

§ 14

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

unverändert
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Einnahmen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 5,0 211,0 216,0 49.067,6

02 Staatskanzlei 53,1 567,0 2.100,0 2.720,1 22.492,3

03 Staatsministerium des Innern 19.888,7 91.235,1 88.085,7 199.209,5 1.091.316,3

04 Staatsministerium der Finanzen 30.415,9 16.292,3 46.708,2 371.221,4

05 Staatsministerium für Kultus 2.001,6 43.903,2 17.228,0 63.132,8 2.526.314,1

06 Staatsministerium der Justiz 217.993,7 33.031,0 0,0 251.024,7 503.216,2

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

21.167,7 761.475,9 390.020,9 1.172.664,5 110.554,1

08 Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz

12.968,6 513.945,1 23.750,0 550.663,7 57.135,8

09 Staatsministerium für Umwelt 
und Landwirtschaft

22.000,0 8.712,7 66.453,9 126.053,0 223.219,6 118.670,5

11 Rechnungshof 0,6 976,0 976,6 18.763,1

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst

21.323,0 306.051,2 84.162,4 411.536,6 61.512,1

13 Sächsischer Datenschutzbeauf-
tragter

97,0 90,0 187,0 2.110,8

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

4.590,0 4.500,0 9.090,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 13.150.388,7 79.557,6 2.903.057,0 1.055.121,0 17.188.124,3 166.050,9

Summe 2019 13.172.388,7 418.775,2 4.737.288,7 1.791.021,0 20.119.473,6 5.098.425,2

Summe 2018 12.171.666,6 413.962,5 4.970.732,7 1.389.496,0 18.945.857,8 4.837.278,2

2019 mehr(+)/weniger(-) +1.000.722,1 +4.812,7 -233.444,0 +401.525,0 +1.173.615,8 +261.147,0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Einnahmen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 5,0 211,0 216,0 49.067,6

02 Staatskanzlei 53,1 567,0 2.100,0 2.720,1 22.492,3

03 Staatsministerium des Innern 19.888,7 91.235,1 88.085,7 199.209,5 1.091.623,5

04 Staatsministerium der Finanzen 30.415,9 16.292,3 46.708,2 371.212,1

05 Staatsministerium für Kultus 2.001,6 18.903,2 18.828,0 39.732,8 2.522.214,1

06 Staatsministerium der Justiz 217.993,7 33.031,0 0,0 251.024,7 503.853,1

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

24.374,8 761.539,1 390.020,9 1.175.934,8 110.649,3

08 Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz

12.973,6 513.155,1 23.750,0 549.878,7 58.087,5

09 Staatsministerium für Umwelt 
und Landwirtschaft

22.000,0 8.712,7 66.459,9 134.453,0 231.625,6 118.670,5

11 Rechnungshof 0,6 976,0 976,6 18.763,1

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst

21.323,0 306.051,2 84.162,4 411.536,6 61.512,1

13 Sächsischer Datenschutzbeauf-
tragter

97,0 90,0 187,0 2.535,9

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

4.590,0 4.500,0 9.090,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 13.149.418,8 79.557,6 2.844.057,0 1.248.655,1 17.321.688,5 145.988,3

Summe 2019 13.171.418,8 421.987,3 4.652.567,9 1.994.555,1 20.240.529,1 5.076.669,4

Summe 2018 12.171.666,6 413.962,5 4.970.732,7 1.389.496,0 18.945.857,8 4.837.278,2

2019 mehr(+)/weniger(-) +999.752,2 +8.024,8 -318.164,8 +605.059,1 +1.294.671,3 +239.391,2
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Ausgaben

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
-Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

4.647,8 12.613,8 523,5 66.852,7 -66.636,7 01

46.153,0 30.286,2 5.810,9 104.742,4 -102.022,3 71.558,0 02

187.738,3 671.476,6 1.000,0 453.952,0 2.405.483,2 -2.206.273,7 400.649,0 03

21.185,9 202.028,2 16.210,0 610.645,5 -563.937,3 13.289,8 04

36.211,3 1.438.113,2 85.569,2 4.086.207,8 -4.023.075,0 133.952,4 05

225.430,1 164.197,1 14.604,4 0,0 907.447,8 -656.423,1 20.194,2 06

101.164,1 777.329,0 143.840,5 637.230,8 52.390,9 1.822.509,4 -649.844,9 890.553,7 07

29.099,2 988.787,0 176.405,0 1.251.427,0 -700.763,3 420.173,1 08

48.983,1 224.568,3 450,0 270.149,3 0,0 662.821,2 -439.601,6 312.417,7 09

738,3 4.635,6 331,5 24.468,5 -23.491,9 11

8.633,9 1.733.077,7 5.000,0 282.696,3 2.090.920,0 -1.679.383,4 229.337,2 12

387,0 431,5 147,3 3.076,6 -2.889,6 13

307.912,4 355.922,8 690,0 664.525,2 -655.435,2 289.000,0 14

135.104,4 4.661.566,6 448.606,7 7.017,7 5.418.346,3 11.769.778,0 202.342,0 15

1.153.388,8 10.909.110,8 506.213,3 2.392.926,9 59.408,6 20.119.473,6 0,0 2.983.467,1

1.170.319,4 9.895.100,8 511.198,8 2.452.180,4 79.780,2 18.945.857,8 0,0 2.575.585,5

-16.930,6 +1.014.010,0 -4.985,5 -59.253,5 -20.371,6 +1.173.615,8 0,0 +407.881,6

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Ausgaben

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
-Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

4.647,8 12.613,8 523,5 66.852,7 -66.636,7 01

46.610,5 33.603,2 5.810,9 108.516,9 -105.796,8 71.623,0 02

187.916,8 675.598,2 1.000,0 445.912,0 2.402.050,5 -2.202.841,0 409.889,0 03

21.185,9 202.028,2 16.210,0 610.636,2 -563.928,0 13.289,8 04

36.446,8 1.443.776,5 149.669,2 4.152.106,6 -4.112.373,8 184.301,6 05

225.430,1 164.451,9 14.604,4 0,0 908.339,5 -657.314,8 20.194,2 06

103.619,1 783.110,1 143.840,5 649.530,8 52.390,9 1.843.140,7 -667.205,9 937.406,1 07

31.512,7 994.446,9 188.420,3 1.272.467,4 -722.588,7 420.623,1 08

48.983,1 228.187,6 450,0 299.149,3 0,0 695.440,5 -463.814,9 331.972,7 09

738,3 4.635,6 331,5 24.468,5 -23.491,9 11

8.733,9 1.747.343,4 5.000,0 287.091,3 2.109.680,7 -1.698.144,1 231.987,2 12

387,0 581,2 147,3 3.651,4 -3.464,4 13

307.912,4 356.472,8 690,0 665.075,2 -655.985,2 289.000,0 14

135.104,4 4.658.917,2 433.074,7 5.017,7 5.378.102,3 11.943.586,2 202.342,0 15

1.159.228,8 10.949.293,8 506.763,3 2.491.165,2 57.408,6 20.240.529,1 0,0 3.112.628,7

1.170.319,4 9.895.100,8 511.198,8 2.452.180,4 79.780,2 18.945.857,8 0,0 2.575.585,5

-11.090,6 +1.054.193,0 -4.435,5 +38.984,8 -22.371,6 +1.294.671,3 0,0 +537.043,2

Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung HFA34
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Einzel-
plan Zweckbestimmung

Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fällig-
keitsdaten festgelegt, entfallen auf 

das Haushaltsjahr

2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff.

T€ T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7 8

02 Staatskanzlei 36.480,8 71.558,0 26.160,6 13.805,6 11.569,6 20.022,2

03 Staatsministerium des Innern 524.250,6 400.649,0 237.670,0 84.777,0 49.102,0 29.100,0

04 Staatsministerium der Finanzen 17.631,8 13.289,8 7.112,4 4.834,8 1.322,6 20,0

05 Staatsministerium für Kultus 154.166,8 133.952,4 83.396,7 43.308,5 6.217,7 1.029,5

06 Staatsministerium der Justiz 30.406,3 20.194,2 10.442,9 3.884,9 2.097,7 3.768,7

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

973.689,4 890.553,7 421.867,2 277.185,8 172.040,1 19.460,6

08 Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz

315.944,6 420.173,1 184.183,8 82.953,0 69.809,8 83.226,5

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft

385.723,1 312.417,7 161.760,6 82.026,1 48.648,6 19.982,4

12 Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst

510.322,8 229.337,2 85.729,9 90.001,5 52.404,5 1.201,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

23.860,0 289.000,0 133.000,0 106.000,0 30.000,0 20.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 205.717,5 202.342,0 112.956,0 52.386,0 27.000,0 10.000,0

Zusammen: 3.178.193,7 2.983.467,1 1.464.280,1 841.163,2 470.212,6 207.811,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Einzel-
plan Zweckbestimmung

Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fällig-
keitsdaten festgelegt, entfallen auf 

das Haushaltsjahr

2019 2019 2020 2021 2022 2023 ff.

T€ T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7 8

02 Staatskanzlei 36.957,8 71.623,0 26.225,6 13.805,6 11.569,6 20.022,2

03 Staatsministerium des Innern 473.715,7 409.889,0 247.010,0 84.677,0 49.102,0 29.100,0

04 Staatsministerium der Finanzen 17.631,8 13.289,8 7.112,4 4.834,8 1.322,6 20,0

05 Staatsministerium für Kultus 219.617,8 184.301,6 102.797,1 46.624,9 33.850,1 1.029,5

06 Staatsministerium der Justiz 30.366,3 20.194,2 10.442,9 3.884,9 2.097,7 3.768,7

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

999.469,4 937.406,1 447.719,6 291.785,8 175.240,1 22.660,6

08 Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz

325.638,6 420.623,1 184.333,8 83.103,0 69.959,8 83.226,5

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft

418.242,4 331.972,7 176.591,9 85.454,1 50.179,3 19.747,4

12 Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst

521.057,8 231.987,2 87.904,9 90.476,5 52.404,5 1.201,3

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

23.860,0 289.000,0 133.000,0 106.000,0 30.000,0 20.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 190.417,5 202.342,0 112.956,0 52.386,0 27.000,0 10.000,0

Zusammen: 3.256.975,1 3.112.628,7 1.536.094,2 863.032,6 502.725,7 210.776,2

Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung HFA35
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020

Soll VE 2019 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

9 10 11

71.558,0 179.534,8 251.092,8

400.649,0 251.257,4 651.906,4

13.289,8 13.289,8

133.952,4 63.905,1 197.857,5

20.194,2 16.026,5 36.220,7

890.553,7 843.353,4 1.733.907,1

420.173,1 69.060,5 489.233,6

312.417,7 165.642,4 478.060,1

229.337,2 94.386,0 323.723,2

289.000,0 297.042,2 586.042,2

202.342,0 100.856,9 303.198,9

2.983.467,1 2.081.065,2 5.064.532,3

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2020

Soll VE 2019 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

9 10 11

71.623,0 179.534,8 251.157,8

409.889,0 251.257,4 661.146,4

13.289,8 13.289,8

184.301,6 63.905,1 248.206,7

20.194,2 16.026,5 36.220,7

937.406,1 843.453,4 1.780.859,5

420.623,1 69.060,5 489.683,6

331.972,7 165.642,4 497.615,1

231.987,2 94.386,0 326.373,2

289.000,0 297.042,2 586.042,2

202.342,0 100.856,9 303.198,9

3.112.628,7 2.081.165,2 5.193.793,9

Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung HFA36
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Einnahmen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 5,0 250,0 255,0 45.229,5

02 Staatskanzlei 53,1 671,0 2.100,0 2.824,1 23.116,1

03 Staatsministerium des Innern 19.836,0 96.567,2 142.065,7 258.468,9 1.153.300,3

04 Staatsministerium der Finanzen 30.415,9 17.764,8 48.180,7 381.753,3

05 Staatsministerium für Kultus 1.976,1 72.278,1 17.228,0 91.482,2 2.572.491,3

06 Staatsministerium der Justiz 217.993,7 34.923,0 0,0 252.916,7 517.747,8

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

21.174,6 751.130,6 407.710,2 1.180.015,4 112.732,9

08 Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz

12.843,8 519.961,4 23.750,0 556.555,2 58.495,3

09 Staatsministerium für Umwelt 
und Landwirtschaft

21.000,0 8.656,9 67.095,5 116.666,4 213.418,8 121.541,3

11 Rechnungshof 1,1 1.157,0 1.158,1 19.887,9

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst

21.937,4 309.822,6 83.502,4 415.262,4 67.605,9

13 Sächsischer Datenschutzbeauf-
tragter

97,0 107,0 204,0 2.173,5

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

4.590,0 9.000,0 13.590,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 14.150.401,2 81.515,2 2.664.716,0 676.822,9 17.573.455,3 175.724,0

Summe 2020 14.171.401,2 421.095,8 4.536.444,2 1.478.845,6 20.607.786,8 5.251.799,1

Summe 2019 13.172.388,7 418.775,2 4.737.288,7 1.791.021,0 20.119.473,6 5.098.425,2

2020 mehr(+)/weniger(-) +999.012,5 +2.320,6 -200.844,5 -312.175,4 +488.313,2 +153.373,9

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Einnahmen

0 1 2 3 4

Einzel-
plan

Bezeichnung Einnahmen aus 
Steuern und 
steuerähnli-

chen Abgaben

Verwaltungsein-
nahmen, Ein-
nahmen aus 

Schuldendienst 
und dgl.

Einnahmen aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-
sen mit Aus-
nahme für 

Investitionen

Einnahmen aus 
Schuldenauf-
nahmen, aus 
Zuweisungen 
und Zuschüs-

sen für Investiti-
onen, 

besondere 
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamtein-
nahmen

Personalausga-
ben

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

01 Landtag 5,0 250,0 255,0 45.229,5

02 Staatskanzlei 53,1 671,0 2.100,0 2.824,1 23.116,1

03 Staatsministerium des Innern 19.836,0 96.567,2 142.065,7 258.468,9 1.153.612,2

04 Staatsministerium der Finanzen 30.415,9 17.764,8 48.180,7 381.743,7

05 Staatsministerium für Kultus 1.976,1 22.278,1 18.828,0 43.082,2 2.577.391,3

06 Staatsministerium der Justiz 217.993,7 34.923,0 0,0 252.916,7 518.397,7

07 Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr

24.380,4 751.195,1 408.246,4 1.183.821,9 112.830,2

08 Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz

12.848,8 519.171,4 23.750,0 555.770,2 59.467,4

09 Staatsministerium für Umwelt 
und Landwirtschaft

21.000,0 8.656,9 67.101,5 127.868,4 224.626,8 121.541,3

11 Rechnungshof 1,1 1.157,0 1.158,1 19.887,9

12 Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst

21.937,4 309.822,6 83.502,4 415.262,4 67.605,9

13 Sächsischer Datenschutzbeauf-
tragter

97,0 107,0 204,0 2.607,0

14 Staatliche Hochbau- und Lie-
genschaftsverwaltung

4.590,0 9.000,0 13.590,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 14.339.316,6 81.515,2 2.574.716,0 926.288,8 17.921.836,6 155.724,0

Summe 2020 14.360.316,6 424.306,6 4.395.724,7 1.741.649,7 20.921.997,6 5.239.154,2

Summe 2019 13.171.418,8 421.987,3 4.652.567,9 1.994.555,1 20.240.529,1 5.076.669,4

2020 mehr(+)/weniger(-) +1.188.897,8 +2.319,3 -256.843,2 -252.905,4 +681.468,5 +162.484,8

Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung HFA37
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Ausgaben

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
-Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

4.905,0 12.603,8 407,0 63.145,3 -62.890,3 01

47.480,0 30.372,8 2.651,0 103.619,9 -100.795,8 76.905,7 02

190.040,2 680.710,5 900,0 422.481,1 2.447.432,1 -2.188.963,2 499.440,0 03

22.015,7 205.476,2 16.625,0 625.870,2 -577.689,5 3.843,0 04

36.140,1 1.608.016,4 80.401,1 4.297.048,9 -4.205.566,7 129.931,0 05

229.332,3 166.284,2 13.637,0 0,0 927.001,3 -674.084,6 14.951,0 06

102.664,8 815.426,8 140.278,9 627.145,6 37.952,8 1.836.201,8 -656.186,4 1.000.626,5 07

29.415,9 1.001.685,7 186.112,6 1.275.709,5 -719.154,3 223.068,3 08

50.470,8 225.413,0 450,0 256.742,0 0,0 654.617,1 -441.198,3 279.381,6 09

870,9 4.752,5 656,8 26.168,1 -25.010,0 11

8.244,1 1.757.047,6 2.254,6 283.251,4 2.118.403,6 -1.703.141,2 96.156,0 12

344,3 442,6 40,0 3.000,4 -2.796,4 13

324.166,4 365.702,8 740,0 690.609,2 -677.019,2 287.000,0 14

154.866,4 4.624.325,2 546.026,1 38.017,7 5.538.959,4 12.034.495,9 164.981,0 15

1.200.956,9 11.132.557,3 509.586,3 2.436.916,7 75.970,5 20.607.786,8 0,0 2.776.284,1

1.153.388,8 10.909.110,8 506.213,3 2.392.926,9 59.408,6 20.119.473,6 0,0 2.983.467,1

+47.568,1 +223.446,5 +3.373,0 +43.989,8 +16.561,9 +488.313,2 0,0 -207.183,0

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Ausgaben

5 6 7 8 9

Sächliche Ver-
waltungsausga-

ben und 
Ausgaben für 
den Schulden-

dienst

Ausgaben für 
Zuweisungen 

und Zuschüsse 
mit Ausnahme 

für Investitionen

Baumaßnah-
men

Sonstige Aus-
gaben für Inves-

titionen und 
Investitionsför-
derungsmaß-

nahmen

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamtausga-
ben

+ Überschuss
-Zuschuss

(Gesamtein-
nahmen - 

Gesamtausga-
ben)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen

Einzel-
plan

- Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR - - Tsd. EUR -

4.905,0 12.603,8 407,0 63.145,3 -62.890,3 01

47.837,5 33.291,8 2.651,0 106.896,4 -104.072,3 76.970,7 02

190.178,7 684.835,2 900,0 458.481,1 2.488.007,2 -2.229.538,3 501.210,0 03

22.015,7 205.476,2 16.625,0 625.860,6 -577.679,9 3.843,0 04

36.497,1 1.617.946,6 144.501,1 4.376.336,1 -4.333.253,9 261.681,9 05

229.332,3 166.544,2 13.637,0 0,0 927.911,2 -674.994,5 14.951,0 06

106.269,8 823.707,7 140.278,9 641.018,0 37.952,8 1.862.057,4 -678.235,5 1.007.841,5 07

31.829,4 1.008.341,2 197.962,6 1.297.600,6 -741.830,4 223.568,3 08

50.470,8 229.033,9 450,0 290.412,0 0,0 691.908,0 -467.281,2 298.971,6 09

870,9 4.752,5 656,8 26.168,1 -25.010,0 11

8.344,1 1.771.645,0 3.254,6 291.001,4 2.141.851,0 -1.726.588,6 131.606,0 12

344,3 595,3 40,0 3.586,6 -3.382,6 13

324.166,4 366.302,8 740,0 691.209,2 -677.619,2 287.000,0 14

154.866,4 4.637.641,3 549.710,5 121.517,7 5.619.459,9 12.302.376,7 164.981,0 15

1.207.928,4 11.196.414,7 511.186,3 2.607.843,5 159.470,5 20.921.997,6 0,0 2.972.625,0

1.159.228,8 10.949.293,8 506.763,3 2.491.165,2 57.408,6 20.240.529,1 0,0 3.112.628,7

+48.699,6 +247.120,9 +4.423,0 +116.678,3 +102.061,9 +681.468,5 0,0 -140.003,7

Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung HFA38
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Einzel-
plan Zweckbestimmung

Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-
daten festgelegt, entfallen auf das 

Haushaltsjahr

2020 2020 2021 2022 2023 ff.

T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7

02 Staatskanzlei 35.129,2 76.905,7 30.847,0 20.147,0 25.911,7

03 Staatsministerium des Innern 512.301,2 499.440,0 269.783,0 141.623,5 88.033,5

04 Staatsministerium der Finanzen 15.166,9 3.843,0 1.738,0 830,0 1.275,0

05 Staatsministerium für Kultus 139.421,3 129.931,0 73.315,1 54.834,4 1.781,5

06 Staatsministerium der Justiz 32.821,6 14.951,0 7.641,0 3.730,0 3.580,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

923.692,6 1.000.626,5 411.437,7 277.999,2 311.189,6

08 Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz

326.438,7 223.068,3 138.262,8 48.682,5 36.123,0

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft

391.418,4 279.381,6 151.199,3 85.678,0 42.504,3

12 Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst

251.346,4 96.156,0 59.340,0 32.573,0 4.243,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

5.620,0 287.000,0 131.000,0 106.000,0 50.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 182.167,2 164.981,0 93.713,0 49.768,0 21.500,0

Zusammen: 2.815.523,5 2.776.284,1 1.368.276,9 821.865,6 586.141,6

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Einzel-
plan Zweckbestimmung

Soll Soll VE Soweit im Haushaltsplan Fälligkeits-
daten festgelegt, entfallen auf das 

Haushaltsjahr

2020 2020 2021 2022 2023 ff.

T€ T€ T€ T€ T€

1 2 3 4 5 6 7

02 Staatskanzlei 35.833,2 76.970,7 30.912,0 20.147,0 25.911,7

03 Staatsministerium des Innern 528.071,9 501.210,0 271.053,0 142.123,5 88.033,5

04 Staatsministerium der Finanzen 15.166,9 3.843,0 1.738,0 830,0 1.275,0

05 Staatsministerium für Kultus 208.990,9 261.681,9 123.489,6 84.908,9 53.283,4

06 Staatsministerium der Justiz 32.821,6 14.951,0 7.641,0 3.730,0 3.580,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr

946.170,0 1.007.841,5 416.852,7 279.599,2 311.389,6

08 Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz

337.222,4 223.568,3 138.762,8 48.682,5 36.123,0

09 Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft

418.609,3 298.971,6 164.530,6 89.606,0 44.835,0

12 Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst

263.361,4 131.606,0 75.040,0 51.323,0 5.243,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsver-
waltung

5.620,0 287.000,0 131.000,0 106.000,0 50.000,0

15 Allgemeine Finanzverwaltung 184.167,2 164.981,0 93.713,0 49.768,0 21.500,0

Zusammen: 2.976.034,8 2.972.625,0 1.454.732,7 876.718,1 641.174,2

Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung HFA39
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Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021

Soll VE 2020 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

8 9 10

76.905,7 178.705,3 255.611,0

499.440,0 256.529,1 755.969,1

3.843,0 5.627,4 9.470,4

129.931,0 45.611,9 175.542,9

14.951,0 17.532,5 32.483,5

1.000.626,5 769.625,1 1.770.251,6

223.068,3 225.852,0 448.920,3

279.381,6 215.160,8 494.542,4

96.156,0 86.230,8 182.386,8

287.000,0 306.002,8 593.002,8

164.981,0 128.059,2 293.040,2

2.776.284,1 2.234.936,9 5.011.221,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020 Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2021

Soll VE 2020 Vorbelastung aus VE
früherer Haushaltsjahre

Gesamtsumme der
VE-Vorbelastungen

T€ T€ T€

8 9 10

76.970,7 178.705,3 255.676,0

501.210,0 256.529,1 757.739,1

3.843,0 5.627,4 9.470,4

261.681,9 80.411,2 342.093,1

14.951,0 17.532,5 32.483,5

1.007.841,5 779.775,1 1.787.616,6

223.568,3 226.152,0 449.720,3

298.971,6 219.884,5 518.856,1

131.606,0 86.705,8 218.311,8

287.000,0 306.002,8 593.002,8

164.981,0 128.059,2 293.040,2

2.972.625,0 2.285.384,9 5.258.009,9

Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung HFA40
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Finanzierungsübersicht 2019/2020 Finanzierungsübersicht 2019/2020 Finanzierungsübersicht 2019/2020 Finanzierungsübersicht 2019/2020Finanzierungsübersicht 2019/2020

Betrag
für

2019
Tsd. EUR

Betrag
für

2020
Tsd. EUR

1 2 3

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen 19.314.256,7 19.906.628,5
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)

2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen 20.077.082,7 20.548.834,0
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) -762.826,0 -642.205,5

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung

1.1. Aufnahme von Krediten (brutto) 557.000,0 715.000,0

1.2. Tilgung von Krediten 632.000,0 790.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -75.000,0 -75.000,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1. Einnahmen aus Überschüssen

2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

3. Rücklagenbewegung

3.1. Entnahmen aus Rücklagen 880.216,9 776.158,3

3.2. Zuführungen an Rücklagen 42.390,9 58.952,8

3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) 837.826,0 717.205,5

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) 762.826,0 642.205,5

Finanzierungsübersicht 2019/2020 Finanzierungsübersicht 2019/2020 Finanzierungsübersicht 2019/2020 Finanzierungsübersicht 2019/2020Finanzierungsübersicht 2019/2020

Betrag
für

2019
Tsd. EUR

Betrag
für

2020
Tsd. EUR

1 2 3

A. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Einnahmen (ohne Aufnahme von Krediten, Entnahmen 19.241.778,1 19.971.373,4
aus Rücklagen, Einnahmen aus Überschüssen)

2. Ausgaben (ohne Tilgung von Krediten, Zuführungen 20.198.138,2 20.777.544,8
an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen)

3. Finanzierungssaldo (Nr. 1 abzüglich Nr. 2) -956.360,1 -806.171,4

B. Deckung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung

1.1. Aufnahme von Krediten (brutto) 557.000,0 715.000,0

1.2. Tilgung von Krediten 632.000,0 790.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -75.000,0 -75.000,0

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1. Einnahmen aus Überschüssen

2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

3. Rücklagenbewegung

3.1. Entnahmen aus Rücklagen 1.073.751,0 1.025.624,2

3.2. Zuführungen an Rücklagen 42.390,9 144.452,8

3.3. Saldo (Nr. 3.1 abzüglich Nr. 3.2) 1.031.360,1 881.171,4

4. Deckung insgesamt (Nr. 1.3 und Nr. 3.3) 956.360,1 806.171,4
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Kreditfinanzierungsplan 2019/2020 Kreditfinanzierungsplan 2019/2020 Kreditfinanzierungsplan 2019/2020 Kreditfinanzierungsplan 2019/2020Kreditfinanzierungsplan 2019/2020

Betrag
für

2019
Tsd. EUR

Betrag
für

2020
Tsd. EUR

1 2 3

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1. Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt 557.000,0 715.000,0

1.2. Tilgung von Krediten am Kreditmarkt 632.000,0 790.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -75.000,0 -75.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1. Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen

2.2. Tilgung von Krediten bei Sondervermögen

2.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr.
2.2)

3. Kreditaufnahme gesamt

3.1. Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 557.000,0 715.000,0

3.2. Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) 632.000,0 790.000,0

3.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) -75.000,0 -75.000,0

Kreditfinanzierungsplan 2019/2020 Kreditfinanzierungsplan 2019/2020 Kreditfinanzierungsplan 2019/2020 Kreditfinanzierungsplan 2019/2020Kreditfinanzierungsplan 2019/2020

Betrag
für

2019
Tsd. EUR

Betrag
für

2020
Tsd. EUR

1 2 3

1. Kredite am Kreditmarkt

1.1. Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt 557.000,0 715.000,0

1.2. Tilgung von Krediten am Kreditmarkt 632.000,0 790.000,0

1.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) am Kreditmarkt (Nr. 1.1 abzüglich Nr. 1.2) -75.000,0 -75.000,0

2. Kredite im öffentlichen Bereich

2.1. Aufnahme von Krediten bei Sondervermögen

2.2. Tilgung von Krediten bei Sondervermögen

2.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) bei Sondervermögen (Nr. 2.1 abzüglich Nr.
2.2)

3. Kreditaufnahme gesamt

3.1. Aufnahme von Krediten (Nr. 1.1 und Nr. 2.1) 557.000,0 715.000,0

3.2. Tilgung von Krediten (Nr. 1.2 und Nr. 2.2) 632.000,0 790.000,0

3.3. Nettokreditaufnahme (+)/Nettokredittilgung (-) (Nr. 1.3 und Nr. 2.3) -75.000,0 -75.000,0
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Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 01 
Landtag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 
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01 
01 01 

Landtag 
Landtag 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

Neuer Titel 
 

681 01 Zuwendungen an Opfer der SED-Diktatur 
 

100,0 100,0 
011 (Härtefallfonds) (+100,0) (+100,0) 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 
 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage einer zu erstellenden Förderrichtlinie, die vom Präsidium beschlossen wird. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

Gesamtausgaben 60.361,1 66.218,2 62.482,3 
 54.750,5 (+100,0) (+100,0) 
  66.118,2 62.382,3 
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01 
01 06 

Landtag 
Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 
 

681 01 Zuwendungen an Opfer der SED-Diktatur --- --- 
011 (Härtefallfonds) (-100,0) (-100,0) 

100,0 100,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Der Titel wird im Regierungsentwurf gestrichen. 
 

 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage einer zu erstellenden Förderrichtlinie, die vom Präsidium beschlossen wird. 
 
 

Gesamtausgaben 578,5 634,5 663,0 
 501,2 (-100,0) (-100,0) 
  734,5 763,0 
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Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 02 
Staatskanzlei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 
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02 
02 01 

Staatskanzlei 
Staatskanzlei 

 

536 61  Zur Erfüllung von Repräsentationsver- 410,0 490,0 490,0 

 011 pflichtungen der Staatsregierung im 445,8 (+60,0) (+60,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

511 01 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- 400,0 432,5 432,5 
011 tungsgegenstände (außer IT und E- 

Government) 
370,9 (-5,0) (-5,0) 

437,5 437,5 
 
 

531 05 Standortkampagne 4.000,0 4.795,0 4.795,0 
011 4.527,7 (-205,0) (-205,0) 

5.000,0 5.000,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 795,0 T€ mehr 
 

Mit der Dachmarke “So geht sächsisch“ wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit angelegte Imagekampagne fort- 
geführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle 
wird über unterstützende demoskopische Umfragen sichergestellt werden. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr 

 
Mit der Dachmarke “So geht sächsisch“ wird unter Einbeziehung aller Kommunikationskanäle die breit angelegte Imagekampagne fort- 
geführt, die Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport sowie die Präsentation Sachsens einschließt. Eine Erfolgskontrolle 
wird über unterstützende demoskopische Umfragen sichergestellt werden. 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

53 Strategische Planung 
 

Neuer Titel 
 

536 53 Ausgaben für Veranstaltungen 300,0 300,0 
011 (+300,0) (+300,0) 

 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 428,0 800,0 920,0 

411,5 (+300,0) (+300,0) 
500,0 620,0 

 
61 Repräsentation des Freistaates 

Sachsen und Betreuung ausländi- 
scher Staatsoberhäupter 

 

 
 

Inland  
430,0 430,0 

 

49

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben



02 
02 01 

Staatskanzlei 
Staatskanzlei 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 536 61 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 80,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind Ausgaben der Staatsregierung, die eng im Zusammenhang mit der Repräsentation des Freistaates Sachsen stehen. 
Dazu zählt u. a. eine Patenschaft mit der Fregatte Sachsen. Darüber hinaus stehen hier Ausgaben für Kabinettssitzungen, insbeson- 
dere für auswärtige Kabinettsklausuren, zur Verfügung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind Ausgaben der Staatsregierung, die eng im Zusammenhang mit der Repräsentation des Freistaates Sachsen stehen. 
Dazu zählt u. a. eine Patenschaft mit der Fregatte Sachsen. Darüber hinaus stehen hier Ausgaben für Kabinettssitzungen, insbeson- 
dere für auswärtige Kabinettsklausuren, zur Verfügung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 750,0 860,0 860,0 
 740,0 (+60,0) 

800,0 
(+60,0) 

800,0 

Gesamtausgaben 23.449,2 27.825,9 27.773,3 
 22.537,4 (+150,0) 

27.675,9 
(+150,0) 
27.623,3 
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02 
02 02 

Staatskanzlei 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

526 02 Ausgaben für Sachverständige und Mit- 270,0 325,3 325,3 
011 glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- 

sen 
302,4 (+50,0) (+50,0) 

275,3 275,3 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 55,3 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind jährlich 50,0 T€ für die Erstellung eines “Umsetzungskonzepts Gesundheitsmanagement“ für den Öffentlichen Dienst 
des Freistaates Sachsen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 

Gesamtausgaben 2.623,1 2.364,4 2.569,6 
 2.059,0 (+50,0) (+50,0) 
  2.314,4 2.519,6 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

52 Tag der Sachsen 
 

633 52  Zuweisungen an durchführende Kom- 40,0 100,0 100,0 

 187 mune 60,0 (+40,0) (+40,0) 
    60,0 60,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt ist eine Pauschalzuwendung für die ausrichtende Kommune des Tag der Sachsen nach einem vereinfachten Zuwen- 
dungs- und Abrechnungsverfahren mit vereinfachtem Verwendungsnachweis. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt ist eine Pauschalzuwendung für die ausrichtende Kommune des Tag der Sachsen nach einem vereinfachten Zuwen- 
dungs- und Abrechnungsverfahren mit vereinfachtem Verwendungsnachweis. 

 
 

Summe der Titelgruppe 301,5 341,5 341,5 
 232,2 (+40,0) (+40,0) 
  301,5 301,5 

55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten 
 

536 55 Ausgaben für Veranstaltungen im Rah- 
 

13,0 13,0 
011 men europapolitischer Projekte (+5,0) (+5,0) 

8,0 8,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen, die die SK entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen 
europapolitischen Akteuren durchführt. 
Durch den Titel soll mindestens eine sachsenweite “Simulation Europäisches Parlament“ in Zusammenarbeit mit der Europa-Union und 
den Jungen Europäischen Förderalisten Sachsen mit mindestens 5,0 T€ finanziert werden. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen, die die SK entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen 
europapolitischen Akteuren durchführt. 

 

 
686 55 Zuschüsse an europäische Organisatio- 195,0 195,0 

011 nen (+75,0) (+75,0) 
120,0 120,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 195,0 T€ mehr 

 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 05. 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 06. 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 55 
 
 

veranschlagt sind: 

75,0 T€ der Mittel für das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit dienen ausschließlich zur höchstens hälftigen Kofinan- 
zierung von Mitteln des Bundes oder Dritter. 

2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit 175,0 175,0 

2. Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten 20,0 20,0 

Summe 195,0 195,0 
 
 
 

Auf Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas wurde 2015 das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit 
(engl. European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF) gegründet. Dieses soll die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Euro- 
päischen Charta für Pressefreiheit überwachen, Verstöße dagegen veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. 
Der Sitz des Zentrums ist Leipzig. 

 
Die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) steht entsprechend ihren Satzungen im Dienst der nationalen Minderhei- 
ten/Volksgruppen in Europa und bezweckt die Erhaltung und Förderung ihrer nationalen Identität, der Sprache, Kultur und Geschichte 
der nationalen Minderheiten. Dieses Ziel verfolgt sie mit friedlichen Mitteln. Die FUEN wird durch Beiträge finanziert. Diese beziehen  
sich auf einzelne Arbeitsprojekte, wie zum Beispiel auf internationale Minderheitenkonferenzen, Seminare, Besuche und Beratungen in 
Siedlungsgebieten von Minderheiten, Publikationen etc. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr 

 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 05. 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 03/686 06. 

 
veranschlagt sind: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit 100,0 100,0 

2. Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten 20,0 20,0 

Summe 120,0 120,0 
 
 
 

Auf Initiative namhafter Journalisten aus allen Teilen Europas wurde 2015 das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit 
(engl. European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF) gegründet. Dieses soll die Umsetzung der 2009 verabschiedeten Euro- 
päischen Charta für Pressefreiheit überwachen, Verstöße dagegen veröffentlichen und Journalisten gegen staatliche Eingriffe schützen. 
Der Sitz des Zentrums ist Leipzig. 

 
Die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) steht entsprechend ihren Satzungen im Dienst der nationalen Minderhei- 
ten/Volksgruppen in Europa und bezweckt die Erhaltung und Förderung ihrer nationalen Identität, der Sprache, Kultur und Geschichte 
der nationalen Minderheiten. Dieses Ziel verfolgt sie mit friedlichen Mitteln. Die FUEN wird durch Beiträge finanziert. Diese beziehen  
sich auf einzelne Arbeitsprojekte, wie zum Beispiel auf internationale Minderheitenkonferenzen, Seminare, Besuche und Beratungen in 
Siedlungsgebieten von Minderheiten, Publikationen etc. 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 284,0 284,0 
(+80,0) (+80,0) 

204,0 204,0 
 

65 Historische Jubiläen 
 

536 65 Ausgaben für Veranstaltungen 400,0 240,0 
011 (+200,0) (0,0) 

200,0 240,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 160,0 T€ weniger 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 536 65 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 40,0 T€ mehr 

 
 

633 65 Zuweisungen an Gemeinden und 300,0 200,0 
011 Gemeindeverbände (+100,0) (0,0) 

200,0 200,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ weniger 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 

 
 

684 65 Zuschüsse an soziale und ähnliche Ein- 350,0 200,0 
011 richtungen (+150,0) (0,0) 

200,0 200,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 350,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 150,0 T€ weniger 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 

 
 

686 65 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 400,0 200,0 
011 Verbände (+200,0) (0,0) 

200,0 200,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ weniger 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 1.500,0 850,0 

(+650,0) (0,0) 
850,0 850,0 

 
66 Internationale, interregionale und 

grenzübergreifende Beziehungen 

Neuer Titel 
 

525 66 Vermittlung sorbischer Sprachkennt- 
 

162,5 162,5 
029 nisse zur Gewinnung von Lehrkräften für 

Schulen im Sorbischen Siedlungsgebiet 
(+162,5) (+162,5) 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 525 66 
 

 
Vermerk (HFA): 

 
02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 162,5 T€ mehr 

 
Mit den Mitteln sollen insbesondere ausländische Lehrkräfte aus dem slawischen Sprachraum, die als Lehrkräfte oder Erzieher für Ein- 
richtungen im sorbischen Siedlungsgebiet gewonnen werden sollen, an der sorbischen Sprachschule in der sorbischen Sprache ausge- 
bildet werden. Ergänzend sollen an der sorbischen Sprachschule auch ehemalige Lehrkräfte und weitere Interessenten wieder in den 
Stand gesetzt werden, die sorbische Sprache im Unterricht zu vermitteln. Veranschlagt sind Ausgaben vorrangig für Honorare für Lehr- 
kräfte, Ausbildungs- und Lernmittel sowie für die Bereitstellung der Unterrichtsräume. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 

686 66 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 580,0 1.152,0 1.154,0 
029 Verbände 551,0 (+512,0) (+514,0) 

640,0 640,0 
 

Vermerk (HFA): 
 

02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungs- 
fähig zu Gunsten von 05 20/686 82. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 572,0 T€ mehr 
 

Die Förderung der Projekte der Europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit wird pro Träger und Jahr auf höchstens 50,0 T€ begrenzt. 
Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf: 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit 360,0 360,0 
2. Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 150,0 150,0 

3. Förderung des Europagedankens 150,0 150,0 

4. Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - 
Tschechische Republik 

100,0 100,0 

5. Projekte der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit 290,0 290,0 

6. Projekte der frühen nachbarsprachlichen Bildung 102,0 104,0 

 Summe 1.152,0 1.154,0 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

684 69  Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul- 45,0 120,0 45,0 

 011 turelle und sonstige Zwecke an soziale 45,5 (+75,0) (0,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 66 
 
 

Die veranschlagten Ausgaben teilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf: 

 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 
 

2020 
T€ 

1. Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit 360,0 360,0 

2. Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 120,0 120,0 

3. Förderung des Europagedankens 85,0 85,0 

4. Projekte zur Förderung der Zukunftsregion Freistaat Sachsen - Republik Polen - 
Tschechische Republik 

75,0 75,0 

Summe 640,0 640,0 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 780,0 1.574,5 1.576,5 
 655,3 (+674,5) (+676,5) 

  900,0 900,0 

68 Entwicklungspolitische Maßnah- 
men 

536 68 Ausgaben für Veranstaltungen 50,0 75,0 100,0 
023 0,0 (+25,0) (+50,0) 

50,0 50,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 25,0 T€ mehr 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 

687 68  Zuschüsse zur Förderung Entwicklungs- 150,0 325,0 450,0 

 023 politischer Maßnahmen im Ausland 68,2 (+125,0) (+250,0) 

    200,0 200,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 175,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 125,0 T€ mehr 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 400,0 550,0 700,0 
272,7 (+150,0) (+300,0) 

400,0 400,0 
 

69 Aufwendungen und Zuschüsse für 
humanitäre, soziale, kulturelle und 
sonstige Zwecke 

 

 
 

oder ähnliche Einrichtungen  
45,0 45,0 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 69 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 75,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 75,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von sozialen, kulturellen und sonstigen gemeinnützigen Angelegenheiten. 75,0 T€ sind 
2019 für das Vertriebenenmuseum “Transferraum Heimat“ in Hoyerswerda vorgesehen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 
 

Neuer Titel 
 

687 69 Zuschüsse für humanitäre, soziale, kul- 
 

40,0 40,0 

011 turelle und sonstige Zwecke im Ausland (+40,0) (+40,0) 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 40,0 40,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 40,0 

2021 bis zu 40,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

40,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  40,0    
Soll VE 2020 40,0   40,0   

Verpfl. aus VE  40,0 40,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 120,0 215,0 140,0 
63,0 (+115,0) (+40,0) 

100,0 100,0 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Neue Titelgruppe 
 

70 Aufwendungen und Zuschüsse für 
Projekte und Veranstaltungen im 
Freistaat Sachsen mit überregiona- 
ler Bedeutung 

Erläuterung (HFA): 
 

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung. 
Die Entscheidungen sind einvernehmlich im Kabinett zu treffen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
Neuer Titel 

 
633 70 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 

 
700,0 700,0 

011 und Gemeindeverbände (+700,0) (+700,0) 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

683 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an pri- 
 

500,0 500,0 
011 vate Unternehmen (+500,0) (+500,0) 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

684 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- 
 

400,0 400,0 
011 ale oder ähnliche Einrichtungen (+400,0) (+400,0) 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
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02 
02 03 

Staatskanzlei 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Neuer Titel 
 

686 70 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 
 

400,0 400,0 
011 im Inland (+400,0) (+400,0) 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 2.000,0 2.000,0 
(+2.000,0) (+2.000,0) 

 
 
 

Gesamtausgaben 5.714,4 9.698,1 9.115,1 
4.244,4 (+3.709,5) (+3.136,5) 

5.988,6 5.978,6 
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02 
02 05 

Staatskanzlei 
IT- und E-Government in der Staatsverwaltung 

 

39.936,7 40.275,3 
(-215,0) (-140,0) 

40.151,7 40.415,3 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

96 Zentrale Aufgaben für das Sächsi- 
sche Verwaltungsnetz (SVN), die 
Informationstechnologie sowie res- 
sortübergreifende Verfahren und 
Projekte zu IT und E-Government 

531 96 Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- 245,0 240,0 

012 mentationen und Öffentlichkeitsarbeit (-40,0) (-40,0) 
285,0 280,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 245,0 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/531 96. 

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von 
Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 285,0 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/531 96. 

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von 
Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen. 

 

 
547 96 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 1.612,5 2.244,3 

012 ausgaben (-175,0) (-100,0) 
1.787,5 2.344,3 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 1.612,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 631,8 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/547 96. 

Veranschlagt sind Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten (z. B. Beteiligungsportal), für weitere Projekte (E-Vergabe-Plattform, 
SID 2025 u. a.) sowie zum Erwerb projektbezogener Fachliteratur und zur Ausgestaltung übergreifender Veranstaltungen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.787,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 556,8 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 25/547 96. 

Veranschlagt sind Ausgaben für E-Government-Basiskomponenten (z. B. Beteiligungsportal), für weitere Projekte (E-Vergabe-Plattform, 
SID 2025 u. a.) sowie zum Erwerb projektbezogener Fachliteratur und zur Ausgestaltung übergreifender Veranstaltungen. 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 
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02 
02 05 

Staatskanzlei 
IT- und E-Government in der Staatsverwaltung 

 

44.125,4 44.545,1 
(-215,0) (-140,0) 

44.340,4 44.685,1 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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02 
02 07 

Staatskanzlei 
Europäische und internationale Beziehungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

81 Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel 
(SVB) 

536 81 Ausgaben für Veranstaltungen 206,0 282,9 318,0 

011 56,0 (+80,0) (+80,0) 
202,9 238,0 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 80,0 85,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 80,0 

2021 bis zu 85,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 55,0 60,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 55,0 

2021 bis zu 60,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 76,9 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 35,1 T€ mehr 

 
Die Ausgaben sind veranschlagt für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung 10,0 10,0 

2. Fachveranstaltungen/Präsentationen 110,0 120,0 

3. Kulturelle Veranstaltungen 54,0 57,0 

4. Weihnachtsmarkt 80,0 90,0 

5. Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen 5,5 5,5 

6. Teilnahme Open Days 3,0 3,0 

7. Jubiläen/besondere Ereignisse 12,9 15,0 

8. Sonstiges 7,5 17,5 

Summe 282,9 318,0 
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02 
02 07 

Staatskanzlei 
Europäische und internationale Beziehungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 536 81 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

55,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 55,0     
Soll VE 2019 80,0  80,0    
Soll VE 2020 85,0   85,0   

Verpfl. aus VE  55,0 80,0 85,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2020 gegenüber 2019 35,1 T€ mehr 
 

Die Ausgaben sind veranschlagt für: 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung 10,0 10,0 

2. Fachveranstaltungen/Präsentationen 70,0 80,0 

3. Kulturelle Veranstaltungen 14,0 17,0 

4. Weihnachtsmarkt 80,0 90,0 

5. Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen 5,5 5,5 

6. Teilnahme Open Days 3,0 3,0 

7. Jubiläen/besondere Ereignisse 12,9 15,0 

8. Sonstiges 7,5 17,5 

Summe 202,9 238,0 
 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

55,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 55,0     
Soll VE 2019 55,0  55,0    
Soll VE 2020 60,0   60,0   

Verpfl. aus VE  55,0 55,0 60,0 
 
 

Summe der Titelgruppe 408,9 618,9 604,1 
 106,1 (+80,0) 

538,9 
(+80,0) 

524,1 

Gesamtausgaben 966,9 1.029,6 1.023,7 
 743,1 (+80,0) 

949,6 
(+80,0) 

943,7 
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02 09             Personalpool Demografie 
 
 

Zur Unterstützung des Generationenwechsels im öffentlichen Dienst sowie zur Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs und 
zur Fachkräftesicherung wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 im Einzelplan 15 (Kapitel 15 03, Titel 461 05) ein Personalpool 
Demografie eingerichtet. Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 wird der Personalpool im Einzelplan 02 im Kapitel 02 09 veran- 
schlagt. Gleichzeitig wird er in 2019 auf 300 und in 2020 auf insgesamt 340 Planstellen und andere Stellen erweitert. Diese 
zusätzlichen Planstellen und anderen Stellen dienen dazu, um frühzeitig und vorausschauend zusätzliche Fachkräfte für den 
bevorstehenden Generationenwechsel zu gewinnen, den Wissenstransfer abzusichern und die Handlungs- und Leistungsfä- 
higkeit des Öffentlichen Dienstes im Freistaat Sachsen sicherzustellen. 

 
Verwaltet wird der Personalpool Demografie von der Staatskanzlei. 
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02 
02 09 

Staatskanzlei 
Personalpool Demografie 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

422 02 Personalpool Demografie zur Verstär- 
 

--- --- 
880 kung der Einzelpläne (0,0) (0,0) 

--- --- 
 

Vermerk (HFA): 
 

Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen 
Landtages) können Planstellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. 

 
 

Vermerk (GE SR): 
 

Den Ressorts können Stellen (Planstellen und andere Stellen) bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirt- 
schaftung zugewiesen werden. 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Die Planstellen des Personalpools können den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des 
Sächsischen Landtages) auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und Verwaltungsmoder- 
nisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12, in begründeten Ausnahmefällen für maximal 36 Monate) zur 
Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige Oberste Landesbehörden sind bei der Zuweisung angemessen zu berücksichtigen. Die 
Entscheidung über die Zuweisung von Planstellen obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen und 
dem Ministerium des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein Erlass 
der Staatskanzlei. 
Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Die Stellen des Personalpools können den Ressorts auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrate- 
gie und Verwaltungsmodernisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12 Monate, in begründeten Ausnahmefäl- 
len für maximal 36 Monate) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Entscheidung hierzu obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Die weiteren Modalitäten regelt ein 
Erlass der Staatskanzlei. 
Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02. 

 
 

428 02 Personalpool Demografie zur Verstär- --- --- 
880 kung der Einzelpläne (0,0) (0,0) 

--- --- 
 

Vermerk (HFA): 
 

Den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung des Sächsischen 
Landtages) können andere Stellen bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirtschaftung zugewiesen wer- 
den. 

 
 

Vermerk (GE SR): 
 

Den Ressorts können Stellen (Planstellen und andere Stellen) bis zu einer Dauer von 36 Monaten zur Bewirt- 
schaftung zugewiesen werden. 
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02 
02 09 

Staatskanzlei 
Personalpool Demografie 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 428 02 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Die anderen Stellen des Personalpools können den Ressorts sowie sonstigen Obersten Landesbehörden (einschließlich der Verwaltung 
des Sächsischen Landtages) auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrategie und Verwaltungsmo- 
dernisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12, in begründeten Ausnahmefällen für maximal 36 Monate) zur 
Bewirtschaftung zugewiesen werden. Sonstige Oberste Landesbehörden sind bei der Zuweisung angemessen zu berücksichtigen. Die 
Entscheidung über die Zuweisung von anderen Stellen obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit dem Staatsministerium der Finanzen 
und dem Ministerium des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Die weiteren Modalitäten der Zuweisung an die Ressorts regelt ein 
Erlass der Staatskanzlei. 
Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Die Stellen des Personalpools können den Ressorts auf Antrag bei der Stabsstelle Landesweite Organisationsplanung, Personalstrate- 
gie und Verwaltungsmodernisierung unter bestimmten Maßgaben temporär (im Regelfall für 12 Monate, in begründeten Ausnahmefäl- 
len für maximal 36 Monate) zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Entscheidung hierzu obliegt der Staatskanzlei gemeinsam mit 
dem Staatsministerium der Finanzen und dem Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Die weiteren Modalitäten regelt ein 
Erlass der Staatskanzlei. 
Vgl. Erläuterungen bei 15 03/461 02. 

 

 
 
 

Gesamtausgaben --- --- 
(0,0) (0,0) 

0,0 0,0 
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02 
02 09 

Staatskanzlei 
Stellenpool Demografie 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

422 02 Personalpool Demografie zur Verstär- 
880 

 

 
 

Stellenplan: 

kung der Einzelpläne 

 
Amtsbezeichnung BesGr. LG 

 
Personalsoll A: 

R a t A 13 L2 0 150 170 

(0) (+20) 

150 150 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2020 
Personalsoll A 

1 A 13 L2 +20          +20 neu; Ausweitung des Personalpools 
Demografie 

Summe: +20          +20  
 
 
 
 
 

428 02 Personalpool Demografie zur Verstär- 
880 

 

 
 

Stellenplan: 

kung der Einzelpläne 

 
EntgeltGr. LG 

 
Personalsoll A: 

E 13 L2 0 150 170 

(0) (+20) 

150 150 
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02 
02 09 

Staatskanzlei 
Stellenpool Demografie 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

noch zu 428 02 
 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2020 
Personalsoll A 

1 E 13 L2 +20          +20 neu; Ausweitung des Personalpools 
Demografie 

Summe: +20          +20  
 

 

68

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben

HeuserCl
Hervorheben



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 03 
Staatsministerium des Innern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 
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03 
03 01 

Staatsministerium des Innern 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
 

252,0 227,2 231,9 
011   Projekten 13,2 (+227,2) 

--- 
(+231,9) 

--- 

Gesamtausgaben 41.888,5 39.849,4 40.377,0 
 39.706,3 (+227,2) 

39.622,2 
(+231,9) 
40.145,1 
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03 
03 01 

Staatsministerium des Innern 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
011 

 

 
 

Stellenplan: 

Projekten 

 
EntgeltGr. LG 

 
Personalsoll D: 

E 14 L2 0 1 1 

(+1) (+1) 

0 0 

E 11 L2 0 2 2 

(+2) (+2) 

0 0 
 

Personalsoll D: 
 

Stellen künftig wegfallend: 
 

Vermerk (HFA) 

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt “Verstärkung Social Media“ 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

2 Stellen    E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt “Verstärkung Social Media“ 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll D 

1 E 14 L2 +1          +1 neu; Projekt “Verstärkung Social Media“ 

2 E 11 L2 +2          +2 neu; Projekt “Verstärkung Social Media“ 

Summe: +3          +3  
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03 
03 02 

Staatsministerium des Innern 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 

281 09  Erstattungen von Versorgungszuschlä- --- *** *** 
 018 gen 0,0 (0,0) (0,0) 

    --- --- 

Erläuterung (HFA): 
 

- 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä- 
tere Versorgungslasten dient. 

 
 

Gesamteinnahmen 38.952,0 50.110,8 55.594,8 
 3.456,5 (0,0) (0,0) 
  50.110,8 55.594,8 
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03 
03 02 

Staatsministerium des Innern 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 

 

526 02  Ausgaben für Sachverständige und Mit- 600,0 650,0 816,2 

 012 glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- 206,9 (+50,0) (0,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

525 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.275,0 2.765,9 2.785,6 

012 0,0 (+50,0) (+50,0) 
2.715,9 2.735,6 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 1.490,9 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMI (z. B. Fortbildungslehrgänge 
und -tagungen, Fachtagungen, Seminare, Arbeitstagungen). Hierunter fallen auch Ausgaben, die in Zusammenhang mit dem Poli- 
zeisport stehen. 

 
Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus dem erhöhten Fortbildungsbedarf im Bereich der Polizei, insbesondere zu den Themenge- 
bieten Interkulturelle Kompetenz, gesellschaftspolitische Bildung und dem Umgang mit Medien, für Teambuildingmaßnahmen im Rah- 
men der Polizeiausbildung sowie aus kostenintensiven Spezialfortbildungen (insbesondere Hubschrauberpilotenausbildung) und der 
Ausbildungsoffensive des Freistaates Sachsen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.440,9 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für die berufliche Fortbildung der Beschäftigten im Geschäftsbereich des SMI (z. B. Fortbildungslehrgänge 
und -tagungen, Fachtagungen, Seminare, Arbeitstagungen). Hierunter fallen auch Ausgaben, die in Zusammenhang mit dem Poli- 
zeisport stehen. 

 
Der Mehrbedarf resultiert insbesondere aus dem erhöhten Fortbildungsbedarf im Bereich der Polizei, kostenintensiver Spezialfortbildun- 
gen (insbesondere Hubschrauberpilotenausbildung) und der Ausbildungsoffensive des Freistaates Sachsen. 

 
 
 
 

sen  
600,0 816,2 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2020 gegenüber 2019            166,2 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für externe Organisationsuntersuchungen im Rahmen der strategischen Entwicklung des Geschäftsberei- 
ches (einschließlich Polizei), insbesondere für aufgabenkritische Untersuchungen sowie für die Umsetzung des Projektes “Informations- 
und Wissensmanagement“. 

 
Mehrbedarf in 2020 aufgrund geplanter Untersuchungen zur Optimierung von Arbeitsprozessen und -strukturen im Geschäftsbereich 
des SMI, insbesondere im Bereich der Polizei aufgrund des Stellenaufwuchses innerhalb der nächsten Jahre. 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Projekt “Informations- und Wissensmanagement“ 200,0 100,0 

2. Strategie der Polizei 55,0 5,0 

3. Evaluierung ERP-System der Polizei 100,0 100,0 

4. Kfz-Instandsetzungsservice der Polizei (konzeptionelle Grundlage) 100,0 100,0 

5. Fortschreibung des Abschlussberichts der Fachkommission zur Evaluierung der 
Polizei des Freistaates Sachsen 

50,0 

6. Sonstiges 145,0 511,2 

Summe 650,0 816,2 
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03 
03 02 

Staatsministerium des Innern 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 526 02 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2020 gegenüber 2019            216,2 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind Ausgaben für externe Organisationsuntersuchungen im Rahmen der strategischen Entwicklung des Geschäftsberei- 
ches (einschließlich Polizei), insbesondere für aufgabenkritische Untersuchungen sowie für die Umsetzung des Projektes “Informations- 
und Wissensmanagement“. 

 
Mehrbedarf in 2020 aufgrund geplanter Untersuchungen zur Optimierung von Arbeitsprozessen und -strukturen im Geschäftsbereich 
des SMI, insbesondere im Bereich der Polizei aufgrund des Stellenaufwuchses innerhalb der nächsten Jahre. 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Projekt “Informations- und Wissensmanagement“ 200,0 100,0 

2. Strategie der Polizei 55,0 5,0 

3. Evaluierung ERP-System der Polizei 100,0 100,0 

4. Kfz-Instandsetzungsservice der Polizei (konzeptionelle Grundlage) 100,0 100,0 

5. Sonstiges 145,0 511,2 

Summe 600,0 816,2 
 
 
 
 
 

Neuer Titel 
 

534 01 Dienstleistungen Dritter 30,0 30,0 
012 (+30,0) (+30,0) 

 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 30,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 30,0 

2021 bis zu 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind die Ausgaben für eine Konzeptionserstellung für den Aufbau einer längerfristigen polizeihistorischen Sammlung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

30,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  30,0    
Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  30,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
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03 
03 02 

Staatsministerium des Innern 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 

 

144.139,5 163.428,2 173.562,5 
127.546,1 (+130,0) (+80,0) 

 163.298,2 173.482,5 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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03 
03 03 

Staatsministerium des Innern 
Allgemeine Bewilligungen 

 

250,0 (+270,0) (+270,0) 

 --- --- 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

Neuer Titel 
 

682 01 Verbesserung der geometrischen Quali- 
 

500,0 500,0 
421 tät des Liegenschaftskatasters (+500,0) (+500,0) 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 250,0 500,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 250,0 

2021 bis zu 500,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018            500,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung der Qualität von Liegenschaftskatasterdaten. Mit einer qualitätsgerechten Liegen- 
schaftskarte können Planungs-, Steuerungs- und Umsetzungsprozesse effizienter gestaltet und Fehlentscheidungen vermieden wer- 
den. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

250,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  250,0    
Soll VE 2020 500,0   500,0   

Verpfl. aus VE  250,0 500,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

686 01 Kompetenzzentrum für Infrastruktur 250,0 270,0 270,0 

011 Sachsen an der Universität Leipzig 

 

77

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben



03 
03 03 

Staatsministerium des Innern 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 01 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 270,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2021 bis zu 270,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leip- 
zig. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel stehen im Folgejahr zur Verfügung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

270,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019      
Soll VE 2020   270,0   

Verpfl. aus VE  270,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

Gesamtausgaben 3.493,0 5.384,9 5.210,2 
 4.310,4 (+770,0) (+770,0) 
  4.614,9 4.440,2 

 

78

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben

SchulzeChr
Hervorheben



03 
03 04 

Staatsministerium des Innern 
Landesdirektion Sachsen 

 

547 52  Aufwendungen für den Betrieb der Erst- 63.623,4 63.694,4 

 011 aufnahmeeinrichtung und der Einrich- (-271,0) (-200,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

52 Aufenthalt, Unterbringung und 
Rückführung von Asylbewerbern 

 

 
 

tung des Ausreisegewahrsams sowie der 
Abschiebungshaft 

 
63.894,4 63.894,4 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 63.623,4 T€ mehr 

 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/547 63. 
Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63. 

 
Veranschlagt sind die Ausgaben, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung sowie dem Betrieb des Aus- 
reisegewahrsams und der Abschiebungshaft ergeben (einschließlich Kosten infolge notwendiger Rechtsstreitigkeiten) sowie Kosten für 
die Durchführung des Ausreisegewahrsams und der mobilen Rückkehrberatung. Die Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus § 44 
Asylgesetz (AsylG) sowie aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 63.894,4 T€ mehr 

 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 04/547 63. 
Zusammenlegung der Titelgruppen 52 und 63. 

 
Veranschlagt sind die Ausgaben, die sich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung sowie dem Betrieb des Aus- 
reisegewahrsams und der Abschiebungshaft ergeben (einschließlich Kosten infolge notwendiger Rechtsstreitigkeiten) sowie Kosten für 
die Durchführung des Ausreisegewahrsams und der mobilen Rückkehrberatung. Die Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus § 44 
Asylgesetz (AsylG) sowie aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 

 
 

Summe der Titelgruppe 5.300,0 331.966,8 332.099,6 
 2.134,3 (-271,0) (-200,0) 

  332.237,8 332.299,6 

Gesamtausgaben 339.511,0 448.709,4 452.858,1 
 392.419,5 (-271,0) (-200,0) 
  448.980,4 453.058,1 
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03 07 

Staatsministerium des Innern 
Statistisches Landesamt 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

Titelgruppe(n) 
 

54 Zensus 2021 
 

428 54 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
014 Projekten 

 
 

Stellenplan:  
 
 

EntgeltGr. 

 
 
 

LG 

 

Personalsoll D:   
 E 11 L2 0 3 6 

    (0) (0) 

    3 6 

 E 10 L2 0 7 7 

    (0) (0) 

    7 7 

 E 9 L2 0 8 39 

    (0) (0) 

    8 39 

 E 8 L1 0 13 17 

    (0) (0) 

    13 17 
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03 
03 07 

Staatsministerium des Innern 
Statistisches Landesamt 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 

noch zu 428 54 
Personalsoll D: 

 
Stellen künftig wegfallend: 

 
Vermerk (HFA) 

1  Stelle E 11 L2 im Jahr 2022 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

3  Stellen    E 11 L2 im Jahr 2022 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (HFA) 

2  Stellen    E 11 L2 im Jahr 2021 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

2  Stellen    E 10 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

5  Stellen    E 10 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (HFA) 

5  Stellen    E 10 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

2 Stellen    E 10 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (HFA) 

3 Stellen    E 9 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

1  Stelle E 9 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (HFA) 

- 
 

Vermerk (GE SR) 

31  Stellen    E 9 L2 im Jahr 2021 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (HFA) 

3 Stellen    E 9 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

4 Stellen    E 9 L2 im Jahr 2022 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

7  Stellen    E 9 L2 im Jahr 2022 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (HFA) 

29  Stellen    E 9 L2 im Jahr 2021 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

6  Stellen    E 8 L1 im Jahr 2023 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
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03 
03 07 

Staatsministerium des Innern 
Statistisches Landesamt 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 

noch zu 428 54 
Vermerk (HFA) 

3  Stellen    E 8 L1 im Jahr 2024 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

1  Stelle E 8 L1 im Jahr 2025 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

6  Stellen    E 8 L1 im Jahr 2022 Befristung Projekt Zensus 2021 
 

Vermerk (GE SR) 

13  Stellen E 8 L1 im Jahr 2022 Befristung Projekt Zensus 2021 

Vermerk (HFA) 

1  Stelle 

 
 
E 8 L1 

 
 

im Jahr 2021 

 
 

Befristung Projekt Zensus 2021 

Vermerk (GE SR) 

4  Stellen    E 8 L1 im Jahr 2021 Befristung Projekt Zensus 2021 
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03 
03 14 

Staatsministerium des Innern 
Landeskriminalamt 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 800,0 1.019,5 1.052,0 
042 Ausrüstungsgegenständen 665,4 (-40,0) (0,0) 

1.059,5 1.052,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 219,5 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 259,5 T€ mehr 
 
 

Gesamtausgaben 62.448,3 76.949,0 83.333,1 
 60.936,4 (-40,0) (0,0) 
  76.989,0 83.333,1 
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03 
03 15 

Staatsministerium des Innern 
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb, 
Forschungs- und Entwicklungsauf- 
gaben und die wissenschaftliche 
Bibliothek 

 

459 73  Vermischte Personalausgaben für eigene 117,6 123,0 123,0 

 042 Forschungsprojekte 2,4 (+80,0) (+80,0) 
    43,0 43,0 

Erläuterung (HFA): 
 

Veranschlagt sind die Ausgaben der wissenschaftlichen Unterstützung verschiedener Vorhaben in der sächsischen Polizei (z. B. Pro- 
jekte “Subjektive Sicherheit“). Mittel in Höhe von 80,0 T€ sind zur Einrichtung eines Sächsischen Instituts für Polizei- und Sicherheitsfor- 
schung vorgesehen. Das SIPS soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden. Es konzentriert 
Kompetenzen im Bereich der Polizei- und Sicherheitsforschung und fungiert als gemeinsames Dach für die Forschung der Hochschule 
der Sächsischen Polizei. Ziel des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperations- 
partnern vgl. auch 03 15/511 73 und 03 15/534 73. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 74,6 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind die Ausgaben der wissenschaftlichen Unterstützung verschiedener Vorhaben in der sächsischen Polizei (z. B. Projekt 
„Subjektive Sicherheit“). 

 
 
 

511 73 Wissenschaftliche Literatur 90,0 100,0 100,0 
042 90,7 (+10,0) (+10,0) 

90,0 90,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung 
des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) beider Standorte. 

 
Mittel in Höhe von10,0 T€ sind zur Einrichtung eines Sächsischen Instituts für Polizei- und Sicherheitsforschung vorgesehen. Das SIPS 
soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden. Es konzentriert Kompetenzen im Bereich der Poli- 
zei- und Sicherheitsforschung und fungiert als gemeinsames Dach für die Forschung der Hochschule der Sächsischen Polizei. Ziel des 
Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern; vgl. auch 03 15/459 73 
und 03 15/534 73. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung 
des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) beider Standorte. 

 
 
 

Neuer Titel 
 

534 73 Dienstleistungen Dritter 60,0 60,0 
042 (+60,0) (+60,0) 
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03 
03 15 

Staatsministerium des Innern 
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 534 73 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 60,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 60,0 

2021 bis zu 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für externe Beratungsleistungen für das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung. Das 
SIPS soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden. Es konzentriert Kompetenzen im Bereich der 
Polizei- und Sicherheitsforschung und fungiert als gemeinsames Dach für die Forschung der Hochschule der Sächsischen Polizei. Ziel 
des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern, vgl. auch 03 15/459 
73 und 03 15/511 73. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

60,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  60,0    
Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  60,0 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 
- 

 

Summe der Titelgruppe 236,0 320,0 320,0 
 120,9 (+150,0) 

170,0 
(+150,0) 

170,0 

Gesamtausgaben 17.809,1 21.823,0 23.752,9 
 15.140,9 (+150,0) 

21.673,0 
(+150,0) 
23.602,9 
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03 
03 16 

Staatsministerium des Innern 
Bereitschaftspolizei 

 

113.447,1 122.374,2 125.535,7 
101.806,2 (+40,0) (0,0) 

 122.334,2 125.535,7 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

Neuer Titel 
 

546 07 Ausgaben für die Durchführung eines 
 

40,0 --- 
042 internationalen Polizeireitturniers (+40,0) (0,0) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgaben sind übertragbar. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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03 
03 17 

Staatsministerium des Innern 
Landesamt für Verfassungsschutz 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

531 01 Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- 40,0 80,0 80,0 
047 mentationen und Öffentlichkeitsarbeit 38,5 (+30,0) (+30,0) 

50,0 50,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 SächsVSG, die Öffentlichkeit über verfassungs- 
feindliche Bestrebungen zu unterrichten. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 SächsVSG, die Öffentlichkeit über verfassungs- 
feindliche Bestrebungen zu unterrichten. 

 
 

Gesamtausgaben 15.896,3 16.196,2 16.792,6 
 14.417,0 (+30,0) (+30,0) 
  16.166,2 16.762,6 
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03 
03 18 

Staatsministerium des Innern 
Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

Neuer Titel 
 

534 01 Ausgaben für beratende Unterstützung 
 

100,0 100,0 
045 bei der Ausgestaltung der Psychosozia- 

len Notfallvorsorge im Freistaat Sachsen 
(+100,0) (+100,0) 

 
Vermerk (HFA): 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
- 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 100,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 100,0 

2021 bis zu 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind die Kosten, die durch die Konzepterstellung und zum Betrieb einer Landeszentrale für psychosoziale Notfallversor- 
gung entstehen. 
Die Finanzierung der operativen Koordinierung überregional tätiger PSNV-Kräfte ist nicht Gegenstand dieses Haushaltstitels. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

100,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  100,0    
Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  100,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
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03 
03 18 

Staatsministerium des Innern 
Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 
 

684 01 Einrichtung und Betrieb einer Landes- --- --- 
045 zentralstelle für Psychosoziale Notfall- 

versorgung 
(-100,0) (-100,0) 

100,0 100,0 
 

Erläuterung (HFA): 

Titel entfällt. 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
Veranschlagt sind die Kosten, die durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Einrichtung und zum Betrieb einer 
Landeszentralstelle für psychosoziale Notfallversorgung entstehen. 

 
 
 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidi- 
gung 

 

684 61  Zuschüsse für die Mitwirkung im Katast- 950,0 2.500,0 2.500,0 

 045 rophenschutz 912,8 (+1.500,0) (+1.500,0) 
    1.000,0 1.000,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.550,0 T€ mehr 
 

Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, erhöhter sicherheits- und medizintechnischer Prüfauflagen, Berücksichtigung der 
Kosten der Unterbringung der Helferinnen und Helfer, einschließlich notwendiger Sanitär- und Umkleideräume entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften wie der Arbeitsstättenverordnung, Einführung einer Unterbringungspauschale für Sanitär- und Umkleideräume 
und Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE. 

 
Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung/-Ausrüs- 
tung, Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Übernahme der Trägerschaft von Katastrophenschutzeinheiten und Zuwendungen an 
die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Helfer in den Katastro- 
phenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force. Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zuständig für 
die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hin- 
aus gewährt er gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG Zuwendungen für die Aufwendungen, die den im Katastrophenschutz Mitwirkenden durch 
die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. 
Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung. 
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03 
03 18 

Staatsministerium des Innern 
Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 61 
 
 

Beabsichtigte Verteilung der Mittel: 

 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 
 

2020 
T€ 

1. Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterhaltung von Ausstat- 
tung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den 
unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden. 

2. Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für 
ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstat- 
tung und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz. 

3. Zuwendungen an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von 
Führerscheinen der Klasse C und CE durch die Helfer in den Katastrophenschutz- 
Einsatzzügen und Medizinischen Task Force. 

4. Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung von Ausstat- 
tung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den 
unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden und zur 
Unterbringung von Helferinnen und Helfern. 

520,0 520,0 
 
 
 

464,0 464,0 
 
 
 

66,0 66,0 
 
 
 

1.450,0 1.450,0 

Summe 2.500,0 2.500,0 
 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung/-ausrüs- 
tung und Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Übernahme der Trägerschaft von Katastrophenschutzeinheiten. Der Freistaat Sach- 
sen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der 
landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG Zuwendungen für die Auf- 
wendungen, die den im Katastrophenschutz Mitwirkenden durch die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. 
Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
beabsichtigte Verteilung der Mittel 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung/Unterhaltung 
von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms 
beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen 
wurden. 

2. Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für 
ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstat- 
tung und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz. 

744,0 744,0 
 
 
 
 
 

256,0 256,0 

Summe 1.000,0 1.000,0 
 
 
 
 
 

Neuer Titel 
 

883 61 Zuweisungen für Investitionen an die 
 

2.000,0 2.000,0 
045 Landkreise, Kreisfreien Städte und Ret- 

tungszweckverbände zur 
Unterbringung von Katastrophenschutz- 
einheiten der privaten Hilfsorganisatio- 
nen 

(+2.000,0) (+2.000,0) 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr 
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03 
03 18 

Staatsministerium des Innern 
Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 883 61 
 
 

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von 
Gerätehäusern, die durch im Katastrophenschutz mitwirkende private Hilfsorganisationen genutzt werden. Fördermittelempfänger sind 
Landkreise, Kreisfreie Städte und Rettungszweckverbände, die privaten Hilfsorganisationen diese Gebäude für Aufgaben des Katastro- 
phenschutzes vermieten. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. 
Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

Erläuterung (GE SR): 
 
- 

 

Summe der Titelgruppe 5.100,5 10.936,5 8.895,5 
 2.927,6 (+3.500,0) 

7.436,5 
(+3.500,0) 

5.395,5 

Gesamtausgaben 5.512,5 12.166,0 9.774,0 
 3.179,9 (+3.500,0) 

8.666,0 
(+3.500,0) 

6.274,0 
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03 
03 19 

Staatsministerium des Innern 
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

684 01 Zuwendungen an den Landesfeuerwehr- 750,0 750,0 750,0 

044 verband 748,7 (0,0) (0,0) 
750,0 750,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für Verbandsarbeit 100,0 100,0 

2. Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung 150,0 150,0 

3. Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und Feuerwehrvereine für die 
Jugendarbeit 

4. Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für die Förderung von Kinderfeuer- 
wehren 

450,0 450,0 
 
 

50,0 50,0 

Summe 750,0 750,0 
 
 
 

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und an Feuerwehrvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 
16 Abs. 4 Satz 3 SächsBRKG. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für Verbandsarbeit 80,0 80,0 

2. Förderung von Projekten mit landesweiter Bedeutung 170,0 170,0 

3. Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und Feuerwehrvereine für die 
Jugendarbeit 

4 Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband für die Förderung von Kinderfeuer- 
wehren 

450,0 450,0 
 
 

50,0 50,0 

Summe 750,0 750,0 
 
 
 

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und an Feuerwehrvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 
16 Abs. 4 Satz 3 SächsBRKG. 

 
 

Gesamtausgaben 7.567,0 35.354,0 32.783,8 
 6.333,6 (0,0) (0,0) 
  35.354,0 32.783,8 
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03 
03 20 

Staatsministerium des Innern 
Polizeiverwaltungsamt 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

518 03 Mieten und Leasingraten für Dienstfahr- 841,0 830,0 875,0 
042 zeuge 863,9 (-30,0) (-30,0) 

860,0 905,0 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

Neuer Titel 
 

684 01 Zuschuss an den Unterstützungsverein 
 

20,0 20,0 
042 der Polizei Sachsen e. V. (+20,0) (+20,0) 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

82 Prävention 
 

536 82 Dienstleistungen Dritter - Rahmenverein- 
 

250,0 410,0 
042 barung externes Coaching PiT und kom- 

munale Prävention 
(+100,0) (+100,0) 

150,0 310,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 160,0 T€ mehr 

 
Der Landespräventionsrat (LPR) hat vor einigen Jahren begonnen, gemeinsam mit den Ressorts SMK, SMS und SMI die gesamte vor- 
schulische und schulische Prävention im Freistaat Sachsen in eine fundierte Strategie zu überführen. Dieser Ansatz ist das Arbeitsprin- 
zip Prävention im Team (PiT). Das Arbeitsprinzip PiT bedeutet, dass die Schulbehörde (SBA) gemeinsam mit den Polizeidirektionen und 
den Kommunalverwaltungen (LRA Jugend-/Gesundheitsamt usw.) eine dauerhafte Kooperation zur Strukturierung von Prävention in 
Kitas, Horten und Schulen eingeht. Dies beinhaltet die Analyse von regionalen Präventionserfordernissen, dass Schaffen von allumfas- 
senden Präventionsangeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Lehrer, Eltern usw.) bis hin zur Beratung bei akuten Problemla- 
gen (Intervention). 

 
Der Arbeitsansatz „Prävention im Team“ (PiT) bewährt sich in der konkreten Umsetzung in der Praxis, benötigt für die landesweite Ver- 
breitung eine intensive Begleitung und Impulse, was eine intensive Systembegleitung/Fachcoaching erfordert. Hierfür bedarf es exter- 
ner Berater/Coaches, die den Kommunalverwaltungen, Schulen und Schulbehörden sowie der Polizei zur Seite gestellt werden, die 
gemeinsam mit den lokalen Akteuren bedarfsorientiert Lösungsansätze und Strategien entwickeln. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 160,0 T€ mehr 
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03 
03 20 

Staatsministerium des Innern 
Polizeiverwaltungsamt 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 536 82 
 
 

Der Landespräventionsrat (LPR) hat vor einigen Jahren begonnen, gemeinsam mit den Ressorts SMK, SMS und SMI die gesamte vor- 
schulische und schulische Prävention im Freistaat Sachsen in eine fundierte Strategie zu überführen. Dieser Ansatz ist das Arbeitsprin- 
zip Prävention im Team (PiT). Das Arbeitsprinzip PiT bedeutet, dass die Schulbehörde (SBA) gemeinsam mit den Polizeidirektionen und 
den Kommunalverwaltungen (LRA Jugend-/Gesundheitsamt usw.) eine dauerhafte Kooperation zur Strukturierung von Prävention in 
Kitas, Horten und Schulen eingeht. Dies beinhaltet die Analyse von regionalen Präventionserfordernissen, dass Schaffen von allumfas- 
senden Präventionsangeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Lehrer, Eltern usw.) bis hin zur Beratung bei akuten Problemla- 
gen (Intervention). 

 
Der Arbeitsansatz „Prävention im Team“ (PiT) bewährt sich in der konkreten Umsetzung in der Praxis, benötigt für die landesweite Ver- 
breitung eine intensive Begleitung und Impulse, was eine intensive Systembegleitung/Fachcoaching erfordert. Hierfür bedarf es exter- 
ner Berater/Coaches, die den Kommunalverwaltungen, Schulen und Schulbehörden sowie der Polizei zur Seite gestellt werden, die 
gemeinsam mit den lokalen Akteuren bedarfsorientiert Lösungsansätze und Strategien entwickeln. 

 

 
633 82 Zuweisungen an Kommunen für Präven- 1.300,0 1.300,0 

042 tionsvorhaben (+1.272,5) (+1.272,5) 
27,5 27,5 

 
Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 1.300,0 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/633 81. 

Rechtsgrundlage: 
RL-Nr. 07774, Richtlinie des SMI zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur kommunalen Prävention (Richtlinie Kommunale 
Prävention - RL KommPräv) vom 12. Juni 2018 (SächsABl. S. 811),  

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 27,5 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 20/633 81. 

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMI zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur kommunalen Prävention (Richtlinie Kommunale Prävention ‚Äì RL 
KommPräv) 

 
 

Summe der Titelgruppe  2.493,0 

(+1.372,5) 
1.120,5 

2.735,0 

(+1.372,5) 
1.362,5 

Gesamtausgaben 199.446,5 213.051,0 215.423,0 
 194.366,9 (+1.362,5) 

211.688,5 
(+1.362,5) 
214.060,5 
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03 
03 21 

Staatsministerium des Innern 
Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 17.644,3 19.847,6 19.850,7 

421 17.298,4 (+147,6) (+150,7) 
19.700,0 19.700,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 2.203,3 T€ mehr 

 
Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und weitere betriebliche Aufwendungen des GeoSN. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 2.055,7 T€ mehr 

 
Veranschlagt ist der Zuschuss für Personalaufwand und weitere betriebliche Aufwendungen des GeoSN. 

 
 

Gesamtausgaben 21.850,4 24.272,1 24.162,6 
 21.423,1 (+147,6) (+150,7) 
  24.124,5 24.011,9 
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03 
03 21 

Staatsministerium des Innern 
Staatsbetrieb “Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 
421 

 

 
 

Stellenplan: 
 

Amtsbezeichnung BesGr./ LG 
EntgeltGr. 

 
Personalsoll D: 

E 13 L2 0 3 3 

(+1) (+1) 

2 2 

E 11 L2 0 4 4 

(+1) (+1) 

3 3 
 

Personalsoll D: 
 

Stellen künftig wegfallend: 
 

Vermerk (HFA) 

1  Stelle E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Verbesserung Liegenschaftskataster 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

1  Stelle E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt Verbesserung Liegenschaftskataster 
 

Vermerk (GE SR) 

- 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll D 

1 E 13 L2 +1          +1 neu; Projekt Verbesserung Liegen- 
schaftskataster 

2 E 11 L2 +1          +1 neu; Projekt Verbesserung Liegen- 
schaftskataster 

Summe: +2          +2  
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03 
03 22 

Staatsministerium des Innern 
Sportförderung 

 

317,0 (0,0) (0,0) 
 500,0 500,0 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

547 02 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher 975,0 750,8 750,0 
322 Zuwendungen 530,2 (+21,0) (0,0) 

729,8 750,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 224,2 T€ weniger 
 

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen 
aus dem Bereich Sportförderung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 245,2 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen 
aus dem Bereich Sportförderung. 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

684 05 Maßnahmen zur besseren Integration 500,0 500,0 500,0 

322 durch Sport 
 
 

Vermerk (HFA): 
 

03 22/684 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 

Vermerk (GE SR): 
 

Die Ausgaben sind übertragbar. 
 
 

684 08 Individualförderung von sächsischen 100,0 100,0 
322 Athleten (+11,5) (+11,5) 

88,5 88,5 
 

Vermerk (HFA): 
 

03 22/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung sächsischer Athleten. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 88,5 T€ mehr 
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03 
03 22 

Staatsministerium des Innern 
Sportförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 08 
 
 

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung sächsischer Athleten. 
 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

Neuer Titel 
 

883 03 Zuschüsse zur Förderung von Planungs- 
 

3.500,0 3.500,0 
322 leistungen für eine Ballsporthalle in Leip- 

zig 
(+3.500,0) (+3.500,0) 

 
Vermerk (HFA): 

 
03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
- 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 3.500,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 3.500,0 

2021 bis zu 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018         3.500,0 T€ mehr 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Stadt Leipzig zur anteiligen Förderung von Planungsleistungen für das Vorhaben 
“Ballsporthalle Leipzig“. Die Veranschlagung erfolgt in der Erwartung, dass der Bund sich an dem Projekt finanziell beteiligt. Ziel ist der 
Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

3.500,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  3.500,0    
Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  3.500,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
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03 
03 22 

Staatsministerium des Innern 
Sportförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

71 Sportförderung außerhalb der Son- 
derprogramme und der Förderung 
über den LSB Sachsen 

534 71 Dienstleistungen Dritter 400,0 388,5 388,5 

322 120,0 (-11,5) (-11,5) 
400,0 400,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
Mittel in Höhe von 5,0 T€ p.a. sind für die Organisation und Durchführung des Sächsischen Hochschulsportfes- 
tes sowie zur Unterstützung der Arbeit der “Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V.“. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 
 

883 71 Zuweisungen für Investitionen an 8.000,0 8.500,0 9.500,0 

322 Gemeinden und Gemeindeverbände 11.631,4 (+500,0) (+1.500,0) 
8.000,0 8.000,0 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 8.000,0 6.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 5.000,0 

2021 bis zu 2.000,0 3.000,0 

2022 bis zu 1.000,0 2.000,0 

2023 ff. bis zu 1.000,0 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 7.000,0 6.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 4.000,0 

2021 bis zu 2.000,0 3.000,0 

2022 bis zu 1.000,0 2.000,0 

2023 ff. bis zu 1.000,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr 

 
Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Förderung der Maßnahmen von Kommunen. Der Ausgabenaufwuchs beruht auf der 
beabsichtigten Erhöhung des Fördersatzes von 30 auf 50 % ab dem Jahr 2019. Mit der Veranschlagung der mehrjährigen Verpflich- 
tungsermächtigungen wird die Grundlage für einen ausreichenden Planungs- und Ausführungszeitraum gegeben. 
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03 
03 22 

Staatsministerium des Innern 
Sportförderung 

 

684 77  Zuschüsse für laufende Zwecke des Brei- 20.500,0 24.000,0 24.000,0 

 322 ten- und Nachwuchsleistungssports 20.500,0 (+500,0) (+500,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 883 71 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

2.673,2 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

2.673,2     
Soll VE 2018 9.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0   
Soll VE 2019 8.000,0  5.000,0 2.000,0 1.000,0  
Soll VE 2020 6.000,0   3.000,0 2.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE  6.673,2 8.000,0 7.000,0 3.000,0 1.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Förderung der Maßnahmen von Kommunen. 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

2.673,2 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

2.673,2     
Soll VE 2018 9.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0   
Soll VE 2019 7.000,0  4.000,0 2.000,0 1.000,0  
Soll VE 2020 6.000,0   3.000,0 2.000,0 1.000,0 

Verpfl. aus VE  6.673,2 7.000,0 7.000,0 3.000,0 1.000,0 
 
 

Summe der Titelgruppe 15.190,0 16.493,5 17.648,5 
 15.339,5 (+488,5) (+1.488,5) 

  16.005,0 16.160,0 

77 Sportförderung für/über den Lan- 
dessportbund 

 

 
 

sowie die Förderung der Geschäftsstelle 
des Landessportbundes 

 
23.500,0 23.500,0 

Vermerk (HFA): 
 

03 22/684 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77. 
 

03 22/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/684 77. 
 

Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2019/2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Lan- 
dessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel 
höchstens 95 v. H. anstatt bislang 90 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 48.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2021 bis zu 24.000,0 

2022 bis zu 24.000,0 

2023 ff. bis zu 
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03 
03 22 

Staatsministerium des Innern 
Sportförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 77 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 47.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2021 bis zu 23.500,0 

2022 bis zu 23.500,0 

2023 ff. bis zu 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 3.500,0 T€ mehr 
 

Aufgliederung der Mehrveranschlagung in Bezug auf nachfolgende Übersicht: 
+   125,0 T€ für Institutionelle Förderung (Nr. 1), davon 

+  25,0 T€ allgemeine Erhöhung 
+ 100,0 T€ für Angleichung der Gehälter 

+ 2.000,0 T€ für Breitensportentwicklung (Nr. 2): Erhöhung Übungsleiterpauschale 
+   300,0 T€ für Großsportgeräte (Nr. 3) 
+   275,0 T€ für Vereinsentwicklung (Nr. 4) 
+   100,0 T€ für Verbandsentwicklung (Nr. 5) 
+   700,0 T€ für Talententwicklung durch Landesfachverband (Nr. 6), davon 

+ 600,0 T€ für Talententwicklung 
+ 100,0 T€ für die Unterbringung nicht 

landeseigener Nachwuchssportler 
 

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes 1.100,0 1.100,0 

2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine) 8.100,0 8.100,0 

3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband) 600,0 600,0 

4. Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde) 2.700,0 2.700,0 

5. Verbandsentwicklung (Landesfachverband) 2.925,0 2.925,0 

6. Talententwicklung (Landesfachverband) 8.575,0 8.575,0 

Summe 24.000,0 24.000,0 
 
 
 

Der Landessportbund Sachsen e. V. vergütet seine Angestellten - aufgrund des Besserstellungsverbotes bei institutioneller Förderung - 
bis in Höhe des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L Ost). Mit der Anhebung des Betrages für die zuwendungsfä- 
higen Personalausgaben wird es dem Landessportbund Sachsen e. V. erstmalig ermöglicht, das entsprechende Tarifniveau zu errei- 
chen. 

 
Vorläufiger Wirtschaftsplan: 

 

Ausgaben: Ist 2017 
T€ 

Soll 2018 
T€ 

Soll 2019 
T€ 

Soll 2020 
T€ 

 

1. Personalausgaben (zuwendungsfä- 
hig) 

1.600,0 1.600,0 1.925,0 1.970,0 

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 
(zuwendungsfähig) 

440,0 445,0 460,0 480,0 

3. Verbandsausgaben (nicht zuwen- 
dungsfähig) 

3.950,0 3.945,0 4.400,0 4.527,0 

4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Zusammen: 5.990,0 5.990,0 6.785,0 6.977,0 

 Abzüglich Einnahmen: 5.015,0 5.015,0 5.685,0 5.877,0 

 Mithin Zuwendungsbedarf: 975,0 975,0 1.100,0 1.100,0 
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03 
03 22 

Staatsministerium des Innern 
Sportförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 77 
 

 
 
Stellenplan: 

 

 
 

Soll 2018 

 

 
 

Soll 2019 

 

 
 

Soll 2020 

  Stellenanzahl Stellenanzahl Stellenanzahl 

 Beschäftigte    

 E 15Ü 1,00 1,00 1,00 

 E 15 1,00 1,00 1,00 

 E 14 1,00 1,00 1,00 

 E 13 1,00 1,00 1,00 

 E 12 1,00 2,00 2,00 

 E 11 5,00 4,00 4,00 

 E 10 8,00 12,00 12,00 

 E 9 4,00 2,00 2,00 

 E 8 2,00 4,00 4,00 

 E 7 3,00 2,00 2,00 

 E 6 2,00 2,00 2,00 

 E 2 1,00 1,00 1,00 

 Zusammen: 30,00 33,00 33,00 

 Insgesamt: 30,00 33,00 33,00 

 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

41.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 20.500,0 20.500,0    
Soll VE 2019       
Soll VE 2020 48.000,0   24.000,0 24.000,0  

Verpfl. aus VE  20.500,0 20.500,0 24.000,0 24.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ mehr 
 

Aufgliederung der Mehrveranschlagung in Bezug auf nachfolgende Übersicht: 
+ 25,0 T€ für Institutionelle Förderung (Nr. 1) 
+ 2.000,0 T€ für Breitensportentwicklung - Erhöhung Übungsleiterpauschale (Nr. 2) 
+   275,0 T€ für Vereinsentwicklung (Nr. 4) 
+   100,0 T€ für Verbandsentwicklung (Nr. 5) 
+   600,0 T€ für Talententwicklung (Nr. 6) 

 

 
 

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes 1.000,0 1.000,0 

2. Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine) 8.100,0 8.100,0 

3. Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband) 300,0 300,0 

4. Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtsportbünde) 2.700,0 2.700,0 

5. Verbandsentwicklung   (Landesfachverband) 2.925,0 2.925,0 

6. Talententwicklung (Landesfachverband) 8.475,0 8.475,0 

 Summe 23.500,0 23.500,0 
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03 
03 22 

Staatsministerium des Innern 
Sportförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 77 
 
 

Der Landessportbund Sachsen e. V. vergütet seine Angestellten seit dem 1. Januar 2004 nach Haustarif. Die hier ausgebrachten Vergü- 
tungsgruppen stellen lediglich die Obergrenze für die unter Beachtung des Besserstellungsverbotes zulässige Vergütung dar. Die 
gezahlten Vergütungen liegen unter vergleichbaren Eingruppierungen im öffentlichen Dienst. 

 
Es handelt sich zunächst um einen vorläufigen Wirtschaftsplan. 

 

Ausgaben: Ist 2017 
T€ 

Soll 2018 
T€ 

Soll 2019 
T€ 

Soll 2020 
T€ 

1. Personalausgaben (zuwendungsfä- 
hig) 

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 
(zuwendungsfähig) 

3. Verbandsausgaben (nicht zuwen- 
dungsfähig) 

1.600,0 1.600,0 1.750,0 1.750,0 
 
 

440,0 445,0 480,0 485,0 
 
 

3.950,0 3.945,0 4.255,0 4.442,0 

4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)  0,0  0,0  0,0  0,0 

Zusammen: 5.990,0 5.990,0 6.485,0 6.677,0 

Abzüglich Einnahmen: 5.015,0 5.015,0 5.485,0 5.677,0 

Mithin Zuwendungsbedarf: 975,0 975,0 1.000,0 1.000,0 
 

Stellenplan: Soll 2018 
Stellenanzahl 

Soll 2019 
Stellenanzahl 

Soll 2020 
Stellenanzahl 

 

Beschäftigte 

E 15Ü 1,00 1,00 1,00 

E 15 1,00 1,00 1,00 

E 14 1,00 1,00 1,00 

E 13 1,00 1,00 1,00 

E 12 1,00 2,00 2,00 

E 11 5,00 4,00 4,00 

E 10 8,00 12,00 12,00 

E 9 4,00 2,00 2,00 

E 8 2,00 4,00 4,00 

E 7 3,00 2,00 2,00 

E 6 2,00 2,00 2,00 

E 2 1,00 1,00 1,00 

Zusammen: 30,00 33,00 33,00 

Insgesamt: 30,00 33,00 33,00 
 
 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

41.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 20.500,0 20.500,0    
Soll VE 2019       
Soll VE 2020 47.000,0   23.500,0 23.500,0  

Verpfl. aus VE  20.500,0 20.500,0 23.500,0 23.500,0 
 
 

Summe der Titelgruppe 20.500,0 24.000,0 24.000,0 
 20.500,0 (+500,0) (+500,0) 

  23.500,0 23.500,0 
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47.733,0 60.254,3 59.008,5 
45.576,7 (+4.521,0) (+5.500,0) 

 55.733,3 53.508,5 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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03 23             Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 
 

Im Kapitel 03 23 sind u. a. die Einnahmen und Ausgaben der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung veranschlagt. 
Unterstützt werden die Gemeinden bei der Sanierung und Erhaltung der historisch wertvollen Altstadtkerne, der Beseitigung 
städtebaulicher Missstände bzw. Funktionsverluste, der Stärkung von Orts- und Stadtteilzentren und der Sicherung der Da- 
seinsvorsorge in kleineren Städten und Gemeinden. Die Bund-Länder-Programme zur Förderung der städtebaulichen Erneue- 
rung werden auf der Grundlage abgeschlossener Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund nach Artikel 104b GG durchge- 
führt. Veranschlagt sind zudem die Mittel der EU-Programme im Bereich der Stadt- und Brachflächenentwicklung, mit denen 

M

−

aßnahmen der Städte und Gemeinden gefördert werden. Die Förderung erfolgt über den Fonds für regionale Entwicklung 

(E

−

FRE) Förderzeitraum 2014-2020 sowie über den Europäischen Sozialfonds (ESF) Förderzeitraum 2014-2020 nach den 

Sc

−

hwerpunkten: 

Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus EFRE, 
Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus EFRE, 
Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus ESF. 

 
Für die Wohnraumförderung werden in den Jahren 2019/2020 Mittel für den Sozialen Wohnungsbau und Mittel aus dem 
Wohnraumförderungsfonds Sachsen unter anderem für Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum für Familien, zur Förde- 
rung des Wohnens im ländlichen Raum gewährt. Darüber hinaus werden im Rahmen der Zuschussförderung Mittel zur An- 
passung von Wohnungen an Mobilitätseinschränkungen der Bewohner und zum seniorengerechten Umbau des Mietwoh- 
nungsbestandes eingesetzt. 
Die Finanzierung erfolgt über Entflechtungsmittel, Rückflüsse aus den bisherigen Darlehensausschüttungen, Mittel aus dem 
Vermögensstock sowie aus Landesmitteln. Ab 2020 stehen voraussichtlich Zuweisungen des Bundes für den Sozialen Woh- 
nungsbau zur Verfügung. 

 
Die Ausgaben für das Wohngeld erfolgen auf der Grundlage des Vollzugs des Wohngeldgesetzes. 

 
Neben Zuschüssen zu investiven Maßnahmen der Sicherung, Nutzbarmachung und Erhaltung und Pflege von Kulturdenkma- 
len werden in Kapitel 03 23 auch Ausgaben zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbe-Bestrebungen des Freistaates 
Sachsen sowie der Landesbeitrag des Freistaates Sachsen zum Bauhausverbund veranschlagt. Außerdem werden Landes- 
beiträge des Freistaates Sachsen für bedeutsame nationale Institutionen, wie z. B. das Deutsche Nationalkomitee für Denk- 
malschutz (DNK), Erstattungen für Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege und Zuschüsse für 
investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmalen aus Mitteln des Mauerfonds und PMO-Vermögens aus- 
gewiesen. 

 
Die Wirtschaftspläne des Wohnraumförderungsfonds Sachsen sowie des Stadtentwicklungsfonds Sachsen sind als Anlage 
zum Kapitel 03 23 dem Einzelplan 03 beigefügt. 
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03 23 

Staatsministerium des Innern 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

534 01 Dienstleistungen Dritter 680,0 800,0 971,0 
012 351,4 (0,0) (0,0) 

800,0 971,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 171,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung, die Wartung und den Betrieb des Wohngeldverfahrens sowie für dessen Anpassung 
entsprechend Onlinezugangsverbesserungsgesetz. Ferner veranschlagt sind Ausgaben für Dienstleistungen zugunsten des Bauwe- 
sens sowie des Wohnungs- und Städtebaus, für die Pflege- und Koordinierungsstelle XBau und XPlanung, die Denkmalmesse und die 
Durchführung des “Klimaforums Städte- und Wohnungsbau“ sowie Ausgaben für Gutachten zu angespannten Wohnungsmärkten und 
Umlandbeziehungen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 120,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 171,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung, die Wartung und den Betrieb des Wohngeldverfahrens sowie für dessen Anpassung 
entsprechend Onlinezugangsgesetz. Des Weiteren sind Ausgaben für Dienstleistungen im Rahmen des Bauwesens, speziell auch zur 
Digitalisierung der Bauverwaltung im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes veranschlagt. Ausgaben sind ferner veranschlagt für Vorha- 
ben des Wohnungs- und Städtebaus, die Pflege- und Koordinierungsstelle XBau und XPlanung, die Denkmalmesse und für die Durch- 
führung des “Klimaforums Städte- und Wohnungsbau“. 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

686 03 Zuschüsse zur Unterstützung des Euro- --- 50,0 

011 päischen Jahres des kulturellen Erbes (-50,0) (0,0) 
50,0 50,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr 

 
Unter diesem Titel werden Ausgaben für die Komplementärfinanzierung der von EU und Bund geförderten Vorhaben nachgewiesen. Die 
Fördermittel für die Projekte werden durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ausgereicht. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr 

 
Unter diesem Titel werden Ausgaben für die Komplementärfinanzierung der von EU und Bund geförderten Vorhaben nachgewiesen. Die 
Fördermittel für die Projekte werden durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ausgereicht. 

 

 
686 04 Zuschüsse zur Unterstützung des Bau- 298,7 228,7 

011 hausjubiläums 2019 (+100,0) (0,0) 
198,7 228,7 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 298,7 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 70,0 T€ weniger 
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883 05  Zuweisungen zur Unterstützung der 5.000,0 --- --- 
 423 Gemeinden bei der Bereitstellung von 2.740,5 (-5.000,0) (0,0) 
 

884 02  Zuweisungen für Investitionen an das 6.500,0 16.000,0 16.000,0 

 411 Sondervermögen “Wohnraumförde- 6.500,0 (+16.000,0) (+16.000,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 04 
 
 

Unter diesem Titel werden Ausgaben zur Komplementärfinanzierung von laufenden und nachlaufenden Projekten des Bauhaus-Jubilä- 
ums 2019 nachgewiesen. Die Förderung der Projekte erfolgt durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 198,7 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 30,0 T€ mehr 

 
Unter diesem Titel werden Ausgaben zur Komplementärfinanzierung von laufenden und nachlaufenden Projekten des Bauhaus-Jubilä- 
ums 2019 nachgewiesen. Die Förderung der Projekte erfolgt durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. 

 

 
686 05 Zuschüsse zur Unterstützung des Welt- 200,0 250,0 

011 erbes Montanregion Erzgebirge (-50,0) (0,0) 
250,0 250,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für die Geschäftsstelle des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge, insbesondere für die Einrichtung 
und den Betrieb von Besucherzentren. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für die Geschäftsstelle des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge, insbesondere für die Einrichtung 
und den Betrieb von Besucherzentren. 

 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

 

 
 

Wohnungen für Asylbewerber und 
Flüchtlinge im Rahmen der Programme 
der Städtebauförderung 

 
5.000,0 --- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Der Leertitel dient der Abwicklung der Richtlinie des SMI zur Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Asyl- 
bewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen im Rahmen der Programme der städtebaulichen Erneuerung (RL Flüchtlingswoh- 
nungen) vom 30. März 2015 (SächsABl. S. 502), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind Mittel u. a. zur Ersetzung des kommunalen Eigenanteils bei der Bereitstellung von Wohnungen für Asylbewerber und 
Flüchtlinge im Rahmen der Programme der Stadtentwicklung. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMI zur Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Asylbewerbern und anderen ausländischen 
Flüchtlingen im Rahmen der Programme der städtebaulichen Erneuerung (RL Flüchtlingswohnungen) vom 30. März 2015 (SächsABl. 
S. 502), in der jeweils geltenden Fassung 

 
 
 
 

rungsfonds Sachsen“  
--- --- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 9.500,0 T€ mehr 
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03 
03 23 

Staatsministerium des Innern 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 884 02 
 
 

  
 
 

 
 

Der Wohnraumförderungsfonds Sachsen ist als revolvierender Fonds ausgestaltet, der darüber hinaus noch in sehr kleinem Umfang der 
Abfinanzierung der Altverpflichtungen der bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme dient. Die revolvierenden Mittel werden  
als Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum für Familien ausgereicht. 

 
In den Jahren 2019 und 2020 sollen jährlich jeweils Mittel i. H. v. ca. 55 Mio. € über die Richtlinie des SMI zur Förderung der Schaffung 
von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern (RL Familienwohnen) vom 28. Februar 2017, in der jeweils geltenden Fas- 
sung, bewilligt werden. Um eine auskömmliche Förderung in der nachgefragten Höhe von 55 Mio. € zu ermöglichen, werden im Haus- 
haltsjahr 2018 Mittel i. H. v. insgesamt ca. 63,9 Mio. € dem Wohnraumförderungsfonds zugeführt. 

 
Auf den Wirtschaftsplan des Wohnraumförderungsfonds Sachsen wird verwiesen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Der Wohnraumförderungsfonds Sachsen ist als revolvierender Fonds ausgestaltet, der darüber hinaus noch in sehr kleinem Umfang der 
Abfinanzierung der Altverpflichtungen der bisherigen Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme dient. Die revolvierenden Mittel werden  
als Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum für Familien ausgereicht. 

 
In den Jahren 2019 und 2020 sollen jährlich jeweils Mittel i. H. v. ca. 55 Mio. € über die Richtlinie des SMI zur Förderung der Schaffung 
von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern (RL Familienwohnen) vom 28. Februar 2017, in der jeweils geltenden Fas- 
sung, bewilligt werden. Um eine auskömmliche Förderung in der nachgefragten Höhe von 55 Mio. € zu ermöglichen, werden im Haus- 
haltsjahr 2018 Mittel i. H. v. insgesamt ca. 63,9 Mio. € dem Wohnraumförderungsfonds zugeführt. 

 
Auf den Wirtschaftsplan des Wohnraumförderungsfonds Sachsen wird verwiesen. 

 
 

893 02 Zuschüsse für die Wohnraumförderung 71.321,6 7.666,2 8.000,0 
411 214,7 (-70.000,0) (+8.000,0) 

77.666,2 --- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 63.655,4 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 333,8 T€ mehr 

 
Bei dem Titel werden Zuschüsse zur barrierearmen Anpassung von Mietwohnungen (Richtlinie Wohnraumanpassung) und zum senio- 
rengerechten Umbau des Mietwohnungsbestandes (Richtlinie Seniorengerecht Umbauen) nachgewiesen. 

 
Rechtsgrundlagen: 
RL-Nr. 00790, Richtlinie des SMI zur Förderung der Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkun- 
gen (RL Wohnraumanpassung) vom 17. Mai 2017 (SächsABl. S. 758),  
RL-Nr. 00791, Richtlinie des SMI zur Förderung des seniorengerechten Umbaus von Wohnraum (RL Seniorengerecht Umbauen) vom 
9. Januar 2018 (SächsABl. S. 126),  

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 6.344,6 T€ mehr 
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03 
03 23 

Staatsministerium des Innern 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 893 02 
 
 

Bei dem Titel werden Mittel für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung insbesondere für Zuschüsse zur sozialen Wohnraumför- 
derung (mit Mietpreis- und Belegungsbindung - Richtlinien gebundener Mietwohnraum), Zuschüsse zur barrierearmen Anpassung von 
Mietwohnungen (Richtlinie Wohnraumanpassung) und zum seniorengerechten Umbau des Mietwohnungsbestandes (Richtlinie Senio- 
rengerecht Umbauen) nachgewiesen. 

 
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2019 und 2020 werden aus übertragbaren Haushaltsmitteln der Vorjahre finan- 
ziert. 

 
Rechtsgrundlagen: 
RL-Nr. 03727, Richtlinie des SMI zur Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohn- 
raum) vom 22. November 2016 (SächsABl. S. 1471), in der jeweils geltenden Fassung. 
RL-Nr.00790, Richtlinie des SMI zur Förderung der Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkun- 
gen (RL Wohnraumanpassung) vom 17. Mai 2017 (SächsABl. S. 758), in der jeweils geltenden Fassung. 
RL-Nr. 00791, Richtlinie des SMI zur Förderung des seniorengerechten Umbaus von Wohnraum (RL Seniorengerecht Umbauen) vom 
9. Januar 2018 (SächsABl. S. 126), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

893 03 Zuschüsse für den sozialen Wohnungs- 40.000,0 50.000,0 

411 bau (+40.000,0) (0,0) 
--- 50.000,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 40.000,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 10.000,0 T€ mehr 

 
Bei dem Titel werden Mittel für den sozialen Wohnungsbau nachgewiesen. Daraus sollen gemäß der Gemeinsamen Wohnraumoffen- 
sive von Bund, Ländern und Kommunen ab 2020 Mittel für die Förderung von Investitionen in den Neubau und Maßnahmen im Bestand 
sowie die Modernisierung von sozial gebundenem Wohnraum nachgewiesen werden. 

 
Rechtsgrundlage: 
RL-Nr. 03727, Richtlinie des SMI zur Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohn- 
raum) vom 22. November 2016 (SächsABl. S. 1471),  

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2020 gegenüber 2019 50.000,0 T€ mehr 

 
Bei dem Titel werden die ab dem Jahr 2020 für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehenden Bundesmittel nachgewiesen. Ein 
konkreter Verteilschlüssel steht noch nicht fest. Insofern wird nach Königsteiner Schlüssel veranschlagt. 

 

 
893 19  Landesprogramm zur Brachenberäu- 100,0 10.000,0 10.000,0 

 423 mung 6.144,1 (+5.000,0) (+5.000,0) 
    5.000,0 5.000,0 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 8.000,0 4.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 8.000,0 

2021 bis zu 4.000,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 
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Staatsministerium des Innern 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

 

893 34  Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma- 5.000,0 10.000,0 10.000,0 

 195 chung, Erhaltung und Pflege von Kultur- 4.899,4 (0,0) (0,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 893 19 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 4.000,0 4.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 4.000,0 

2021 bis zu 4.000,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 9.900,0 T€ mehr 
 

Mit Hilfe der Zuwendung aus dem Programm sollen bauliche Anlagen auf Grundstücken beseitigt werden. Durch die Beräumung von 
Brachen soll eine nachhaltige kommunale Entwicklung unterstützt werden. Bauliche Missstände, Gefahrenquellen sowie Umweltschä- 
den sollen beseitigt und die damit verbundenen Abwertungstendenzen für das Gebiet beseitigt werden. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen zur Beräumung von Brachen (RL Brachenberäumung) vom 30. Mai 2017 (SächsABl. 
S. 827), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

8.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  8.000,0    
Soll VE 2020 4.000,0   4.000,0   

Verpfl. aus VE  8.000,0 4.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 4.900,0 T€ mehr 
 

Mit Hilfe der Zuwendung aus dem Programm sollen bauliche Anlagen auf Grundstücken beseitigt werden. Durch die Beräumung von 
Brachen soll eine nachhaltige kommunale Entwicklung unterstützt werden. Bauliche Missstände, Gefahrenquellen sowie Umweltschä- 
den sollen beseitigt und die damit verbundenen Abwertungstendenzen für das Gebiet beseitigt werden. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen zur Beräumung von Brachen (RL Brachenberäumung) vom 30. Mai 2017 (SächsABl. 
S. 827), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

4.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  4.000,0    
Soll VE 2020 4.000,0   4.000,0   

Verpfl. aus VE  4.000,0 4.000,0 

 
 
 

denkmalen aus dem Landesprogramm 
Denkmalpflege 

 
10.000,0 10.000,0 
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Staatsministerium des Innern 
Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 893 34 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 500,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 500,0 

2021 bis zu 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr 

 
Die Mittel zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmale aus dem Landesprogramm Denkmal- 
pflege waren zwischenzeitlich bis 2016 bei 15 30/883 06 veranschlagt und wurden dort nachgewiesen. Unter 03 23/893 34 erfolgt der 
Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 09 und 03 23/341 02 nach den selben Förderbestimmungen. 

 
Die Zuständigkeit für die Förderung wurde nach Art. 6 Nr. 7 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches 
Verwaltungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 146) zum 1. Januar 2009 kommunalisiert. 
Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt weisungsfrei durch die unteren Denkmalschutzbehörden. 

 
Neben denkmalpflegerischen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden insbesondere Maßnahmen der Notsicherung an 
Denkmalen gefördert. Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Gemeinden mit “Bauhaus-Denkmälern“ bei der Sanierung und 
Sicherung dieser Gebäude im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums 2019. In der Zweckbestimmung inbegriffen ist die Stützung des kom- 
munalen Eigenanteils im Rahmen der Programme der Städtebauförderung und der Integrierten Stadtentwicklung nach der RL Nachhal- 
tige Stadtentwicklung EFRE 2014-2020. 

 
 
 

Rechtsgrundlage: 
Verordnung des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen (Sächsische Denkmal- 
schutzförderungsverordnung - SächsDSchföVO) vom 18. Februar 2009 (SächsGVBl. S. 85, 259) in der jeweils geltenden Fassung 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

500,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  500,0    
Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  500,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr 
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893 37  Zuschüsse zur Sicherung, Nutzbarma- 5.000,0 10.000,0 10.000,0 

 195 chung, Erhaltung und Pflege von beson- 9.727,2 (0,0) (0,0) 
 

411.027,0 383.771,9 401.497,6 
227.129,7 (-14.000,0) (+29.000,0) 

 397.771,9 372.497,6 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 893 34 
 
 

Die Mittel zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege sächsischer Kulturdenkmale aus dem Landesprogramm Denkmal- 
pflege waren zwischenzeitlich bis 2016 bei 15 30/883 06 veranschlagt und wurden dort nachgewiesen. Unter 03 23/893 34 erfolgt der 
Nachweis der Ausgaben aus der Kopplung mit 03 23/119 09 und 03 23/341 02 nach den selben Förderbestimmungen. 

 
Die Zuständigkeit für die Förderung wurde nach Art. 6 Nr. 7 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches 
Verwaltungsneuordnungsgesetz - SächsVwNG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 146) zum 1. Januar 2009 kommunalisiert. 
Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt weisungsfrei durch die unteren Denkmalschutzbehörden. 

 
Neben denkmalpflegerischen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden insbesondere Maßnahmen der Notsicherung an 
Denkmalen gefördert. 

 
 
 

Rechtsgrundlage: 
Verordnung des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen (Sächsische Denkmal- 
schutzförderungsverordnung - SächsDSchföVO) vom 18. Februar 2009 (SächsGVBl. S. 85, 259) in der jeweils geltenden Fassung 

 
 
 
 

ders hochwertigen und national 
wertvollen Kulturdenkmalen aus dem 
Sonderprogramm Denkmalpflege 

 
10.000,0 10.000,0 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10, 03 23/341 03. 
 

Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000,0 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des 
Staatsministeriums der Finanzen. Ausgabebefugnisse aufgrund von gekoppelten Mehreinnahmen sind von der 
Sperre nicht betroffen. 

Vermerk (GE SR): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 23/119 10, 03 23/341 03. 
 

Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000,0 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des 
Staatsministeriums der Finanzen. 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 04 
Staatsministerium der Finanzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 
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Staatsministerium der Finanzen 
Landesamt für Steuern und Finanzen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

422 01  Bezüge der planmäßigen Beamten und 34.620,3 34.699,3 35.389,7 

 061 Richter (einschl. Abordnungen) 27.334,9 (-9,3) (-9,6) 
    34.708,6 35.399,3 

Erläuterung (HFA): 
 

2020 gegenüber 2019 690,4 T€ mehr 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2020 gegenüber 2019 690,7 T€ mehr 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 
 
 

Gesamtausgaben 61.476,5 64.137,5 68.342,1 
 52.463,6 (-9,3) (-9,6) 
  64.146,8 68.351,7 
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Staatsministerium der Finanzen 
Landesamt für Steuern und Finanzen 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
061 Richter (einschl. Abordnungen) 

 
 

Stellenplan: 
 
Amtsbezeichnung 

 
 
 

BesGr. 

 
 
 

LG 

 

Personalsoll A:   

Präsident des Landesamts für Steuern und Finan- 
zen 

B 7 L2 1 0 0 

    (-1) (-1) 

    1 1 

Präsident des Landesamts für Steuern und Finan- 
zen 

B 6 L2 0 1 1 

    (+1) (+1) 

    0 0 

Vizepräsident des Landesamts für Steuern und 
Finanzen 

B 5 L2 1 0 0 

    (-1) (-1) 

    1 1 

Vizepräsident des Landesamts für Steuern und 
Finanzen 

B 4 L2 0 1 1 

    (+1) (+1) 

    0 0 

 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 B 7 L2        +1   -1 nach B 6 L2; Anpassung der Veran- 
schlagung an die Änderungen im HBG 
2019/2020 

2 B 6 L2       +1    +1 von B 7 L2; Anpassung der Veranschla- 
gung an die Änderungen im HBG 
2019/2020 

3 B 5 L2        +1   -1 nach B 4 L2; Anpassung der Veran- 
schlagung an die Änderungen des HBG 
2019/2020 

4 B 4 L2       +1    +1 von B 5 L2; Anpassung der Veranschla- 
gung an die Änderungen des HBG 
2019/2020 

Summe:       +2 +2   0  
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Staatsministerium der Finanzen 
Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke 
016 

 

 
 

Stellenplan: 
 

Amtsbezeichnung BesGr./ LG 
EntgeltGr. 

 
Personalsoll C: 

 
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Zentrales Flä- 
chenmanagement Sachsen 

 
B 4 L2 1 0 0 

 
 

(-1) (-1) 

1 1 
 

Geschäftsführer des Staatsbetriebs Zentrales Flä- 
chenmanagement Sachsen 

B 3 L2 0 1 1 

(+1) (+1) 

0 0 
 

Personalsoll C: 
 

Stellen künftig umzuwandeln: 
 

Vermerk (HFA) 

- 
 

Vermerk (GE SR) 

1  Stelle B 4 L2 nach B 2 L2 nach Ausscheiden erster Amtsinhaber 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll C 

1 B 4 L2        +1   -1 nach B 3 L2; Umsetzung der Änderung 
des Sächsischen Besoldungsgesetzes 
durch das HBG 2019/2020 

2 B 3 L2       +1    +1 von B 4 L2; Umsetzung der Änderung 
des Sächsischen Besoldungsgesetzes 
durch das HBG 2019/2020 

Summe:       +1 +1   0  
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Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 05 
Staatsministerium für Kultus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 

119



 

 

120



05 
05 02 

Staatsministerium für Kultus 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 

281 09  Erstattungen von Versorgungszuschlä- --- *** *** 
 018 gen 0,0 (0,0) (0,0) 

    --- --- 

Erläuterung (HFA): 
 

[Streichung der bisherigen Erläuterung] 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä- 
tere Versorgungslasten dient. 

 
 

Gesamteinnahmen 3.024,0 3.631,0 4.301,0 
 6.396,7 (0,0) (0,0) 
  3.631,0 4.301,0 
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05 
05 02 

Staatsministerium für Kultus 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 

 

40.131,2 60.321,6 69.415,4 
14.814,0 (-4.000,0) (+5.000,0) 

 64.321,6 64.415,4 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 04 Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehr- 
 

24.500,0 6.287,9 6.413,6 
114 kräfte 0,0 (0,0) (0,0) 

6.287,9 6.413,6 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018       18.212,1 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019            125,7 T€ mehr 

 
Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur wei- 
teren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr sowie zur Zahlung von Gewinnungszulagen im Einzelfall. Die Buchung der Aus- 
gaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018       18.212,1 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019            125,7 T€ mehr 

 
Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur wei- 
teren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr. Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 
39. 

 
 
 

428 06 Leistungsprämienbudget für Schulen 5.000,0 5.000,0 
129 (-4.000,0) (-4.000,0) 

9.000,0 9.000,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018         5.000,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018         9.000,0 T€ mehr 
 
 

428 08 Zulagen für Lehrkräfte im Angestellten- 30.100,0 37.300,0 

129 verhältnis (0,0) (+9.000,0) 
30.100,0 28.300,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 30.100,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 7.200,0 T€ mehr 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 30.100,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.800,0 T€ weniger 

 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

800,0 4.450,0 4.450,0 
3.604,9 (+1.600,0) (+1.600,0) 

 2.850,0 2.850,0 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 
aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

Investitionen, besondere Finanzierungs- 
einnahmen 

Neuer Titel 
 

331 16 Zuweisungen des Bundes für Maßnah- 
 

3.600,0 3.600,0 
129 men der Digitalisierung (+3.600,0) (+3.600,0) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 3.600,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

381 01 Beteiligung der Kommunen an den Aus- --- --- 
129 gaben zur Breitbandanbindung von 

Schulen 
(-2.000,0) (-2.000,0) 

2.000,0 2.000,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

[Löschen der neu ausgebrachten Haushaltsstelle] 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt ist die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Breibandanbindung der Schulen im Freistaat Sachsen nach 
Maßgabe des Gesetzes über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzaus- 
gleichsgesetz - SächsFAG). 

 
Die Ausgaben für die Breitbandanbindung der Schulen selbst sind in 05 03/TG 92 veranschlagt. 

 

 
 
 

Gesamteinnahmen 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

547 02 Ausgaben für die Abwicklung staatlicher 560,0 1.853,0 1.153,0 

129 Zuwendungen 1.841,7 (0,0) (0,0) 
1.853,0 1.153,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 

 
05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
05 03/TG 91 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 

 
05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 

 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

Neuer Titel 
 

681 01 Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzie- 
 

1.355,0 3.252,0 
141 her/zur Erzieherin (+1.355,0) (+3.252,0) 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

2020 bis zu 

5.149,2 
 

 
 

2.800,4 

2.800,4 

2021 bis zu 1.716,4 1.084,0 

2022 bis zu 632,4 1.084,0 

2023 ff. bis zu  632,4 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 

  

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.355,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.897,0 T€ mehr 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

5.149,2 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  2.800,4 1.716,4 632,4  
Soll VE 2020 2.800,4   1.084,0 1.084,0 632,4 

Verpfl. aus VE  2.800,4 2.800,4 1.716,4 632,4 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 681 01 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

684 01 Leistungen an die evangelischen Kir- 27.691,7 28.440,1 28.987,5 
199 chen, die katholische Kirche und die 

jüdischen Gemeinden 
27.167,3 (+120,0) (+120,0) 

28.320,1 28.867,5 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018            748,4 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019            547,4 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die 
Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge) sowie Vorsorge für eine Anpassung des Staats- 
vertrages mit den jüdischen Gemeinden in Höhe von jeweils 120,0 T€. 

 
Rechtsgrundlagen: 
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen) 
vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen 
vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252), in der jeweils geltenden Fassung. 
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Ver- 
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17), in der jeweils geltenden Fas- 
sung. 
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346) i. V. m. 
dem Gesetz zum Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 
7. April 2016 (SächsGVBl. S. 142), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018            628,4 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019            547,4 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die 
Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge). 

 
Rechtsgrundlagen: 
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen) 
vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen 
vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252), in der jeweils geltenden Fassung. 
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Ver- 
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17), in der jeweils geltenden Fas- 
sung. 
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346) i. V. m. 
dem Gesetz zum Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 
7. April 2016 (SächsGVBl. S. 142), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

Neuer Titel 
 

883 03 Zuschüsse zur Förderung von Planungs- 
 

--- --- 
129 leistungen für eine Ballsporthalle in Leip- 

zig 
(0,0) (0,0) 

 
Vermerk (HFA): 

 
03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
- 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 883 03 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Stadt Leipzig zur anteiligen Förderung von Planungsleistungen für das Vorhaben 
“Ballsporthalle Leipzig“. Die Veranschlagung erfolgt in der Erwartung, dass der Bund sich an dem Projekt finanziell beteiligt. Ziel ist der 
Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

Neue Titelgruppe 
 

65 Beauftragter für die Förderung des 
jüdischen Lebens 

Neuer Titel 
 

429 65 Nicht aufteilbare Personalausgaben 50,0 50,0 
199 (+50,0) (+50,0) 

 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

527 65 Erstattung von Reisekosten 15,0 15,0 
199 (+15,0) (+15,0) 

 
 
 
 

Neuer Titel 
 

547 65 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 
 

85,0 85,0 

199 ausgaben (+85,0) (+85,0) 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 85,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 150,0 150,0 
(+150,0) (+150,0) 

 

126

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben



05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

66 Demokratieerziehung - politische 
Bildung 

 

547 66  Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 147,0 1.357,0 1.475,0 

 129 ausgaben 191,0 (+250,0) (+250,0) 

    1.107,0 1.225,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.210,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 118,0 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 960,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 118,0 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs anhand der geplanten Maßnahmen und Projekte. 

 
 

633 66  Sonstige Zuweisungen an Gemeinden --- 230,0 385,0 

 129 und Gemeindeverbände 0,0 (+30,0) (+185,0) 

    200,0 200,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 230,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 155,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten. 

 
 

Summe der Titelgruppe 166,0 1.612,0 1.882,0 
 212,0 (+280,0) (+435,0) 
  1.332,0 1.447,0 

88 Medienbildung und Digitalisierung 
in der Schule 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 16, 
05 03/282 03. 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/331 16. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 

Vermerk (GE SR): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 16, 05 03/282 03. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 
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Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für: 
- die Umsetzung der KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ und der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der 
Schule“, 
- Fortbildungen zur Medienbildung und zur digitalen Bildung, 
- Fördermittel für innovative Unterrichtsprojekte mit digitalen Medien in Höhe von jeweils 3.000 T€ in den Jahren 2019 und 2020 
- Aufbau der “Digitalen Schulbibliothek“ in Höhe von jeweils 600 T€ in den Jahren 2019 und 2020, 
- Landeslizenzen und Online-Bildungsinhalte, 
- Betrieb und Entwicklung des KITA-Bildungsservers in Höhe von jeweils 80 T€ in den Jahren 2019 und 2020, 
- die Unterstützung der Schulentwicklung zur Medienbildung und Digitalisierung, 
- die Entwicklung zentraler digitaler Dienste, 
- die Absicherung schulischer Medienbildungsprojekte, 
- Kooperation zur Medienbildung und Digitalisierung in der Schule mit externen Partnern, 
- Wettbewerbe, Medienfestivals und ähnliche Veranstaltungen. 

 
Darüber hinaus können Mittel für Maßnahmen der Digitalisierung verausgabt werden, für die der Bund Mittel bereitstellt. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für: 
- die Umsetzung der KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ und der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der 
Schule“, 
- Landeslizenzen und Online-Bildungsinhalte, 
- Betrieb und Entwicklung des KITA-Bildungsservers, 
- die Unterstützung der Schulentwicklung zur Medienbildung und Digitalisierung, 
- die Entwicklung zentraler digitaler Dienste, 
- die Absicherung schulischer Medienbildungsprojekte, 
- Kooperation zur Medienbildung und Digitalisierung in der Schule mit externen Partnern, 
- Wettbewerbe, Medienfestivals und ähnliche Veranstaltungen. 

 
Darüber hinaus können Mittel für Maßnahmen der Digitalisierung verausgabt werden, für die der Bund Mittel bereitstellt. 

 

 
 

429 88 Nicht aufteilbare Personalausgaben 10,0 67,5 117,5 
129 5,9 (-150,0) (-150,0) 

217,5 267,5 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 57,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs bzw. der sachgerechten Veranschlagung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 207,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs bzw. der sachgerechten Veranschlagung. 

 
 
 

Neuer Titel 
 

525 88 Fort- und Weiterbildung 200,0 200,0 
129 (+200,0) (+200,0) 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 525 88 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 200,0 100,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 100,0 

2021 bis zu 100,0 100,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind die Mittel für spezifische Lehrerfortbildungen zu Medienbildung und digitaler Bildung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

200,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  100,0 100,0   
Soll VE 2020 100,0   100,0   

Verpfl. aus VE  100,0 200,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

547 88 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 520,0 682,5 672,5 

129 ausgaben 277,5 (-50,0) (-50,0) 
732,5 722,5 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 162,5 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs bzw. der sachgerechten Veranschlagung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 212,5 T€ mehr 

 
Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs bzw. der sachgerechten Veranschlagung. 

 
 

883 88  Zuweisungen für Investitionen an --- 3.600,0 3.600,0 

 129 Gemeinden und Gemeindeverbände 0,0 (+3.600,0) (+3.600,0) 
    --- --- 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 3.600,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 625,0 4.900,0 4.900,0 
 603,3 (+3.600,0) (+3.600,0) 

  1.300,0 1.300,0 

91 Zuschüsse an Schulträger zur 
Schaffung des erforderlichen 
Schulraums 

Vermerk (HFA): 
 

05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 
 

05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53. 
 

05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

05 03/TG 91 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02. 
 

05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53. 
 

05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 24. 
 

Für Fördermaßnahmen in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig (sogenanntes Stadtbudget) 
sollen in den Jahren 2019 und 2020 Landes- und EU-Mittel in Höhe von 40.000,0 TEUR p.a. bewilligt werden. 
Die Verteilung auf die Kreisfreien Städte erfolgt insbesondere unter Berücksichtigung der Schülerzahlentwick- 
lung. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Damit werden ins- 
besondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungsinfrastruktur unterstützt. 
Die Förderquote wird ebenso auf 60 Prozent erhöht. 

 
Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 46.500,0 T€ und 2020 in Höhe von 41.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunfts- 
sicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden 
Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Land- 
wirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die 
u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwoh- 
nern eingesetzt werden können. 

 
Rechtsgrundlage: 
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie SchulInfra - 
FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. 

 
Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 50.000,0 T€ und 2020 in Höhe von 45.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunfts- 
sicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden 
Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Land- 
wirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die 
u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwoh- 
nern eingesetzt werden können. 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

883 91  Zuweisungen an Gemeinden und 58.000,0 43.000,0 38.000,0 

 129 Gemeindeverbände zur Förderung des 29.886,9 (-6.000,0) (-6.000,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Rechtsgrundlage: 
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie SchulInfra - 
FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 
 

Baus von allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen 

 
49.000,0 44.000,0 

 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 20.417,2 56.000,0 

davon fällig:   
2020 bis zu 6.000,0  
2021 bis zu 9.500,0 18.500,0 

2022 bis zu 4.917,2 30.000,0 

2023 ff. bis zu  7.500,0 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):   
 2019 T€ 2020 T€ 

Gesamtbetrag: 44.417,2 69.000,0 

davon fällig:   
2020 bis zu 16.000,0  
2021 bis zu 25.000,0 24.000,0 

2022 bis zu 3.417,2 45.000,0 

2023 ff. bis zu   
Erläuterung (HFA):   

2019 gegenüber 2018 15.000,0 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 5.000,0 T€ weniger 

  

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

14.177,3 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

14.177,3     
Soll VE 2018 58.000,0 25.000,0 33.000,0    
Soll VE 2019 20.417,2  6.000,0 9.500,0 4.917,2  
Soll VE 2020 56.000,0   18.500,0 30.000,0 7.500,0 

Verpfl. aus VE  39.177,3 39.000,0 28.000,0 34.917,2 7.500,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 9.000,0 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 5.000,0 T€ weniger 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

14.177,3 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

14.177,3     
Soll VE 2018 58.000,0 25.000,0 33.000,0    
Soll VE 2019 44.417,2  16.000,0 25.000,0 3.417,2  
Soll VE 2020 69.000,0   24.000,0 45.000,0  

Verpfl. aus VE  39.177,3 49.000,0 49.000,0 48.417,2 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

893 91  Zuschüsse an private Träger zur Förde- 2.000,0 3.500,0 3.500,0 

 129 rung des Baus von allgemeinbildenden 4.732,2 (+2.500,0) (+2.500,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 
 
 

und berufsbildenden Schulen  
1.000,0 1.000,0 

 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2.000,0 
 

 
 

2.000,0 

3.000,0 

2021 bis zu 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

 3.000,0 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):   
 2019 T€ 2020 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

2020 bis zu 

1.000,0 
 

 
 

1.000,0 

1.000,0 

2021 bis zu 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

 1.000,0 

Erläuterung (HFA):   

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr   
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

1.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 1.000,0     
Soll VE 2019 2.000,0  2.000,0    
Soll VE 2020 3.000,0   3.000,0   

Verpfl. aus VE  1.000,0 2.000,0 3.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ weniger 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

1.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 1.000,0     
Soll VE 2019 1.000,0  1.000,0    
Soll VE 2020 1.000,0   1.000,0   

Verpfl. aus VE  1.000,0 1.000,0 1.000,0 
 
 

Summe der Titelgruppe 60.000,0 46.500,0 41.500,0 
 34.619,1 (-3.500,0) (-3.500,0) 
  50.000,0 45.000,0 
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05 
05 03 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

92 Breitbandanbindung der sächsi- 
schen Schulen 

883 92 Zuweisungen an Gemeinden und 3.520,0 3.572,8 
129 Gemeindeverbände für Investitionen (-2.000,0) (-2.000,0) 

5.520,0 5.572,8 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 3.520,0 T€ mehr 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 5.520,0 T€ mehr 
 
 

Summe der Titelgruppe  4.365,7 5.325,4 
  (-2.000,0) (-2.000,0) 

  6.365,7 7.325,4 

Gesamtausgaben 471.551,9 511.512,5 533.971,5 
 449.286,0 (+5,0) 

511.507,5 
(+2.057,0) 
531.914,5 
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05 
05 10 

Staatsministerium für Kultus 
Lehrerbildung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 04  Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaß- 13.124,3 6.097,1 706,4 

 129 nahmenpaket 2016) 3.423,8 (0,0) (0,0) 
    6.097,1 706,4 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 7.027,2 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 5.390,7 T€ weniger 

 
In Umsetzung des Lehrermaßnahmenpaketes vom 25. Oktober 2016 sind Zuschläge für Lehramtsanwärter und Studienreferendare ver- 
anschlagt, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 7.027,2 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 5.390,7 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Zuschläge für Studienreferendare, die sich noch in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden. 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

70 Berufliche Fort- und Weiterbildung 
von pädagogischem Personal 

Vermerk (HFA): 
 

02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70. 
 

05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/281 13. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 

Vermerk (GE SR): 
 

05 10/TG 70, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/281 13. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 

527 70 Erstattungen von Reisekosten 2.135,5 2.257,0 

155 (-264,5) (-143,0) 
2.400,0 2.400,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 2.135,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 121,5 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/527 70. 

Erläuterung (GE SR): 

2019 gegenüber 2018 2.400,0 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/527 70. 
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05 
05 10 

Staatsministerium für Kultus 
Lehrerbildung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Summe der Titelgruppe  11.568,3 11.814,1 
  (-264,5) (-143,0) 

  11.832,8 11.957,1 

Gesamtausgaben 76.924,5 70.625,0 66.202,4 
 35.335,9 (-264,5) (-143,0) 
  70.889,5 66.345,4 
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05 15             Bildungsinfrastrukturprogramm 
 
 
Kapitelvorwort  (HFA): 

 
Aufgrund der besonderen Bedarfe in der Modernisierung der kommunalen sächsischen Bildungsinfrastruktur in den kreisfreien 
Städten wird befristet bis 2023 ein Programm „Bildungsinfrastruktur“ für die Förderbereiche Schulhausbau und Kita-Bau aufge- 
legt und im Doppelhaushalt 2019/2020 mit einem Neubewilligungsvolumen von 310.500,0 T€ ausgestattet. Dieses Neubewilli- 
gungsvolumen wird über Barmittel sowie Verpflichtungsermächtigungen fällig in den Jahren 2020 bis 2023 zur Verfügung 
gestellt. Ziel ist es, die kommunalen und freien Träger bei dieser Aufgabe zu unterstützen und ihnen damit Planungssicherheit 
bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu geben. Dazu werden zum einen die Haushaltsmittel für die Bildungsinfra- 
struktur auf ein neues Niveau gehoben und zum anderen die Förderquoten für den Schulhausbau auf 60 Prozent erhöht. 

 
Die Förderung kann trägerneutral für investive Maßnahmen zum Neubau, zur Erweiterung, zur Sanierung, zur Instandhaltung, 
zur Teilsanierung sowie zur Modernisierung von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, zur Schaffung und Erhalt 
von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen eingesetzt werden. 

 
Den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig stehen Mittel als sogenanntes „Stadtbudget“ zur Verfügung. Die Ver- 
teilung der veranschlagten Mittel auf die kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 
Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2008 bis 2017 – Zahlen des Statistischen Landesamtes Stand Okto- 
ber 2018). 

 
Die Mittel stehen überjährig zur Verfügung und werden gemäß des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens 
„Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ ausgereicht. 
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05 
05 15 

Staatsministerium für Kultus 
Bildungsinfrastrukturprogramm 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgaben sind übertragbar 
05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind gegenseitig deckungsfähig. 
05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
05 03/TG 53. 

 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Ausgaben 

Erläuterung (HFA): 
 

Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 66.000,0 T€ und 2020 in Höhe von 66.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunfts- 
sicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermö- 
gens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden 
Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
Neue Titelgruppe 

 
Sonstige Ausgaben für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 

Neuer Titel 
 

883 03 Zuweisungen an Gemeinden und 
 

53.500,0 53.500,0 
129 Gemeindeverbände zur Förderung des 

Baus von allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen 

(+53.500,0) (+53.500,0) 

 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

2020 bis zu 

58.000,0 
 

 
 

15.500,0 

126.000,0 

2021 bis zu 17.000,0 41.000,0 

2022 bis zu 25.500,0 42.500,0 

2023 ff. bis zu  42.500,0 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 

  

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 53.500,0 T€ mehr 
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05 
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Staatsministerium für Kultus 
Bildungsinfrastrukturprogramm 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 883 03 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

58.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  15.500,0 17.000,0 25.500,0  
Soll VE 2020 126.000,0   41.000,0 42.500,0 42.500,0 

Verpfl. aus VE  15.500,0 58.000,0 68.000,0 42.500,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

883 20 Zuschüsse für Investitionen an Gemein- 
 

7.500,0 7.500,0 
129 den und Gemeindeverbände zur Errich- 

tung, Sanierung und Modernisierung von 
Kindertageseinrichtungen,   Kindertages- 
pflegestellen und Einrichtungen nach 
SächsFöSchülBetrVO 

(+7.500,0) (+7.500,0) 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 5.000,0 5.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 5.000,0 

2021 bis zu 5.000,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 7.500,0 T€ mehr 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

5.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  5.000,0    
Soll VE 2020 5.000,0   5.000,0   

Verpfl. aus VE  5.000,0 5.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

893 03 Zuweisungen an private Träger zur För- 
 

5.000,0 5.000,0 
129 derung des Baus von allgemeinbilden- 

den und berufsbildenden Schulen 
(+5.000,0) (+5.000,0) 
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05 
05 15 

Staatsministerium für Kultus 
Bildungsinfrastrukturprogramm 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 893 03 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 5.000,0 5.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 5.000,0 

2021 bis zu 5.000,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

5.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  5.000,0    
Soll VE 2020 5.000,0   5.000,0   

Verpfl. aus VE  5.000,0 5.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

893 20 Zuschüsse für Investitionen an freie Trä- 
 

--- --- 
129 ger zur Errichtung, Sanierung und 

Modernisierung von Kindertageseinrich- 
tungen, Kindertagespflegestellen und 
Einrichtungen nach SächsFöSchülBe- 
trVO 

(0,0) (0,0) 

 
 

Gesamtausgaben 66.000,0 66.000,0 
(+66.000,0) (+66.000,0) 
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05 
05 20 

Staatsministerium für Kultus 
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

 

15.228,0 15.628,0 15.628,0 
11.094,8 (-25.000,0) (-50.000,0) 

 40.628,0 65.628,0 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

231 01 Zuweisungen des Bundes für Maßnah- --- --- 
270 men der Qualitätsverbesserung in Kin- 

dertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege 

(-25.000,0) (-50.000,0) 
25.000,0 50.000,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
[Löschen der neu ausgebrachten Haushaltsstelle] 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 25.000,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 25.000,0 T€ mehr 

 
Der Freistaat Sachsen erwartet vom Bund aufgrund des dortigen Koalitionsvertrags eine stärkere Beteiligung an den Ausgaben für qua- 
litätsverbessernden Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Die Mittel dienen der Finanzierung der erhöhten Ausgaben 
bei 05 20/TG 81. 

 
 
 

Gesamteinnahmen 
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05 
05 20 

Staatsministerium für Kultus 
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

 

633 81  Zuweisungen an Gemeinden und 599.760,0 717.072,4 805.024,0 

 270 Gemeindeverbände für Kindertagesein- 546.167,7 (+3.288,3) (+4.998,6) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

81 Leistungen auf Grundlage des 
SächsKitaG und der SächsFöSchül- 
BetrVO 

 

 
 

richtungen und Kindertagespflege  
713.784,1 800.025,4 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 117.312,4 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 87.951,6 T€ mehr 

 
Mehrausgaben durch Erhöhung des Landeszuschusses und Zunahme der Anzahl der betreuten Kinder und deren Betreuungsumfang. 

 
Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in kommunaler 
Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO. 

In den Ausgaben sind Mittel aus dem Zukunftspakt enthalten. 

Darin enthalten: 
2019: 40.475,5 T€ 
2020: 40.475,5 T€ 
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellt werden. 

 
Darin weiterhin enthalten: 
2019: 23.614,7 T€ 
2020: 47.564,7 T€ 
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, im Rahmen einer geänderten Umsatzsteuerverteilung nach dem Gesetz zur Weiter- 
entwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden. 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 18 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen 
- SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (VO über 
Kindertageseinrichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet - SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 114.024,1 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 86.241,3 T€ mehr 
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05 
05 20 

Staatsministerium für Kultus 
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

 

685 81  Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO 5.284,0 6.610,4 7.738,1 

 270 für Kinder in Einrichtungen der Ganz- 5.143,5 (-259,0) (-285,5) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 81 
 
 

Mehrausgaben durch Erhöhung des Landeszuschusses und Zunahme der Anzahl der betreuten Kinder und deren Betreuungsumfang. 
 

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in kommunaler 
Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO. 

In den Ausgaben sind Mittel aus dem Zukunftspakt enthalten. 

Darin enthalten: 
2019: 40.475,5 T€ 
2020: 40.475,5 T€ 
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellt werden. 

 
Rechtsgrundlagen: 
§ 18 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen 
- SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (VO über 
Kindertageseinrichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet - SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 
 

tagsbetreuung und Heimen an Förder- 
schulen 

 
6.869,4 8.023,6 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 1.326,4 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.127,7 T€ mehr 

Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchulBetrVO. 

Rechtsgrundlage: 
Verordnung des SMK über die Betreuung von Schülern an Förderschulen (Förderschulbetreuungsverordnung - SächsFöSchulBetrVO) 
vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.585,4 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.154,2 T€ mehr 

Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchulBetrVO. 

Rechtsgrundlage: 
Verordnung des SMK über die Betreuung von Schülern an Förderschulen (Förderschulbetreuungsverordnung - SächsFöSchulBetrVO) 
vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 607.883,6 726.732,7 816.265,5 
 553.831,6 (+3.029,3) (+4.713,1) 

  723.703,4 811.552,4 

82 Zuschüsse zur Qualitätsentwick- 
lung in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege 

 

685 82  Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in 2.420,0 2.630,3 2.540,3 

 270 der Kindertagesbetreuung 2.060,8 (+195,0) (+105,0) 

    2.435,3 2.435,3 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 210,3 T€ mehr 
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05 
05 20 

Staatsministerium für Kultus 
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 685 82 
 
 

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Sächs- 
KitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertages- 
pflege 

1.740,3 1.740,3 

2. Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege 200,0 200,0 

3. Zuschüsse zur Verstetigung des Programms Eltern-Kind-Zentren 600,0 600,0 

4. Durchführung einer Verbleibstudie “Pädagogische Fachkräfte / Erzieher“ 90,0  
 Summe 2.630,3 2.540,3 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Sächs- 
KitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertages- 
pflege 

1.435,3 1.435,3 

2. Zuschüsse zur Verstetigung des Programms Eltern-Kind-Zentren 1.000,0 1.000,0 

 Summe 2.435,3 2.435,3 

 
 

686 82  Zuschüsse insbesondere für Sprachför- 440,3 425,0 425,0 

 270 derung in Kindertageseinrichtungen 401,0 (0,0) (0,0) 

    425,0 425,0 

Vermerk (HFA): 
 

02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungs- 
fähig zu Gunsten von 05 20/686 82. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Jugendhilfe zur Sprachförderung und für Sprachbildungsprogramme von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel für Zuschüsse an die “Landesstelle für frühe nachbarspra- 
chige Bildung“ in Höhe von 215,0 T€ p.a. sowie für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ in Höhe von 210,0 T€ p.a. ver- 
anschlagt. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Sächs- 
KitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

143

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben



05 
05 20 

Staatsministerium für Kultus 
Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 82 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Jugendhilfe zur Sprachförderung und für Sprachbildungsprogramme von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Sächs- 
KitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 2.960,3 3.155,3 3.065,3 
 2.491,9 (+195,0) (+105,0) 

  2.960,3 2.960,3 

 

Gesamtausgaben 631.073,9 
571.636,5 

750.118,0 

(+3.224,3) 

746.893,7 

839.560,3 

(+4.818,1) 

834.742,2 
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05 
05 35 

Staatsministerium für Kultus 
Grundschulen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Vermerk (HFA): 
 

1.) Bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt 
werden. Das Staatsministerium für Kultus berichtet halbjährlich dem Haushalts- und Finanzausschuss des 
Sächsischen Landtages nach Schularten sowie Besoldungs- und Vergütungsgruppen differenziert über die 
Nutzung dieser kapitelübergreifenden Besetzungsmöglichkeit. 

 
2. a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absiche- 
rung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen 
über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalb- 
jahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden. 

 
2. b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstüt- 
zung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen 
über das Haushaltsgesetz hinaus bis maximal Ende 2023, abgeschlossen werden. 

 
3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel 
des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entspre- 
chende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufen- 
den Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 
bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen. 

 
4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang von bis zu 189 
Vollzeitäquivalenten im Jahr 2019 bzw. 254 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2020 mit Lehrerassistenzkräften und 
Schulpsychologen laufbahnübergreifend besetzt werden. Für das Programm “Schulassistenz“ ist folgender 
Rahmen vorgesehen: 2019: 130 Vollzeitäquivalente und 2020: 195 Vollzeitäquivalente. Für das Modellprojekt 
“Schulverwaltungsassistent“ können bis zu 39 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. Für zusätz- 
liche Schulpsychologen können bis zu 20 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. 

 
5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsord- 
nung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 in den 
Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe 
umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegen stehen. Stellen der Wertigkeit E 13+Zul. 
können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen,
wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind. 

 
6.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 10. 
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05 
05 35 

Staatsministerium für Kultus 
Grundschulen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Vermerk (GE SR): 
 

1.) Bis zu 400 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt 
werden. 
2.) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absiche- 
rung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen 
über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalb- 
jahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden. 
3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel 
des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entspre- 
chende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufen- 
den Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 
bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen. 
4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang von bis zu 189 
Vollzeitäquivalenten im Jahr 2019 bzw. 254 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2020 mit Lehrerassistenzkräften und 
Schulpsychologen laufbahnübergreifend besetzt werden. Für das Programm “Schulassistenz“ ist folgender 
Rahmen vorgesehen: 2019: 130 Vollzeitäquivalente und 2020: 195 Vollzeitäquivalente. Für das Modellprojekt 
“Schulverwaltungsassistent“ können bis zu 39 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. Für zusätz- 
liche Schulpsychologen können bis zu 20 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. 
5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsord- 
nung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 in den 
Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe 
umwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegen stehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass 
eine Umwandlung nur dann zugelassen wird, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 Titel 422 01 für Lehrer 
ausgebrachten Planstellen besetzt sind. 
6.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 10. 

 
Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 489.095,5 458.603,2 452.087,4 
112 483.918,0 (-4.158,0) (-4.249,8) 

462.761,2 456.337,2 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 30.492,3 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 6.515,8 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 26.334,3 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 6.424,0 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
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Staatsministerium für Kultus 
Grundschulen 

 

551.753,8 685.199,0 713.991,6 
524.807,4 (-4.158,0) (-4.249,8) 

 689.357,0 718.241,4 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Gesamtausgaben 

 

147

poppch
Hervorheben



05 
05 35 

Staatsministerium für Kultus 
Grundschulen 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 
112 

 

 
 

Stellenplan: 
 

EntgeltGr. LG 
 

Personalsoll A: 

E 13+Zul. L2 147 0 4.002 

(0) (+4.002) 

0 0 

E 13 L2 714 5.137 893 

(-54) (-4.056) 

5.191 4.949 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 E 13 L2 -54          -54 neu; Umwandlung VZÄ 

Summe: -54          -54  
Veränderungen in 2020 
Personalsoll A 

2 E 13+Zul. L2     +4.00 
2 

     +4.002 von E 13 L2; Umsetzung Handlungspro- 
gramm 2018 

3 E 13 L2      +4.00 
2 

    -4.002 nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Hand- 
lungsprogramm 2018 

Summe:     +4.00 
2 

+4.00 
2 

    0  
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Staatsministerium für Kultus 
Oberschulen 

 

610.459,5 635.163,1 655.168,8 
557.285,1 (-26.695,0) (-27.284,4) 

 661.858,1 682.453,2 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 556.902,3 467.588,5 451.862,4 

114 519.806,6 (-26.695,0) (-27.284,4) 
494.283,5 479.146,8 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 89.313,8 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 15.726,1 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 62.618,8 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 15.136,7 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Staatsministerium für Kultus 
Mittel-/Oberschulen 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 
114 

 

 
 

Stellenplan: 
 

EntgeltGr. LG 
 

Personalsoll A: 

E 14 L2 511 1.356 1.356 

(-23) (-23) 

1.379 1.379 

E 13+Zul. L2 0 3.942 3.852 

(+3.942) (+3.852) 

0 0 

E 13 L2 6.071 355 94 

(-4.263) (-4.173) 

4.618 4.267 
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Staatsministerium für Kultus 
Mittel-/Oberschulen 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

noch zu 428 01 
 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 E 14 L2     -23      -23 von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Beförderungsstellen; Hand- 
lungsprogramm 2018) 

2 E 13+Zul. L2     +3.94 
2 

     +3.942 von E 13 L2; Umsetzung Handlungspro- 
gramm 2018 

3 E 13 L2 -344          -344 neu; Umwandlung VZÄ 

4 E 13 L2      +3.94 
2 

    -3.942 nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Hand- 
lungsprogramm 2018 

5 E 13 L2      -23     +23 nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Beförderungsstellen; Hand- 
lungsprogramm 2018) 

Summe: -344    +3.91 
9 

+3.91 
9 

    -344  

Veränderungen in 2020 
Personalsoll A 

6 E 13+Zul. L2        +90   -90 nach E 13 L2; Umsetzung Handlungs- 
programm 2018 

7 E 13 L2       +90    +90 von E 13+Zul. L2; Umsetzung Hand- 
lungsprogramm 2018 

Summe:       +90 +90   0  
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Staatsministerium für Kultus 
Gymnasien 

 

556.935,1 594.298,2 616.158,4 
524.972,9 (+34.511,0) (+35.272,9) 

 559.787,2 580.885,5 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 529.656,0 422.528,9 406.814,8 

114 503.643,3 (+34.511,0) (+35.272,9) 
388.017,9 371.541,9 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 107.127,1 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 15.714,1 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 141.638,1 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 16.476,0 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Staatsministerium für Kultus 
Gymnasien 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 
114 

 

 
 

Stellenplan: 
 

EntgeltGr. LG 
 

Personalsoll A: 

E 14 L2 949 1.250 1.250 

(-24) (-24) 

1.274 1.274 

E 13+Zul. L2 0 3.857 3.494 

(+3.857) (+3.494) 

0 0 

E 13 L2 5.120 0 20 

(-3.382) (-3.019) 

3.382 3.039 
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Staatsministerium für Kultus 
Gymnasien 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

noch zu 428 01 
 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 E 14 L2     -24      -24 von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Beförderungsstellen; Hand- 
lungsprogramm 2018) 

2 E 13+Zul. L2     +3.85 
7 

     +3.857 von E 13 L2; Umsetzung Handlungspro- 
gramm 2018 

3 E 13 L2      -24     +24 nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Beförderungsstellen; Hand- 
lungsprogramm 2018) 

4 E 13 L2      +3.85 
7 

    -3.857 nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Hand- 
lungsprogramm 2018 

5 E 13 L2 +451          +451 neu; Umwandlung VZÄ 

Summe: +451    +3.83 
3 

+3.83 
3 

    +451  

Veränderungen in 2020 
Personalsoll A 

6 E 13+Zul. L2        +363   -363 nach E 13 L2; Umsetzung Handlungs- 
programm 2018 

7 E 13 L2       +363    +363 von E 13+Zul. L2; Umsetzung Hand- 
lungsprogramm 2018 

Summe:       +363 +363   0  

 

154

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben



05 
05 38 

Staatsministerium für Kultus 
Berufsbildende Schulen 

 

671 03  Kostenerstattungen an Krankenhäuser 342,0 --- --- 
 127 für Lehrkräfte an medizinischen Berufs- 342,0 (-267,0) (-267,0) 
 

301.058,2 313.303,6 322.755,0 
279.705,7 (+11.768,0) (+12.033,8) 

 301.535,6 310.721,2 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 282.996,4 242.899,5 236.415,1 

127 266.881,9 (+12.035,0) (+12.300,8) 
230.864,5 224.114,3 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 40.096,9 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 6.484,4 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 52.131,9 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 6.750,2 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 

 
 

fachschulen  
267,0 267,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Veranschlagt sind die Kostenerstattungen des Freistaates Sachsen aufgrund § 3 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Schulgesetzes für den Frei- 
staat Sachsen (Sächsisches Schulgesetz - SächsSchulG), in der jeweils geltenden Fassung, für Lehrkräfte an medizinischen Berufs- 
fachschulen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 75,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind die Kostenerstattungen des Freistaates Sachsen aufgrund § 3 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Schulgesetzes für den Frei- 
staat Sachsen (Sächsisches Schulgesetz - SächsSchulG), in der jeweils geltenden Fassung, für Lehrkräfte an medizinischen Berufs- 
fachschulen. 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Staatsministerium für Kultus 
Berufsbildende Schulen 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 
127 

 

 
 

Stellenplan: 
 

EntgeltGr. LG 
 

Personalsoll A: 

E 14 L2 629 767 767 

(+71) (+71) 

696 696 

E 13+Zul. L2 0 1.806 1.806 

(+1.806) (+1.806) 

0 0 

E 13 L2 2.938 416 256 

(-1.729) (-1.729) 

2.145 1.985 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 E 14 L2     +71      +71 von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Handlungsprogramm 2018) 

2 E 13+Zul. L2     +1.80 
6 

     +1.806 von E 13 L2; Umsetzung Handlungspro- 
gramm 2018 

3 E 13 L2      +71     -71 nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Handlungsprogramm 2018) 

4 E 13 L2      +1.80 
6 

    -1.806 nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Hand- 
lungsprogramm 2018 

5 E 13 L2 +148          +148 neu; Umwandlung VZÄ, Umsetzung 
Handlungsprogramm 2018 

Summe: +148    +1.87 
7 

+1.87 
7 

    +148  
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Staatsministerium für Kultus 
Förderschulen 

 

261.705,3 313.302,1 323.616,7 
251.782,0 (-15.693,0) (-16.039,5) 

 328.995,1 339.656,2 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 219.202,7 208.870,7 201.587,1 

124 206.437,1 (-15.693,0) (-16.039,5) 
224.563,7 217.626,6 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 10.332,0 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 7.283,6 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 5.361,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 6.937,1 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Staatsministerium für Kultus 
Förderschulen 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 
124 

 

 
 

Stellenplan: 
 

EntgeltGr. LG 
 

Personalsoll A: 

E 14 L2 113 626 626 

(-24) (-24) 

650 650 

E 13+Zul. L2 0 902 902 

(+902) (+902) 

0 0 

E 13 L2 1.629 884 725 

(-1.079) (-1.079) 

1.963 1.804 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 E 14 L2     -24      -24 von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Handlungsprogramm 2018) 

2 E 13+Zul. L2     +902      +902 von E 13 L2; Umsetzung Handlungspro- 
gramm 2018 

3 E 13 L2      -24     +24 nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 
nach E 14 (Handlungsprogramm 2018) 

4 E 13 L2      +902     -902 nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Hand- 
lungsprogramm 2018 

5 E 13 L2 -201          -201 neu; Umwandlung VZÄ 

Summe: -201    +878 +878     -201  
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05 
05 45 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Schulangelegenheiten 

 

138,7 (+800,0) (+1.421,1) 

 821,1 1.690,5 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

72 Maßnahmen zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention - 
Inklusion 

633 72 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden --- 1.621,1 3.111,6 

129 und Gemeindeverbände 
 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Erläuterungen (Satz vor der Rechtsgrundlage) sind verbindlich. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 

 2019 T€ 2020 T€ 

Gesamtbetrag: 5.341,0 3.850,5 

davon fällig:   
2020 bis zu 1.490,5  
2021 bis zu 1.490,5 1.490,5 

2022 bis zu 1.490,5 1.490,5 

2023 ff. bis zu 869,5 869,5 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):   
 2019 T€ 2020 T€ 

Gesamtbetrag: 5.341,0  
davon fällig:   
2020 bis zu 1.490,5  
2021 bis zu 1.490,5  
2022 bis zu 1.490,5  
2023 ff. bis zu 869,5  

Erläuterung (HFA):   

2019 gegenüber 2018 1.621,1 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.490,5 T€ mehr 

  

Das Staatsministerium für Kultus führt eine zweite Ausschreibung im Jahr 2019 durch, um weitere Grundschulen für die Teilnahme an 
der Pilotphase zur Umsetzung der Inklusion zu gewinnen. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMK über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behin- 
derung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Feb- 
ruar 2003 (SächsABl. S. 144), in der jeweils geltenden Fassung. 
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05 
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Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Schulangelegenheiten 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 72 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

90,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

90,0     
Soll VE 2018       
Soll VE 2019 5.341,0  1.490,5 1.490,5 1.490,5 869,5 

Soll VE 2020 3.850,5   1.490,5 1.490,5 869,5 

Verpfl. aus VE  90,0 1.490,5 2.981,0 2.981,0 1.739,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018            821,1 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019            869,4 T€ mehr 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMK über die Gewährung einer Zuwendung für besondere Maßnahmen zur Integration von behinderten und von Behin- 
derung bedrohten Kindern und Jugendlichen in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen vom 18. Feb- 
ruar 2003 (SächsABl. S. 144), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

90,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

90,0     
Soll VE 2018       
Soll VE 2019 5.341,0  1.490,5 1.490,5 1.490,5 869,5 

Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  90,0 1.490,5 1.490,5 1.490,5 869,5 
 
 

Summe der Titelgruppe 3.258,8 4.673,9 6.125,1 
 761,6 (+800,0) (+1.421,1) 

  3.873,9 4.704,0 

74 Maßnahmen der kulturellen Bil- 
dung, Wettbewerbe, Verkehrserzie- 
hung 

 

684 74  Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- 197,4 451,0 451,0 

 129 ale oder ähnliche Einrichtungen 197,2 (+401,0) (+401,0) 
    50,0 50,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 253,6 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind 401,0 T€ p.a. für die Sicherstellung einer landeseinheitlichen Radfahrausbildung an sächsischen Grundschulen. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 147,4 T€ weniger 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 941,0 1.251,0 1.184,8 

852,7 (+401,0) (+401,0) 
850,0 783,8 
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05 
05 45 

Staatsministerium für Kultus 
Allgemeine Schulangelegenheiten 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

91 Bildung für nachhaltige Entwick- 
lung 

 

684 91  Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- --- 200,0 200,0 

 129 ale oder ähnliche Einrichtungen 0,0 (0,0) (0,0) 

    200,0 200,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 
 

In Umsetzung des Bundesprogramms “Eine Welt-PromotorInnen“ werden aus den Mitteln jeweils sieben Promotorinnen / Promotoren in 
den Jahren 2019 und 2020 durch den Freistaat Sachsen kofinanziert. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 20,0 850,0 900,0 
18,3 (0,0) (0,0) 

850,0 900,0 
 

Gesamtausgaben 84.951,9 71.389,0 87.312,7 
39.776,9 (+1.201,0) (+1.822,1) 

70.188,0 85.490,6 
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05 
05 54 

Staatsministerium für Kultus 
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und 
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

51 Heilpädagogische Kindertages- 
stätte 

Neuer Titel 
 

429 51 Nichtaufteilbare Personalausgaben --- --- 
124 (0,0) (0,0) 

 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 968,0 806,6 821,0 
664,2 (0,0) (0,0) 

806,6 821,0 
 

52 Mobile Frühförderstelle 
 

Neuer Titel 
 

429 52 Nichtaufteilbare Personalausgaben --- --- 
124 (0,0) (0,0) 

 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 384,4 470,3 459,0 
415,3 (0,0) (0,0) 

470,3 459,0 
 

65 Betreuungsangebot (Ganztagesbe- 
treuung) 

Neuer Titel 
 

429 65 Nichtaufteilbare Personalausgaben --- --- 
124 (0,0) (0,0) 

 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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05 
05 54 

Staatsministerium für Kultus 
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und 
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter 

 

58,6 70,2 
(0,0) (0,0) 
58,6 70,2 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

noch zu 429 65 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 1.130,6 1.207,2 1.227,8 
878,2 (0,0) (0,0) 

1.207,2 1.227,8 
 

74 Medienzentrum für Schüler im För- 
derschwerpunkt Sehen im Frei- 
staat Sachsen 

525 74 Lehr- und Lernmittel 27,5 55,0 

124 (0,0) (0,0) 
27,5 55,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Lehr- und Lernmittel für Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
Sehen gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

 
 

Summe der Titelgruppe 
 
 
 

83 Wohnheim für Schüler der Landes- 
schule für Blinde und Sehbehin- 
derte 

Neuer Titel 
 

429 83 Nichtaufteilbare Personalausgaben --- --- 
124 (0,0) (0,0) 

 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 1.266,9 1.265,4 1.273,3 

1.118,1 (0,0) (0,0) 
1.265,4 1.273,3 
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Staatsministerium für Kultus 
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und 
Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
86 Wohnheim für schwerstmehrfach- 

behinderte Schüler 

Neuer Titel 
 

429 86 Nichtaufteilbare Personalausgaben --- --- 
124 (0,0) (0,0) 

 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 1.230,1 1.374,7 1.399,6 
986,0 (0,0) (0,0) 

1.374,7 1.399,6 
 

Gesamtausgaben 6.394,0 6.568,1 6.721,9 
5.263,7 (0,0) (0,0) 

6.568,1 6.721,9 

 

164

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 06 
Staatsministerium der Justiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 
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06 
06 01 

Staatsministerium der Justiz 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

422 01  Bezüge der planmäßigen Beamten und 8.481,5 8.875,2 9.051,5 

 011 Richter (einschl. Abordnungen) 6.934,1 (+162,2) (+165,4) 
    8.713,0 8.886,1 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 393,7 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 176,3 T€ mehr 

 
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 231,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 173,1 T€ mehr 

 
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 2.666,1 2.980,7 3.054,8 

850 2.739,9 (+64,9) (+66,2) 
2.915,8 2.988,6 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 314,6 T€ mehr 

 
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden 
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua- 
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio- 
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 249,7 T€ mehr 

 
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden 
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua- 
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio- 
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Gesamtausgaben 13.196,0 13.910,2 14.137,0 
 12.969,8 (+227,1) (+231,6) 
  13.683,1 13.905,4 
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06 
06 01 

Staatsministerium der Justiz 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
011 

 

 
 

Stellenplan: 

Richter (einschl. Abordnungen) 

 
Amtsbezeichnung BesGr. LG 

 
Personalsoll A: 

D i r e k t o r A 15 L2 12 14 14 

(+2) (+2) 

12 12 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 A 15 L2 +2          +2 neu; Verbesserung und Intensivierung 
der Pressearbeit 

Summe: +2          +2  
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06 
06 02 

Staatsministerium der Justiz 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 

281 09  Erstattungen von Versorgungszuschlä- --- *** *** 
 018 gen 17,1 (0,0) (0,0) 

    --- --- 

Erläuterung (HFA): 
 

- 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Bei Abordnungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spä- 
tere Versorgungslasten dient. 

 
 

Gesamteinnahmen 10.059,8 11.934,0 14.086,0 
 2.292,1 (0,0) (0,0) 
  11.934,0 14.086,0 
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06 
06 02 

Staatsministerium der Justiz 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

525 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung 450,0 528,4 520,0 

012 432,7 (+18,4) (+10,0) 
510,0 510,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 78,4 T€ mehr 

 
Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt. 

 
Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Geschäftsbereiches, insbesondere für Reisekosten, Lehrgangsgebühren 
und sonstige Kosten von Tagungsstätten. 

 

Ausgaben für Aus- und Fortbildung im IT-Bereich sind bei 06 02/525 99 veranschlagt.  

Geplante Absetzungen 2019: 7,0 T€. 
Geplante Absetzungen 2020: 7,0 T€ 
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen, Teilnehmergebühren bei Ausfall oder Erkrankung) 

  

Mehrausgaben u.a. für Schulungen der Wachtmeister, Güterichter, ZESA, Sozialen Dienst   

2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Allgemeine Justiz 378,4 370,0 

2. Justizvollzug 128,0 128,0 

3. Personalvertretungen 22,0 22,0 

Summe 528,4 520,0 
 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr 
 

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt. 
 

Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Geschäftsbereiches, insbesondere für Reisekosten, Lehrgangsgebühren 
und sonstige Kosten von Tagungsstätten. 

 

Ausgaben für Aus- und Fortbildung im IT-Bereich sind bei 06 02/525 99 veranschlagt.  

Geplante Absetzungen 2019: 7,0 T€. 
Geplante Absetzungen 2020: 7,0 T€ 
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen, Teilnehmergebühren bei Ausfall oder Erkrankung) 

  

Mehrausgaben u.a. für Schulungen der Wachtmeister, Güterichter, ZESA, Sozialen Dienst   

2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Allgemeine Justiz 360,0 360,0 

2. Justizvollzug 128,0 128,0 

3. Personalvertretungen 22,0 22,0 

Summe 510,0 510,0 
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06 
06 02 

Staatsministerium der Justiz 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 35,0 845,0 685,0 
011 Ausrüstungsgegenständen 42,7 (+40,0) (0,0) 

805,0 685,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 810,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 160,0 T€ weniger 

 
Nach der Justizdienstkleidungsverordnung (JusDKIVO) vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733) erhalten die Angehörigen des allgemei- 
nen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und bei dem Justizvollzugskrankenhaus sowie die Angehö- 
rigen des Justizwachtmeisterdienstes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Dienstherrn Dienstkleidung gestellt. 
Veranschlagt sind die Ausgaben (Investitionen) für die Erstausstattung mit Uniformen und die Dienstkleidung der Bediensteten anteilig  
in Höhe der jährlichen Gutschrift nach § 1 Abs. 1 S. 2, § 2 JusDKlVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 der Sächsischen 
Polizeidienstkleidungsverordnung vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55). 
Veranschlagt sind auch Ausgaben für Schutzausrüstungen (Investitionen). Nach VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013, 
(SächsABl. S. 910), in der jeweils geltenden Fassung erhalten die Bediensteten unter anderem Schutzkleidung nach Ziff IV, V und der 
Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung. 
Die Kostenerstattung aus dem Guthaben des Bekleidungskontos nach § 3 Abs. 2 Satz 2 JusDKlVO, der Dienstkleidungszuschuss wer- 
den als Dienstaufwandsentschädigung gewährt (§ 3 Nr. 12 S. 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung). 

 
Mehrausgaben für Schutzausrüstungen und Ersteinkleidungen, ein Teil der Ausgaben wurde bisher bei Titel 06 02/514 02, 06 05/514 02 
sowie bei den Investitionsausgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften nachgewiesen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 770,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 120,0 T€ weniger 

 
Nach der Justizdienstkleidungsverordnung (JusDKIVO) vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733) erhalten die Angehörigen des allgemei- 
nen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und bei dem Justizvollzugskrankenhaus sowie die Angehö- 
rigen des Justizwachtmeisterdienstes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Dienstherrn Dienstkleidung gestellt. 
Veranschlagt sind die Ausgaben (Investitionen) für die Erstausstattung mit Uniformen und die Dienstkleidung der Bediensteten anteilig  
in Höhe der jährlichen Gutschrift nach § 1 Abs. 1 S. 2, § 2 JusDKlVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 der Sächsischen 
Polizeidienstkleidungsverordnung vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55). 
Veranschlagt sind auch Ausgaben für Schutzausrüstungen (Investitionen). Nach VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013, 
(SächsABl. S. 910), in der jeweils geltenden Fassung erhalten die Bediensteten unter anderem Schutzkleidung nach Ziff IV, V und der 
Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung. 
Die Kostenerstattung aus dem Guthaben des Bekleidungskontos nach § 3 Abs. 2 Satz 2 JusDKlVO, der Dienstkleidungszuschuss wer- 
den als Dienstaufwandsentschädigung gewährt (§ 3 Nr. 12 S. 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung). 

 
Mehrausgaben für Schutzausrüstungen und Ersteinkleidungen, ein Teil der Ausgaben wurde bisher bei Titel 06 02/514 02, 06 05/514 02 
sowie bei den Investitionsausgaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften nachgewiesen. 

 
 

Gesamtausgaben 61.391,0 69.415,8 73.532,4 
 52.686,2 (+58,4) (+10,0) 
  69.357,4 73.522,4 
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06 
06 04 

Staatsministerium der Justiz 
Ordentliche Gerichte 

 

448.121,0 455.159,3 465.343,6 
415.580,2 (-18,4) (-10,0) 

 455.177,7 465.353,6 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

 

511 02  Brief- und Paketgebühren, sonstige 4.645,0 4.481,6 4.490,0 

 051 Fernmeldegebühren 3.879,8 (-18,4) (-10,0) 
    4.500,0 4.500,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 163,4 T€ weniger 
 

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz). 

2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Brief- und Paketgebühren 4.400,0 4.400,0 

2. Sonstiges 81,6 90,0 

Summe 4.481,6 4.490,0 
 
 
 

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 145,0 T€ weniger 
 

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz). 
 2019 2020 

T€ T€ 

1. Brief- und Paketgebühren 4.400,0 4.400,0 
2. Sonstiges 100,0 100,0 

 Summe 4.500,0 4.500,0 

 
Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. 

 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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06 
06 05 

Staatsministerium der Justiz 
Justizvollzug 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 194,0 670,0 410,0 
056 Ausrüstungsgegenständen 459,1 (+60,0) (0,0) 

610,0 410,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 476,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 260,0 T€ weniger 

 
Mehrausgaben für Sicherheitstechnik (Röntgenanlagen, PSS-Funktelefone, Schließanlagen, Türöffnungstools) 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Sicherheitstechnik 442,3 325,0 

2. Ausstattung der Verwaltung 222,0 85,0 

3. Sonstiges 5,7 0,0 

Summe 670,0 410,0 
 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 416,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ weniger 

 
Mehrausgaben für Sicherheitstechnik (Röntgenanlagen, PSS-Funktelefone, Schließanlagen, Türöffnungstools) 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Sicherheitstechnik 442,3 325,0 

2. Ausstattung der Verwaltung 162,0 85,0 

3. Sonstiges 5,7 0,0 

Summe 610,0 410,0 
 
 
 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

71 Gefangenenpflege 
 

812 71  Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 1.460,0 1.820,0 1.420,0 

 056 Ausrüstungsgegenständen 1.151,4 (-100,0) (0,0) 

    1.920,0 1.420,0 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 360,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 400,0 T€ weniger 

 

173

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben

poppch
Hervorheben



06 
06 05 

Staatsministerium der Justiz 
Justizvollzug 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 812 71    
 

2019 

 
 

2020 

   T€ T€ 

 1. Haftraumausstattung 254,0 100,0 

 2. Ausstattung von Freizeiträumen 156,0 105,0 

 3. Ausstattung Küche und Wäscherei 540,0 430,0 

 4. Medizinische Geräte 310,0 105,0 

 5. Sonstiges 560,0 680,0 

  Summe 1.820,0 1.420,0 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 460,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ weniger 

 
2019: Mehrausgaben für Ausstattung JVA Torgau nach GBM sowie JVKH Leipzig nach GBM 

 
Veranschlagt sind Mittel aufgrund §§ 50, 51, 54, 63ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz vom 16. Mai 2013, SächsGVBl. S. 250, in der 
jeweils geltenden Fassung 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Haftraumausstattung 254,0 100,0 
2. Ausstattung von Freizeiträumen 156,0 105,0 

3. Ausstattung Küche und Wäscherei 540,0 430,0 

4. Medizinische Geräte 310,0 105,0 

5. Sonstiges 660,0 680,0 

 Summe 1.920,0 1.420,0 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 13.984,0 17.201,7 17.136,6 
 12.082,0 (-100,0) (0,0) 
  17.301,7 17.136,6 

Gesamtausgaben 144.262,5 155.365,2 156.525,7 
 136.631,4 (-40,0) (0,0) 
  155.405,2 156.525,7 
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06 
06 14 

Staatsministerium der Justiz 
Staatsanwaltschaften 

 

116.262,1 121.784,9 124.140,7 
109.641,8 (+664,6) (+678,3) 

 121.120,3 123.462,4 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

422 01  Bezüge der planmäßigen Beamten und 42.710,9 45.491,2 46.419,9 

 051 Richter (einschl. Abordnungen) 38.889,9 (+474,7) (+484,5) 
    45.016,5 45.935,4 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 2.780,3 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 928,7 T€ mehr 

 
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 2.305,6 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 918,9 T€ mehr 

 
Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 15.296,1 16.986,3 17.407,1 

850 15.296,2 (+189,9) (+193,8) 
16.796,4 17.213,3 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 1.690,2 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 420,8 T€ mehr 

 
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden 
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua- 
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio- 
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.500,3 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 416,9 T€ mehr 

 
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden 
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua- 
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio- 
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Staatsministerium der Justiz 
Staatsanwaltschaften 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
051 

 

 
 

Stellenplan: 

Richter (einschl. Abordnungen) 

 
Amtsbezeichnung BesGr. LG 

 
Personalsoll A: 

 
Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer 
Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht - 

R 2 L2 45 46 46 

(+1) (+1) 

45 45 

Staatsanwalt R 1 L2 251 260 260 

(+5) (+5) 

255 255 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 R 2 L2 +1          +1 neu; Verbesserung und Intensivierung 
der Pressearbeit 

2 R 1 L2 +5          +5 neu; Verbesserung und Intensivierung 
der Pressearbeit 

Summe: +6          +6  
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Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 07 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 
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07 
07 01 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Titelgruppe(n) 
 

64 Börsenaufsicht 
 

261 64  Erstattungen der Börsenträger nach dem 219,6 274,0 279,7 

 011 Börsenaufsichtskostengesetz 152,4 (+63,2) (+64,5) 
    210,8 215,2 

Vermerk (HFA): 
 

Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15. 
 

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64. 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 54,4 T€ mehr 
 

Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Börsenträger gemäß Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz vom 11. Juni 2009 
(SächsGVBl. S. 263), in der jeweils geltenden Fassung, zur Mitfinanzierung der Aufsicht nach dem Börsengesetz. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Börsenträger gemäß Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz vom 11. Juni 2009 
(SächsGVBl. S. 263), in der jeweils geltenden Fassung, zur Mitfinanzierung der Aufsicht nach dem Börsengesetz. 

 
 

Summe der Titelgruppe 219,6 274,0 279,7 
 152,4 (+63,2) (+64,5) 

  210,8 215,2 

65 Landesregulierungsbehörde 
 

111 65  Gebühren und Entgelte nach dem Lan- 445,7 376,8 382,4 

 011 desregulierungsgesetz 435,4 (-42,9) (-44,2) 
    419,7 426,6 

Vermerk (HFA): 
 

Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15. 
 

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65. 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 68,9 T€ weniger 
 

Einnahmen und Gebühren aus der Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde. 
 

Die Finanzierung der Einnahmen wird jeweils hälftig zu Lasten der Börsenaufsicht und der Landesregulierungsbehörde veranschlagt. 
Eine konkrete Abrechnung erfolgt jährlich im Haushaltsvollzug gemäß der auszubringenden Kopplungsvermerke. 
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07 
07 01 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 111 65 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Einnahmen und Gebühren aus der Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde. 
 
 

Summe der Titelgruppe 445,7 376,8 382,4 
 435,4 (-42,9) (-44,2) 

  419,7 426,6 

Gesamteinnahmen 750,3 745,8 757,1 
 695,5 (+20,3) 

725,5 
(+20,3) 

736,8 
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07 01 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

Neuer Titel 
 

422 15 Bezüge der Beamten der Landesregulie- 
 

90,3 92,1 
011 rungsbehörde und der Börsenaufsicht (+90,3) (+92,1) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 
07 01/261 64. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 90,3 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind hier die Mittel zur Finanzierung der Planstelle der Börsenaufsicht und der Landesregulierungsbehörde zu je 50 %. 
Eine abweichende Zuordnung der Finanzierungsanteile wird bei erheblichen Abweichungen im Rahmen der Rechnungslegung über die 
Kopplungsvermerke sichergestellt. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 302,8 396,6 87,9 

011 Projekten 166,1 (+86,0) (+87,9) 
310,6 --- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 93,8 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 308,7 T€ weniger 

 
Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

Neuer Titel 
 

685 15 Zuführungen an den Generationenfonds 36,1 36,9 
850 (+36,1) (+36,9) 

 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 
07 01/261 64. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 36,1 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 01/685 65. 
. 

 
Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fas- 
sung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen 
Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationen- 
fonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

65    Landesregulierungsbehörde 
 

422 65  Bezüge der Beamten der Landesregulie- 79,3 *** *** 
 011 rungsbehörde 123,1 (-81,1) (-82,7) 
    81,1 82,7 

Erläuterung (HFA): 
 

- 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Veranschlagt sind die Personalausgaben für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde. 
 
 
 

685 65 Zuführungen an den Generationenfonds 30,0 *** *** 
850 23,3 (-25,0) (-26,0) 

25,0 26,0 
 

Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger 

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 01/685 15. 
. 
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07 
07 01 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 685 65 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fas- 
sung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen 
Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationen- 
fonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 395,7 239,2 243,8 
 297,2 (-106,1) (-108,7) 

  345,3 352,5 

Gesamtausgaben 34.649,7 37.380,7 37.738,7 
 30.343,0 (+106,3) 

37.274,4 
(+108,2) 
37.630,5 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

422 15 Bezüge der Beamten der Landesregulie- 
011 

 

 
 

Stellenplan: 

rungsbehörde und der Börsenaufsicht 

 
Amtsbezeichnung BesGr. LG 

 
Personalsoll A: 

Ministerialrat A 16 L2 0 1 1 

(+1) (+1) 

0 0 

D i r e k t o r A 15 L2 0 0 0 

(0) (0) 

0 0 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 A 16 L2     +1      +1 von A 15 L2; neu; Heben der Stelle von 
A 15 

2 A 15 L2      +1     -1 nach A 16 L2; neu; Heben der Stelle von 
A 15 

3 A 15 L2   +1        +1 von 07 01/422 65; Umsetzen einer 
Stelle nach 07 01/422 15. 

Summe:   +1  +1 +1     +1  
 
 
 
 
 

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 

011 
 

 
 

Stellenplan: 

Projekten 

 
EntgeltGr. LG 

 
Personalsoll D: 

E 14 L2 0 2 1 

(+1) (+1) 

1 0 
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07 
07 01 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Ministerium 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

noch zu 428 10 
Personalsoll D: 

 
Stellen künftig wegfallend: 

 
Vermerk (HFA) 

1  Stelle E 14 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt: Planung von strukturellen und strategischen Veränderun- 
gen im sächsischen ÖPNV/SPNV 

 
Vermerk (GE SR) 

- 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll D 

1 E 14 L2 +1          +1 neu; Zusätzliche Stelle für das Projekt 
“Planung von strukturellen und strategi- 
schen Veränderungen im sächsischen 
ÖPNV/SPNV“ 

Summe: +1          +1  
 
 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

65 Landesregulierungsbehörde 
 

422 65 Bezüge der Beamten der Landesregulie- 
011 

 

 
 

Stellenplan: 

rungsbehörde 

 
Amtsbezeichnung BesGr. LG 

 
Personalsoll A: 

 
D i r e k t o r A 15 L2 1 0 0 

(-1) (-1) 

1 1 
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Ministerium 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 

noch zu 422 65 
 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 A 15 L2    +1       -1 nach 07 01/422 15; Umsetzen einer 
Stelle von 07 01/422 65. 

Summe:    +1       -1  
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 
Schuldendienst und dgl. 

119 02 Rückerstattungen von Zuschüssen und 1.000,0 4.250,0 4.250,0 
693 dgl. 736,9 (+3.250,0) (+3.250,0) 

1.000,0 1.000,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 3.250,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen und dgl. aus Landesprogrammen. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen und dgl. aus Landesprogrammen. 
 
 
 

Neuer Titel 
 

182 06 Entnahmen aus dem “Wachstumsfonds 
 

--- --- 
693 Mittelstand Sachsen“ (0,0) (0,0) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Der Leertitel dient der Einnahme von Rückflüssen aus dem Programm “Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen“. Die Rückflüsse sollen 
dem neuen Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung zufließen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 
 

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

214 01 Entnahmen aus dem Sächsischen Betei- --- --- --- 
691 ligungsfonds (SBF) 0,0 (0,0) (0,0) 

--- --- 
 

Vermerk (HFA): 
 

Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen bei Abrechnung des SBF. Die Rückflüsse sollen dem neuen Beteiligungsfonds 
für Wachstum und Digitalisierung zufließen. 
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331 71  Zuweisungen des Bundes für die 118.540,7 110.191,6 124.559,7 

 692 Gemeinschaftsaufgabe   “Verbesserung 94.247,3 (0,0) (+536,2) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 214 01 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von eventuellen Rückflüssen bei Abrechnung des SBF. 
 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesse- 
rung der regionalen Wirtschafts- 
struktur“ 

 

 
 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“  
110.191,6 124.023,5 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 8.349,1 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 14.368,1 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes nach dem GRW-Gesetz vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden 
Fassung. 
Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/TG 71. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 8.349,1 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 13.831,9 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes nach dem GRW-Gesetz vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden 
Fassung. 
Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/TG 71. 

 
 

Summe der Titelgruppe 118.540,7 110.191,6 124.559,7 
 97.846,5 (0,0) (+536,2) 
  110.191,6 124.023,5 

Gesamteinnahmen 139.071,7 133.441,6 138.809,7 
 116.563,3 (+3.250,0) 

130.191,6 
(+3.786,2) 
135.023,5 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

532 03 Ausgaben für Maßnahmen in den Berei- 4.488,0 4.075,0 4.075,0 

693 chen Innovation, Mittelstand, Energie 
und Industrie (IMEI) 

2.539,1 (-925,0) (-925,0) 
5.000,0 5.000,0 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 1.185,0 5.700,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 535,0 

2021 bis zu 435,0 1.900,0 

2022 bis zu 215,0 1.900,0 

2023 ff. bis zu 1.900,0 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 3.960,0 5.700,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 1.460,0 

2021 bis zu 1.360,0 1.900,0 

2022 bis zu 1.140,0 1.900,0 

2023 ff. bis zu 1.900,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 413,0 T€ weniger 
 

Die Mittel sind vorgesehen für: 
- Innovationsoffensive Sachsen: 

Im Rahmen der "Innovationsoffensive Sachsen" sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Innovationsbereitschaft und 
Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkt- und 
Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe der  
Wirtschaft effizienter zu gestalten. 

- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) und die Durchführung von Wettbewerben; 
- Kosten für unterstützende Maßnahmen für den Mittelstand, den Dienstleistungsbereich, den Handel und des Handwerks; 
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Unternehmensnachfolgeportal; 
- Ausgaben zur Durchführung der Initiative futureSAX und die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des sächsischen 

Innovationssystems. 
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential: 

Das sind Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien und technologiegetriebenen Wachstumsfeldern 
mit besonderem Entwicklungspotential und zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse. 

- Industriebezogene, operative und strategische Maßnahmen in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie und Umwelt, 
Information und Kommunikation, Sicherheit und Gesundheit. Unter anderem erfolgt die Finanzierung Industrieller Netzwerke, 
von Plattformaktivitäten und der Strategiewerkstatt „Industrie der Zukunft“; 

- Netzwerkaktivitäten und Maßnahmen im Bereich Energie, z. B. Kompetenzstelle gewerbliche Energieberatung; 
- den Rahmenvertrag für die Projektbegleitung der Cluster- und Netzwerkförderung. 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 532 03 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

1.061,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

1.061,0     
Soll VE 2018 5.625,0 2.595,0 2.530,0 500,0   
Soll VE 2019 1.185,0  535,0 435,0 215,0  
Soll VE 2020 5.700,0   1.900,0 1.900,0 1.900,0 

Verpfl. aus VE  3.656,0 3.065,0 2.835,0 2.115,0 1.900,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 512,0 T€ mehr 
 

Die Mittel sind vorgesehen für: 
- Innovationsoffensive Sachsen: 

Im Rahmen der "Innovationsoffensive Sachsen" sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Innovationsbereitschaft und 
Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkt- und 
Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe der  
Wirtschaft effizienter zu gestalten. 

- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) und die Durchführung von Wettbewerben; 
- Kosten für unterstützende Maßnahmen für den Mittelstand, den Dienstleistungsbereich, den Handel und des Handwerks; 
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Unternehmensnachfolgeportal; 
- Ausgaben zur Durchführung der Initiative futureSAX und die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des sächsischen 

Innovationssystems. 
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential: 

Das sind Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien und technologiegetriebenen Wachstumsfeldern 
mit besonderem Entwicklungspotential und zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse. 

- Industriebezogene, operative und strategische Maßnahmen in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie und Umwelt, 
Information und Kommunikation, Sicherheit und Gesundheit. Unter anderem erfolgt die Finanzierung der Kompetenzstelle 
Effiziente Mobilität, Industrielle Netzwerke und Plattformaktivitäten, die Strategiewerkstatt „Industrie der Zukunft“; 

- Netzwerkaktivitäten und Maßnahmen im Bereich Energie, z. B. Kompetenzstelle gewerbliche Energieberatung; 
- den Rahmenvertrag für die Projektbegleitung der Cluster- und Netzwerkförderung. 

 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

1.061,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

1.061,0     
Soll VE 2018 5.625,0 2.595,0 2.530,0 500,0   
Soll VE 2019 3.960,0  1.460,0 1.360,0 1.140,0  
Soll VE 2020 5.700,0   1.900,0 1.900,0 1.900,0 

Verpfl. aus VE  3.656,0 3.990,0 3.760,0 3.040,0 1.900,0 

 
Ausgaben für Zuweisungen und 

Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 
nen 

Neuer Titel 
 

686 13 Zuschüsse für Innovation und Digitalisie- 
 

2.620,0 4.120,0 
693 rung (+2.620,0) (+4.120,0) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

07 03/862 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 

 

190

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

muellerin
Hervorheben

LehmannAn
Hervorheben



07 
07 03 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Allgemeine Wirtschaftsförderung 

 

1.935,6 (0,0) (0,0) 
 500,0 500,0 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 13 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 2.620,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.500,0 T€ mehr 

 
Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung von Projekten u.a. in den Bereichen Validierungsförderung, Smart Hubs, Open Source und 
hochschulnahe Inkubatoren. 

 
Die Mittel stehen für folgende Schwerpunkte zur Verfügung: 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1 Softwareentwicklung & Open Source 200,0 250,0 

2 Konzepte hochschulnahe Inkubatoren 70,0  
3 Innovationsförderung von HUBs 2.250,0 1.900,0 

4 Validierungsförderung 100,0 1.970,0 

 Summe 2.620,0 4.120,0 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

Neuer Titel 
 

862 05 Ausgaben für einen Beteiligungsfonds 
 

--- --- 
693 für Wachstum und Digitalisierung (0,0) (0,0) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

07 03/862 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/686 13. 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/182 06, 07 03/214 01. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Der Fonds dient der Finanzierung von Maßnahmen und Projekten in den Bereichen Wachstum und Digitalisierung. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

883 02 Ausgaben für Einzelmaßnahmen am 500,0 500,0 500,0 

693 Sachsenring 
 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgaben dürfen nur bei einer Realisierung des MotoGP im Jahr 2019 bzw. 2020 geleistet werden. Die Mittel 
sind insoweit gesperrt. 
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893 05  Zuschüsse für Investitionen an wirt- 5.000,0 7.000,0 10.000,0 

 693 schaftsnahe externe Industriefor- 0,0 (+1.000,0) (+2.000,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 883 02 
 

 
Vermerk (GE SR): 

 
- 

 
 

892 04 Innovative dezentrale Stromspeicherung 3.500,0 *** *** 
649 1.302,8 (-2.000,0) (-2.000,0) 

2.000,0 2.000,0 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

- 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 600,0 600,0 

davon fällig:   
2020 bis zu 400,0 

2021 bis zu 200,0 400,0 

2022 bis zu  200,0 

2023 ff. bis zu 
 
Erläuterung (HFA): 

  

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 03/892 55. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ weniger 
 

Gefördert werden sollen dezentrale Anlagen, die der Stromspeicherung aus Photovoltaikanlagen dienen, auch in Verbindung mit 
Ladeinfrastruktur. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Speicherung von Energie (RL Speicher) vom 14. Dezember 2017 
(SächsABl. S. 17), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

600,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 400,0 200,0    
Soll VE 2019 600,0  400,0 200,0   
Soll VE 2020 600,0   400,0 200,0  

Verpfl. aus VE  400,0 600,0 600,0 200,0 

 
 
 

schungseinrichtungen  
6.000,0 8.000,0 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 893 05 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

  2019 T€ 2020 T€ 

 Gesamtbetrag: 10.800,0 8.100,0 

 davon fällig:   
 2020 bis zu 2.700,0  
 2021 bis zu 2.700,0 2.700,0 

 2022 bis zu 2.700,0 2.700,0 

 2023 ff. bis zu 2.700,0 2.700,0 

 Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):   
  2019 T€ 2020 T€ 

 Gesamtbetrag: 10.000,0 7.500,0 

 davon fällig:   
 2020 bis zu 2.500,0  
 2021 bis zu 2.500,0 2.500,0 

 2022 bis zu 2.500,0 2.500,0 

 2023 ff. bis zu 2.500,0 2.500,0 

 Erläuterung (HFA):   
 2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr 

2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ mehr 
  

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft 
(RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

3.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 2.000,0 1.000,0    
Soll VE 2019 10.800,0  2.700,0 2.700,0 2.700,0 2.700,0 

Soll VE 2020 8.100,0   2.700,0 2.700,0 2.700,0 

Verpfl. aus VE  2.000,0 3.700,0 5.400,0 5.400,0 5.400,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 2.000,0 T€ mehr 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft 
(RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

3.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 2.000,0 1.000,0    
Soll VE 2019 10.000,0  2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

Soll VE 2020 7.500,0   2.500,0 2.500,0 2.500,0 

Verpfl. aus VE  2.000,0 3.500,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

51 Tourismus 
 

532 51 Ausgaben für das Standort- und Touris- 
 

6.250,0 6.000,0 6.800,0 
693 musmarketing 6.405,3 (0,0) (+800,0) 

6.000,0 6.000,0 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 6.000,0 6.640,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 6.000,0 

2021 bis zu 6.640,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 6.000,0 6.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 6.000,0 

2021 bis zu 6.000,0 

2022 bis zu  
2023 ff. bis zu   

Erläuterung (HFA):   

2019 gegenüber 2018 
2020 gegenüber 2019 

250,0 T€ weniger 
800,0 T€ mehr 

 

 
Die Mittel sind vorgesehen für: 
- Kosten für die gemeinsame Standortinitiative von Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) und 

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) für den Freistaat Sachsen u. a. Entwicklungskosten, Kosten für 
Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Druckerzeugnisse usw., die für Sachsen als attraktiven Standort für Wirtschaft, 
Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport werben, 

- Finanzierung von Maßnahmen und Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung Sachsens, insbesondere 
Auslandsmarketing. Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung der TMGS zur Durchführung einer professionellen 
touristischen Vermarktung Sachsens im In- und Ausland in Zusammenarbeit mit den DMO. 
Hierzu gehören u. a.: 

- touristische Marktforschung und Marktbeobachtung sowie Auswertung und Aufbereitung für die sächsischen Leistungsträger, 
- Fortschreibung und Umsetzung des Marketingplanes mit mittelfristiger Ausrichtung auf der Grundlage der jeweils geltenden 

Sächsischen Tourismusstrategie, 
- Vermarktung vorhandener und Entwicklung neuer kundengerechter touristischer Angebote unter der Dachmarke Sachsen, 
- Durchführung von bzw. Beteiligung an umfangreichen Verkaufsfördermaßnahmen (Messen, Workshops, Präsentationen, 

Direct Mails etc.) im In- und Ausland, 
- Presse- und PR-Maßnahmen für allgemeine Medien, Fachmedien zur Ansprache von Endkunden sowie zur Verwendung 

durch Multiplikatoren etc., 
- Vertrieb sächsischer Reiseangebote über geeignete Vertriebsinstrumente und -wege sowie Systemführung über ein 

sachsenweites Informations- und Buchungssystem sowie 
- Übernahme von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen für die Staatsregierung durch die TMGS. 

 
Die Abfinanzierung der VE erfolgt im Rahmen der Ansätze innerhalb der Titelgruppe. 
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547 51  Fachbezogene Sachausgaben, soweit 70,0 200,0 200,0 

 693 andere Titel der Titelgruppe nicht in 17,8 (+130,0) (+130,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 532 51 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

6.250,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 6.250,0     
Soll VE 2019 6.000,0  6.000,0    
Soll VE 2020 6.640,0   6.640,0   

Verpfl. aus VE  6.250,0 6.000,0 6.640,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ weniger 

 
Die Mittel sind vorgesehen für: 
- Kosten für die gemeinsame Standortinitiative von Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) und 

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) für den Freistaat Sachsen u. a. Entwicklungskosten, Kosten für 
Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Druckerzeugnisse usw., die für Sachsen als attraktiven Standort für Wirtschaft, 
Wissenschaft, Tourismus, Kultur und Sport werben, 

- Finanzierung von Maßnahmen und Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung Sachsens, insbesondere 
Auslandsmarketing. Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung der TMGS zur Durchführung einer professionellen 
touristischen Vermarktung Sachsens im In- und Ausland in Zusammenarbeit mit den DMO. 
Hierzu gehören u. a.: 

- touristische Marktforschung und Marktbeobachtung sowie Auswertung und Aufbereitung für die sächsischen Leistungsträger, 
- Fortschreibung und Umsetzung des Marketingplanes mit mittelfristiger Ausrichtung auf der Grundlage der jeweils geltenden 

Sächsischen Tourismusstrategie, 
- Vermarktung vorhandener und Entwicklung neuer kundengerechter touristischer Angebote unter der Dachmarke Sachsen, 
- Durchführung von bzw. Beteiligung an umfangreichen Verkaufsfördermaßnahmen (Messen, Workshops, Präsentationen, 

Direct Mails etc.) im In- und Ausland, 
- Presse- und PR-Maßnahmen für allgemeine Medien, Fachmedien zur Ansprache von Endkunden sowie zur Verwendung 

durch Multiplikatoren etc., 
- Vertrieb sächsischer Reiseangebote über geeignete Vertriebsinstrumente und -wege sowie Systemführung über ein 

sachsenweites Informations- und Buchungssystem sowie 
- Übernahme von Dienstleistungen einschließlich Beratungsleistungen für die Staatsregierung durch die TMGS. 

 
Die Abfinanzierung der VE erfolgt im Rahmen der Ansätze innerhalb der Titelgruppe. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

6.250,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 6.250,0     
Soll VE 2019 6.000,0  6.000,0    
Soll VE 2020 6.000,0   6.000,0   

Verpfl. aus VE  6.250,0 6.000,0 6.000,0 

 
 
 

Betracht kommen  
70,0 70,0 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 160,0 30,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 160,0 

2021 bis zu 30,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 547 51 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 30,0 30,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 30,0 

2021 bis zu 30,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 130,0 T€ mehr 
 

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie 
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte, 
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte, 
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der 

prädikatisierten Kur- und Erholungsorte, 
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben, 
- Ausgaben in Umsetzung der jeweils geltenden sächsischen Tourismusstrategie, 
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z. B. Marktforschung), 
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen. 

 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

30,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 30,0     
Soll VE 2019 160,0  160,0    
Soll VE 2020 30,0   30,0   

Verpfl. aus VE  30,0 160,0 30,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie 
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte, 
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte, 
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der 

prädikatisierten Kur- und Erholungsorte, 
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben, 
- Ausgaben in Umsetzung der jeweils geltenden sächsischen Tourismusstrategie, 
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z. B. Marktforschung), 
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen. 

 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

30,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 30,0     
Soll VE 2019 30,0  30,0    
Soll VE 2020 30,0   30,0   

Verpfl. aus VE  30,0 30,0 30,0 
 
 

Summe der Titelgruppe 9.120,0 10.600,0 11.400,0 
 9.047,1 (+130,0) (+930,0) 
  10.470,0 10.470,0 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Neue Titelgruppe 
 

55 Effiziente Mobilität, innovative 
Energiespeicher und Antriebstech- 
niken 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Die Mittel der Titelgruppe sind vorgesehen für Maßnahmen in den Bereichen Effiziente Mobilität, innovative Energiespeicher und 
moderne Antriebstechniken  

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
Neuer Titel 

 
532 55 Ausgaben für die Kompetenzstellen Effi- 

 
1.000,0 1.000,0 

693 ziente-Mobilität (+1.000,0) (+1.000,0) 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 2.775,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 925,0 

2021 bis zu 925,0 

2022 bis zu 925,0 

2023 ff. bis zu 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

2.775,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  925,0 925,0 925,0  
Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  925,0 925,0 925,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

547 55 Fachbezogene Sachausgaben, soweit 
 

--- --- 
693 andere Titel der Titelgruppe nicht in 

Betracht kommen 
(0,0) (0,0) 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Neuer Titel 
 

683 55 Modellprojekte “Moderne Antriebstech- 
 

1.000,0 1.000,0 
693 niken“ (+1.000,0) (+1.000,0) 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

2020 bis zu 

800,0 
 

 
 

400,0 

800,0 

2021 bis zu 400,0 400,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 
 400,0 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 

  

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr 
 

Mit der Förderung von Modellprojekten soll der Mobilitätswandel hin zu alternativen Antriebsformen unterstützt werden. 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

800,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  400,0 400,0   
Soll VE 2020 800,0   400,0 400,0  

Verpfl. aus VE  400,0 800,0 400,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

891 55 Sächsisches Ladesäulenprogramm für 
 

--- 500,0 

693 private und öffentliche Unternehmen und 
Einrichtungen 

(0,0) (+500,0) 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 125,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2021 bis zu 125,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 
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07 
07 03 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Allgemeine Wirtschaftsförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 891 55 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr 
 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

125,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019      
Soll VE 2020   125,0   

Verpfl. aus VE  125,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

892 55 Innovative dezentrale Stromerzeugung 
 

2.000,0 2.000,0 
649 und -speicherung (+2.000,0) (+2.000,0) 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 600,0 600,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 400,0 

2021 bis zu 200,0 400,0 

2022 bis zu 200,0 

2023 ff. bis zu 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 03/892 04. 

Gefördert werden sollen dezentrale Anlagen, die der Stromspeicherung aus Photovoltaikanlagen dienen, auch in Verbindung mit Lad- 
einfrastruktur. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Speicherung von Energie (RL Speicher) vom 14. Dezember 2017 
(SächsABl. S. 17), in der jeweils geltenden Fassung. 
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07 
07 03 

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Allgemeine Wirtschaftsförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 892 55 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

600,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 400,0 200,0    
Soll VE 2019 600,0  400,0 200,0   
Soll VE 2020 600,0   400,0 200,0  

Verpfl. aus VE  400,0 600,0 600,0 200,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

893 55 Förderprogramm für Lastenfahrräder 
 

500,0 1.000,0 
693 (Last-Mile-Programm) (+500,0) (+1.000,0) 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 300,0 300,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 300,0 

2021 bis zu 300,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 500,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

300,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  300,0    
Soll VE 2020 300,0   300,0   

Verpfl. aus VE  300,0 300,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 4.500,0 5.500,0 

(+4.500,0) (+5.500,0) 
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892 71  Zuschüsse für Investitionen an private 172.797,9 156.583,2 180.119,4 

 691 Unternehmen 132.627,7 (0,0) (+1.072,4) 
    156.583,2 179.047,0 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

71 Gemeinschaftsaufgabe “Verbesse- 
rung der regionalen Wirtschafts- 
struktur“ 

 
 
 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 174.003,8 171.481,4 

davon fällig:   
2020 bis zu 58.900,9  
2021 bis zu 60.478,5 58.378,5 

2022 bis zu 54.624,4 58.478,5 

2023 ff. bis zu  54.624,4 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):   
 2019 T€ 2020 T€ 

Gesamtbetrag: 172.931,4 171.481,4 

davon fällig:   
2020 bis zu 57.828,5  
2021 bis zu 60.478,5 58.378,5 

2022 bis zu 54.624,4 58.478,5 

2023 ff. bis zu  54.624,4 

Erläuterung (HFA):   

2019 gegenüber 2018 16.214,7 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 23.536,2 T€ mehr 

  

Rechtsgrundlage: 
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit Richtli- 
nie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsauf- 
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 27. Oktober 2017 (SächsABl. S. 1482), in den jeweils 
geltenden Fassungen. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

180.959,6 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

103.850,0 77.109,6    
Soll VE 2018 174.565,2 42.154,5 68.780,1 63.630,6   
Soll VE 2019 174.003,8  58.900,9 60.478,5 54.624,4  
Soll VE 2020 171.481,4   58.378,5 58.478,5 54.624,4 

Verpfl. aus VE  146.004,5 204.790,6 182.487,6 113.102,9 54.624,4 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 16.214,7 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 22.463,8 T€ mehr 

 
Rechtsgrundlage: 
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit Richtli- 
nie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsauf- 
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 27. Oktober 2017 (SächsABl. S. 1482), in den jeweils 
geltenden Fassungen. 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Allgemeine Wirtschaftsförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 892 71 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

180.959,6 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

103.850,0 77.109,6    
Soll VE 2018 174.565,2 42.154,5 68.780,1 63.630,6   
Soll VE 2019 172.931,4  57.828,5 60.478,5 54.624,4  
Soll VE 2020 171.481,4   58.378,5 58.478,5 54.624,4 

Verpfl. aus VE  146.004,5 203.718,2 182.487,6 113.102,9 54.624,4 
 
 

Summe der Titelgruppe 237.081,4 220.383,2 249.119,4 
 192.097,8 (0,0) (+1.072,4) 
  220.383,2 248.047,0 

81 Förderung der Außenwirtschaft, 
Messen und Ansiedlungen 

 

682 81  Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlun- 3.400,0 3.400,0 3.400,0 

 651 gen 2.625,8 (0,0) (0,0) 
    3.400,0 3.400,0 

Erläuterung (HFA): 
 

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU und der kontinuierlichen Erschließung 
internationaler Märkte für sächsische Unternehmen dienen. 

 
 

- 
D

- 

ie Ausgaben sind vorgesehen für: 

die Pflege der Wirtschaftsbeziehungen zu ausländischen Staaten und Regionen, 
die Verstärkung (Ausbau und Intensivierung) der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung insbesondere zu den 

- 

mittel- und osteuropäischen Staaten sowie zu weiteren Schwerpunktmärkten, Durchführung von Unternehmertreffen, Delegations- und Investorenreisen, Finanzierung von Wirtschaftsforen, Workshops u. ä., 

- 

Projekte im Rahmen der Erschließung von Wachstumsmärkten, z. B. mittels des branchenbezogenen 

- 

Absatzförderinstruments BBA, 
Projekte zur verstärkten Ansprache exportunerfahrener Unternehmen, 
einen Landesanteil zur Finanzierung von gemeinsamen Projekten der Außenwirtschaftsinitiative AWIS, z. B. 

- 

Durchführung von Außenwirtschaftstagen, Öffentlichkeitsarbeit für außenwirtschaftliche Schwerpunktthemen und Veranstaltungen u. ä., 

- 

Präsentationen des Freistaates Sachsen als attraktiver Unternehmensstandort auf internationalen Messen im In- und Ausland mit "Sachsen-Live-Ständen", 

- 

die Abdeckung von Risiken für ausländische Umsatzsteuer für Messeleistungen, die die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) für das SMWA im Ausland erbracht hat sowie 
Ausgaben im Zusammenhang mit sonstigen Außenwirtschaftsaktivitäten des SMWA, wie z. B. Untersuchungen im 
Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Entwicklung und Herstellung von Werbe- und 
Informationsmaterialien, Pflege des Internetauftritts „Außenwirtschaft“, Betreuung ausländischer Delegationen, 
Betreuung von Investoren, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagungen anlässlich hochrangiger Staatsbesuche. 

 

Innerhalb des Titels sind auch Ausgaben für die Investition in einen neuen Messestand enthalten. 
 

Die außenwirtschaftlich- und ansiedlungsrelevanten Ausgaben werden auf der Basis der jeweils gültigen “Leitlinien zur Außenwirtschaft 
im Freistaat Sachsen“ grundsätzlich im Wege von Verträgen oder Zuwendungen eingesetzt. 
Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen. 
Förderungen gemäß §§ 23, 44 SäHO erfolgen durch Einzelfallentscheidungen. 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Allgemeine Wirtschaftsförderung 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 682 81 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU und der kontinuierlichen Erschließung i

-
nternationaler Märkte für sächsische Unternehmen dienen. 
D

- 

ie Ausgaben sind vorgesehen für: 

die Pflege der Wirtschaftsbeziehungen zu ausländischen Staaten und Regionen, 
die Verstärkung (Ausbau und Intensivierung) der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung insbesondere zu den 

- 

mittel- und osteuropäischen Staaten sowie zu weiteren Schwerpunktmärkten, Durchführung von Unternehmertreffen, Delegations- und Investorenreisen, Finanzierung von Wirtschaftsforen, Workshops u. ä., 

- 

Projekte im Rahmen der Erschließung von Wachstumsmärkten, z. B. mittels des branchenbezogenen 

- 

Absatzförderinstruments BBA, 
Projekte zur verstärkten Ansprache exportunerfahrener Unternehmen, 
einen Landesanteil zur Finanzierung von gemeinsamen Projekten der Außenwirtschaftsinitiative AWIS, z. B. 

- 

Durchführung von Außenwirtschaftstagen, Öffentlichkeitsarbeit für außenwirtschaftliche Schwerpunktthemen und Veranstaltungen u. ä., 

- 

Präsentationen des Freistaates Sachsen als attraktiver Unternehmensstandort auf internationalen Messen im In- und Ausland mit "Sachsen-Live-Ständen", 

- 

die Abdeckung von Risiken für ausländische Umsatzsteuer für Messeleistungen, die die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) für das SMWA im Ausland erbracht hat sowie 
Ausgaben im Zusammenhang mit sonstigen Außenwirtschaftsaktivitäten des SMWA, wie z. B. Untersuchungen im 
Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Entwicklung und Herstellung von Werbe- und 
Informationsmaterialien, Pflege des Internetauftritts „Außenwirtschaft“, Betreuung ausländischer Delegationen, 
Betreuung von Investoren, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagungen anlässlich hochrangiger Staatsbesuche. 

 
Die außenwirtschaftlich- und ansiedlungsrelevanten Ausgaben werden auf der Basis der jeweils gültigen “Leitlinien zur Außenwirtschaft 
im Freistaat Sachsen“ grundsätzlich im Wege von Verträgen oder Zuwendungen eingesetzt. 
Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen. 
Förderungen gemäß §§ 23, 44 SäHO erfolgen durch Einzelfallentscheidungen. 

 
 

Summe der Titelgruppe 3.800,0 4.200,0 4.200,0 
 2.909,1 (0,0) (0,0) 
  4.200,0 4.200,0 

Gesamtausgaben 349.219,8 338.743,2 378.169,4 
 242.105,1 (+5.325,0) 

333.418,2 
(+10.697,4) 

367.472,0 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

526 05 Ausgaben im Zusammenhang mit strate- 150,0 100,0 100,0 
011 gischen und strukturellen Veränderun- 

gen im ÖPNV 
31,7 (0,0) (+100,0) 

100,0 --- 
 
 

526 06  Maßnahmen zur Stärkung des Schienen- 200,0 200,0 200,0 

 742 güterverkehrs 199,9 (0,0) (0,0) 

    200,0 200,0 

Erläuterung (HFA): 
 

Mit den veranschlagten Mitteln sollen Unterstützungsleistungen in Form von Konzepten und ähnlichen Maßnahmen, darunter Erstellung 
von Gutachten z.B. Rollende Landstraße, durchgeführt werden, um dem verkehrspolitischen Ziel zur Verlagerung von mehr Güterver- 
kehr von der Straße auf die Schiene Rechnung zu tragen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Mit den veranschlagten Mitteln sollen Unterstützungsleistungen in Form von Konzepten und ähnlichen Maßnahmen durchgeführt wer- 
den, um dem verkehrspolitischen Ziel zur Verlagerung von mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene Rechnung zu tragen. 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

Neuer Titel 
 

637 08 Zuschüsse für strukturbestimmende Ein- 
 

2.000,0 3.000,0 
741 zelmaßnahmen (+2.000,0) (+3.000,0) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

07 04/637 08, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

Die Mittel sind bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gesperrt. 
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 9.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2021 bis zu 3.000,0 

2022 bis zu 3.000,0 

2023 ff. bis zu 3.000,0 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 637 08 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.000,0 T€ mehr 

 
Die Deckungsfähigkeit des Titels 07 04/637 08 setzt eine entsprechende Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzaus- 
schuss voraus. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

9.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019   3.000,0 3.000,0 3.000,0 

Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  3.000,0 3.000,0 3.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Neuer Titel 
 

683 01 Zuschüsse zur Einrichtung touristischer 
 

150,0 150,0 
652 Eisenbahnlinien (+150,0) (+150,0) 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr 
 

 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

891 05 Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in 5.000,0 5.000,0 5.000,0 

742 Südwestsachsen 0,0 (+3.000,0) (+3.000,0) 
2.000,0 2.000,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 
07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Elektrifizierungsprogramm des Bun- 
des und im Bedarfsplan Schiene des Bundesschienenwegeausbaugesetzes in den vordringlichen Bedarf auf- 
genommen werden oder im Nachgang durch den Bund finanziert werden. 

Vermerk (GE SR): 
 

07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 
07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 
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Verkehr 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 891 05 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 1.000,0 1.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 1.000,0 

2021 bis zu 1.000,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

Erläuterung (HFA): 

Mittel sind zur Unterstützung von Projekten und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Chemnitz - Leipzig 
(Ausbau und Elektrifizierung/Fernverkehrsanbindung der Region Chemnitz), “Rochlitz - Narsdorf“, Machbarkeitsstudie “Plauen - Grenze 
CZ (Schönberg) dienen, vorgesehen. 

 
Die Maßnahmen werden vollständig aus Landesmitteln finanziert. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

600,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 600,0     
Soll VE 2019 1.000,0  1.000,0    
Soll VE 2020 1.000,0   1.000,0   

Verpfl. aus VE  600,0 1.000,0 1.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 3.000,0 T€ weniger 
 

Mittel sind zur Unterstützung von Projekten und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Chemnitz - Leipzig 
(Ausbau und Elektrifizierung/Fernverkehrsanbindung der Region Chemnitz) dienen, vorgesehen. 

 
Die Maßnahmen werden vollständig aus Landesmitteln finanziert. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

600,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 600,0     
Soll VE 2019 

Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  600,0 

 
891 06  Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in 7.000,0 6.000,0 3.000,0 

 742 Ostsachsen 850,0 (+1.000,0) (+1.000,0) 
    5.000,0 2.000,0 

Vermerk (HFA): 
 

07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/891 06 (in Höhe Anteil Regionalisierungsmittel), 07 04/919 01 sind gegen- 
seitig deckungsfähig. 

07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 
07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Verkehr 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 891 06 
 

 
Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Elektrifizierungsprogramm des Bun- 
des und im Bedarfsplan Schiene des Bundesschienenwegeausbaugesetzes in den vordringlichen Bedarf auf- 
genommen werden oder im Nachgang durch den Bund finanziert werden. 

Vermerk (GE SR): 
 

07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/891 06 (in Höhe Anteil Regionalisierungsmittel), 07 04/919 01 sind gegen- 
seitig deckungsfähig. 

07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 
07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag:                                                                500,0                                          500,0 

davon fällig: 

2020 bis zu                                                                      500,0 

2021 bis zu                                                                                                                         500,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ weniger 

 
Mittel sind zur Unterstützung von Projekten und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Dresden - Görlitz 
(Ausbau und Elektrifizierung) dienen, vorgesehen. 

 
Die Maßnahmen werden in 2019 i. H. v. 3.000,0 T€ anteilig aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanziert. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

900,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 900,0     
Soll VE 2019 500,0  500,0    
Soll VE 2020 500,0   500,0   

Verpfl. aus VE  900,0 500,0 500,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ weniger 

 
Mittel sind zur Unterstützung von Projekten und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs im Raum Dresden - Görlitz 
(Ausbau und Elektrifizierung) dienen, vorgesehen. 

 
Die Maßnahmen werden in 2019 i. H. v. 3.000,0 T€ anteilig aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanziert. 
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Verkehr 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 891 06 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 

900,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018 900,0     
Soll VE 2019 

Soll VE 2020 

Verpfl. aus VE  900,0 

 
891 07  Zuweisungen für Investitionen im 14.239,3 38.864,4 38.693,2 

 741 ÖPNV/SPNV 11.375,1 (0,0) (0,0) 
    38.864,4 38.693,2 

Vermerk (HFA): 
 

07 04/633 01 ist in Höhe des Anteils der Landesmittel gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 07. 

07 04/637 08, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig. 

07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 
07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
07 04/891 07, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 
07 04/119 04. 

Vermerk (GE SR): 
 

07 04/633 01 ist in Höhe des Anteils der Landesmittel gegenseitig deckungsfähig mit 07 04/891 07. 
 

07 04/686 02, 07 04/891 05, 07 04/891 06 (in Höhe des Anteils der Landesmittel), 07 04/891 07, 07 04/891 10, 
07 04/891 11, 07 04/892 02 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 
07 04/119 04. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 24.625,1 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 171,2 T€ weniger 

 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 02. 
Hintergrund ist das Auslaufen des Entflechtungsgesetzes zum 31. Dezember 2019. 

 
Die Deckungsfähigkeit des Titels 07 04/637 08 setzt eine entsprechende Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzaus- 
schuss voraus. 

 
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse werden Maßnahmen gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm (LIP) gefördert, insbeson- 
dere Omnibusse und Stadtbahnfahrzeuge. 
Außerdem sollen mit den Mitteln insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden: 
- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und Neuvorhaben), 
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV, 
- S-Bahn-Ausbau in Dresden für ÖPNV-Übergangsstellen. 
Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung für die kommunalen GVFG-Großprojekte (Stadtbahn Dresden - Pilotlinie 2; Leipzig Stadtbahn- 
ausbau Linien 7, 11 und 15; Chemnitzer Modell) bereitgestellt. 
Des Weiteren werden Projekte und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs dienen, unterstützt. 
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896 01  Investitionen in die grenznahe Eisen- --- 2.500,0 1.100,0 

 742 bahninfrastruktur in der Republik Polen, 0,0 (+1.500,0) (0,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 891 07 
 
 

Die Ausgaben werden im Jahr 2019 i. H. v. 29.541,2 T€ und im Jahr 2020 i. H. v. 29.541,1 T€ teilweise aus Mitteln des Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines 
Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden 
Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sonder- 
vermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 
(SächsABl. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 24.625,1 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 171,2 T€ weniger 

 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 02. 
Hintergrund ist das Auslaufen des Entflechtungsgesetzes zum 31. Dezember 2019. 

 
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse werden Maßnahmen gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm (LIP) gefördert, insbeson- 
dere Omnibusse und Stadtbahnfahrzeuge. 
Außerdem sollen mit den Mitteln insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden: 
- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und Neuvorhaben), 
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV, 
- S-Bahn-Ausbau in Dresden für ÖPNV-Übergangsstellen. 
Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung für die kommunalen GVFG-Großprojekte (Stadtbahn Dresden - Pilotlinie 2; Leipzig Stadtbahn- 
ausbau Linien 7, 11 und 15; Chemnitzer Modell) bereitgestellt. 
Des Weiteren werden Projekte und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs dienen, unterstützt. 

 

 
 

Die Ausgaben werden im Jahr 2019 i. H. v. 29.541,2 T€ und im Jahr 2020 i. H. v. 29.541,1 T€ teilweise aus Mitteln des Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines 
Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden 
Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sonder- 
vermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 
(SächsABl. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 
 

insbesondere im polnischen Abschnitt 
der Strecke Zittau - Hrádek nad Nisou 
(CZ) 

 
1.000,0 1.100,0 

Vermerk (HFA): 
 

07 04/891 07, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 1.000,0 1.000,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 1.000,0 

2021 bis zu 1.000,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 896 01 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 2.500,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.400,0 T€ weniger 

 
Die in der Republik Polen gelegene 2,7 km lange Teilstrecke zwischen den Bahnhöfen Zittau (Bundesrepublik Deutschland) und Hrádek 
nad Nisou (Tschechische Republik) ist bereits seit vielen Jahren in einem sehr schlechten Zustand und kann nur mit höchstens 30 km/h 
befahren werden. 
Die Anhebung der Streckengeschwindigkeit in Polen sowie die Sanierung des in Polen gelegenen Teils des Neißeviadukts dient der Ver- 
kürzung der Reisezeiten zwischen Zittau und dem benachbarten Oberzentrum Liberec sowie der Sicherstellung der vorgesehenen 
Anschlussbeziehungen in den Eisenbahnknoten Zittau und Liberec. Die Maßnahme kommt damit den Fahrgästen zugute, sichert den 
wirtschaftlichen Betrieb der grenzüberschreitenden SPNV-Linie und steht auch im verkehrlichen Interesse des Freistaates Sachsen. 
Die genauen Umsetzungsmodalitäten bedürfen einer vertraglichen Vereinbarung, die derzeit unter Federführung der nationalen Ver- 
kehrsministerien (D, PL, CZ) unter Beteiligung des SMWA erarbeitet wird. Vorgesehen ist eine gemeinsame Finanzierung durch tsche- 
chische und deutsche Partner. Mit dem vorliegenden Titel soll die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, damit - in Abweichung zu 
den Regelungen der RL-ÖPNV - Mittel des Freistaates Sachsen für die Verbesserung des SPNV/ÖPNV im Freistaat Sachsen auch in 
der Republik Polen verausgabt werden dürfen. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

1.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  1.000,0    
Soll VE 2020 1.000,0   1.000,0   

Verpfl. aus VE  1.000,0 1.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr 

 
Die in der Republik Polen gelegene 2,7 km lange Teilstrecke zwischen den Bahnhöfen Zittau (Bundesrepublik Deutschland) und Hrádek 
nad Nisou (Tschechische Republik) ist bereits seit vielen Jahren in einem sehr schlechten Zustand und kann nur mit höchstens 30 km/h 
befahren werden. 
Die Anhebung der Streckengeschwindigkeit in Polen sowie die Sanierung des in Polen gelegenen Teils des Neißeviadukts dient der Ver- 
kürzung der Reisezeiten zwischen Zittau und dem benachbarten Oberzentrum Liberec sowie der Sicherstellung der vorgesehenen 
Anschlussbeziehungen in den Eisenbahnknoten Zittau und Liberec. Die Maßnahme kommt damit den Fahrgästen zugute, sichert den 
wirtschaftlichen Betrieb der grenzüberschreitenden SPNV-Linie und steht auch im verkehrlichen Interesse des Freistaates Sachsen. 
Die genauen Umsetzungsmodalitäten bedürfen einer vertraglichen Vereinbarung, die derzeit unter Federführung der nationalen Ver- 
kehrsministerien (D, PL, CZ) unter Beteiligung des SMWA erarbeitet wird. Vorgesehen ist eine gemeinsame Finanzierung durch tsche- 
chische und deutsche Partner. Mit dem vorliegenden Titel soll die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, damit - in Abweichung zu 
den Regelungen der RL-ÖPNV - Mittel des Freistaates Sachsen für die Verbesserung des SPNV/ÖPNV im Freistaat Sachsen auch in 
der Republik Polen verausgabt werden dürfen. 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

62 Schmalspurbahnen und historische 
Regelspur-Dampflokomotiven 

 

Summe der Titelgruppe 11.090,7 11.179,9 11.269,9 
 11.236,5 (0,0) (0,0) 

  11.179,9 11.269,9 

Gesamtausgaben 692.518,0 729.737,7 754.436,2 
 759.707,5 (+7.650,0) 

722.087,7 
(+7.250,0) 
747.186,2 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

Neuer Titel 
 

547 03 Unterstützung von Strategien zur Ent- 
 

250,0 500,0 
729 wicklung des Fußverkehrs (+250,0) (+500,0) 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 150,0 150,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 150,0 

2021 bis zu 150,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 250,0 T€ mehr 

 
Anschubfinanzierung von gezielten Kampagnen/Einzelprojekten zur Öffentlichkeitsarbeit zum Fußverkehr auf kommunaler Ebene (u. a. 
Verkehrssicherheit insbesondere Entschärfung Konflikt Rad-/Fußverkehr, Barrierefreiheit, Berücksichtigung spezifischer Belange von 
Kindern und Senioren, Orientierung/Verkehrsführung u. a. Fußgängerstadtpläne, digitale Angebote/Apps). 
Auslobung von Wettbewerben mit denen fußgängerfreundliche Städte oder einzelne gelungene Maßnahmen (Best Practise) ausge- 
zeichnet werden können. 
Förderung von Forschungsvorhaben im Bereich Nahmobilität (Stadt der kurzen Wege) / Fußverkehr zur Unterstützung von Kommunen 
z. B. bei Evaluierung und Verbesserung der guten und sicheren Erreichbarkeit von Schul- und Einzelhandelsstandorten, Maßnahmen 
zur “barrierefreien“ Gestaltung innerstädtischer Fußwegeachsen. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 

150,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019  150,0    
Soll VE 2020 150,0   150,0   

Verpfl. aus VE  150,0 150,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

Neuer Titel 
 

633 01 Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen 
 

--- --- 
722 des Bundes an die Kommunen (0,0) (0,0) 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Einnahmen aus Erstattungen des Bundes sind von den Ausgaben abzusetzen. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Rechtsgrundlage § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), in der jeweils gel- 
tenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

883 15 Förderung des kommunalen Straßen- 22.711,9 120.270,4 79.070,4 

725 und Brückenbaus 36.477,6 (+5.000,0) (+5.000,0) 
115.270,4 74.070,4 

 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 77.000,0 47.000,0 

davon fällig:   
2020 bis zu 55.000,0  
2021 bis zu 22.000,0 35.000,0 

2022 bis zu  12.000,0 

2023 ff. bis zu   
Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):   

 2019 T€ 2020 T€ 

Gesamtbetrag: 47.000,0 47.000,0 

davon fällig:   
2020 bis zu 35.000,0  
2021 bis zu 12.000,0 35.000,0 

2022 bis zu  12.000,0 

2023 ff. bis zu   
Erläuterung (HFA):   

2019 gegenüber 2018 97.558,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 41.200,0 T€ weniger 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Straßenbau 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 883 15 
 
 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/883 43. 
Hintergrund ist das Auslaufen des Entflechtungsgesetzes zum 31. Dezember 2019. 

 
Ab dem Jahr 2020 werden 60.000,0 T€ bei 15 30/883 24 als pauschale Zweckzuweisung für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaß- 
nahmen gemäß § 24a Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) vom [einsetzen: Datum der Ausfertigung] (SächsGVBl. S. 
[einsetzen: Seitenzahl]), veranschlagt . 
Hierzu werden 50.000,0 T€ von 07 06/883 15 entsprechend umgesetzt. Die sich ergebende Differenz von 10.000,0 T€ wird innerhalb 
des SächsFAG von 15 30/883 04 umgesetzt. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezem- 
ber 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen. 

 
Die Ausgaben werden im Jahr 2019 i. H. v. 56.500,0 T€ und im Jahr 2020 i. H. v. 34.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens 
“Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Son- 
dervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fas- 
sung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem 
Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

33.109,7 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

26.553,6 5.926,8 629,3   
Soll VE 2018 35.100,0 17.300,0 12.800,0 5.000,0   
Soll VE 2019 77.000,0  55.000,0 22.000,0   
Soll VE 2020 47.000,0   35.000,0 12.000,0  

Verpfl. aus VE  43.853,6 73.726,8 62.629,3 12.000,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 92.558,5 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 41.200,0 T€ weniger 

 
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/883 43. 
Hintergrund ist das Auslaufen des Entflechtungsgesetzes zum 31. Dezember 2019. 

 
Ab dem Jahr 2020 werden 60.000,0 T€ bei 15 30/883 24 als pauschale Zweckzuweisung für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaß- 
nahmen gemäß § 24a Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) vom [einsetzen: Datum der Ausfertigung] (SächsGVBl. S. 
[einsetzen: Seitenzahl]), veranschlagt . 
Hierzu werden 50.000,0 T€ von 07 06/883 15 entsprechend umgesetzt. Die sich ergebende Differenz von 10.000,0 T€ wird innerhalb 
des SächsFAG von 15 30/883 04 umgesetzt. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezem- 
ber 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen. 

 
Die Ausgaben werden im Jahr 2019 i. H. v. 51.000,0 T€ und im Jahr 2020 i. H. v. 39.000,0 T€ teilweise aus Mitteln des Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ finanziert. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines 
Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden 
Fassung, der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sonder- 
vermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

33.109,7 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

26.553,6 5.926,8 629,3   
Soll VE 2018 35.100,0 17.300,0 12.800,0 5.000,0   
Soll VE 2019 47.000,0  35.000,0 12.000,0   
Soll VE 2020 47.000,0   35.000,0 12.000,0  

Verpfl. aus VE  43.853,6 53.726,8 52.629,3 12.000,0 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Straßenbau 

 

883 18  Ausgaben zur Erstausstattung der Rad- 1.500,0 1.500,0 1.500,0 

 725 wege des SachsenNetzRad mit einer 830,5 (0,0) (0,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 
 
 

durchgängigen Wegweisung und Förde- 
rung der interkommunalen Zusammenar- 
beit im Radverkehr 

 
1.500,0 1.500,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezem- 
ber 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen. 

 
Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des Radverkehrs (u. a. Fort- 
führung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und Verarbeitung von Radwegedaten, Unterstüt- 
zung der Zusammenarbeit im Radverkehr, Fortschreibung Radverkehrskonzept). 
Darunter ist auch die Finanzierung des Aufbaus einer interkommunalen Geschäftsstelle zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs 
(142,5 T€ für 2019 und 142,5 für 2020) vorgesehen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezem- 
ber 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen. 

 
Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des Radverkehrs (u. a. Fort- 
führung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und Verarbeitung von Radwegedaten, Unterstüt- 
zung der Zusammenarbeit im Radverkehr, Fortschreibung Radverkehrskonzept). 

 
 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

72 Ausgaben der Fachplanung, Ent- 
wurfsbearbeitung, Bauleitung und 
sonstige Leistungen aus der Auf- 
tragsverwaltung für Bundesstraßen 

891 72 Ausgaben für Ingenieurleistungen der 1.600,0 1.600,0 

722 DEGES und LISt GmbH (+300,0) (+300,0) 
1.300,0 1.300,0 

 
Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 

 
2019 T€ 2020 T€ 

 
Gesamtbetrag: 1.000,0 1.300,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 600,0 

2021 bis zu 400,0 900,0 

2022 bis zu 400,0 

2023 ff. bis zu 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 900,0 1.200,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 500,0 

2021 bis zu 400,0 800,0 

2022 bis zu 400,0 

2023 ff. bis zu 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Straßenbau 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 891 72 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.600,0 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/881 72. 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

500,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

500,0     
Soll VE 2018 1.000,0 500,0 500,0    
Soll VE 2019 1.000,0  600,0 400,0   
Soll VE 2020 1.300,0   900,0 400,0  
Verpfl. aus VE  1.000,0 1.100,0 1.300,0 400,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 1.300,0 T€ mehr 

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/881 72. 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

500,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

500,0     
Soll VE 2018 1.000,0 500,0 500,0    
Soll VE 2019 900,0  500,0 400,0   
Soll VE 2020 1.200,0   800,0 400,0  
Verpfl. aus VE  1.000,0 1.000,0 1.200,0 400,0 

 

 
Summe der Titelgruppe 14.835,0 16.488,0 15.395,0 

 17.229,4 (+300,0) 
16.188,0 

(+300,0) 
15.095,0 

Gesamtausgaben 327.614,7 382.301,0 338.400,3 
 366.867,5 (+5.550,0) 

376.751,0 
(+5.800,0) 
332.600,3 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

 

532 51  Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräf- 1.259,0 3.259,0 3.259,0 

 253 teentwicklung 291,2 (+2.000,0) (+2.000,0) 
    1.259,0 1.259,0 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

51 Gute Arbeit für Sachsen 
 
 
 
 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 
 
 

2019 T€ 

 
 
 

2020 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2.400,0 
 

 
 

1.300,0 

2.400,0 

2021 bis zu 1.100,0 1.300,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 
 1.100,0 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR):   
 2019 T€ 2020 T€ 

Gesamtbetrag: 

davon fällig: 

2020 bis zu 

400,0 
 

 
 

300,0 

400,0 

2021 bis zu 100,0 300,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 
 100,0 

Erläuterung (HFA):   

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr   

1.259,0 T€ sind insbesondere vorgesehen für: 
- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Fachkräfteallianz, 
- Aufwendungen für den Sozialpartnerdialog, 
- Plattform “SCHAU REIN! Woche der offenen Unternehmen Sachsen“, 
- Maßnahmen zur Optimierung des sächsischen Bildungsinformationssystems “Bildungsmarkt Sachsen“ und zur Bildungsberatung, 
- Maßnahmen zur Anwerbung von Fachkräften, 
- Aufwendungen für das Schaufenster Duale Berufsausbildung/Berufsbildungskongress. 

 
2.000,0 T€ werden mit der Zielsetzung der qualifizierten Zuwanderung von Auszubildenden und Fachkräften aus Drittstaaten in ausge- 
wählten Berufen und Tätigkeitsfeldern zur Deckung des Fachkräftebedarfes im Freistaat Sachsen verwendet. 

 
Dazu ist eine Strategie zur gezielten Fachkräftegewinnung und für ein verbessertes Marketing des Freistaates Sachsen zu erstellen, 
welche gemeinsam mit der Wirtschaft angestrengt und an bereits bestehenden Initiativen des Freistaates Sachsens anknüpfen soll. 

 
Realisiert werden soll dies durch die Einrichtung von Regionalbüros des Freistaates Sachsen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Zusammenarbeit mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland, mit Sitzen in Moskau und Kiew. 
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Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 532 51 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

100,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

100,0     
Soll VE 2018 400,0 300,0 100,0    
Soll VE 2019 2.400,0  1.300,0 1.100,0   
Soll VE 2020 2.400,0   1.300,0 1.100,0  

Verpfl. aus VE  400,0 1.400,0 2.400,0 1.100,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

Die Mittel sind insbesondere vorgesehen für: 
- Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Fachkräfteallianz, 
- Aufwendungen für den Sozialpartnerdialog, 
- Plattform “SCHAU REIN! Woche der offenen Unternehmen Sachsen“, 
- Maßnahmen zur Optimierung des sächsischen Bildungsinformationssystems “Bildungsmarkt Sachsen“ und zur Bildungsberatung, 
- Maßnahmen zur Anwerbung von Fachkräften, 
- Aufwendungen für das Schaufenster Duale Berufsausbildung/Berufsbildungskongress. 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

100,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

100,0     
Soll VE 2018 400,0 300,0 100,0    
Soll VE 2019 400,0  300,0 100,0   
Soll VE 2020 400,0   300,0 100,0  

Verpfl. aus VE  400,0 400,0 400,0 100,0 
 
 

Summe der Titelgruppe 26.468,0 28.880,8 28.690,8 
 8.218,0 (+2.000,0) 

26.880,8 
(+2.000,0) 

26.690,8 

Gesamtausgaben 77.868,0 83.163,0 82.973,0 
 53.678,0 (+2.000,0) 

81.163,0 
(+2.000,0) 

80.973,0 
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Haushaltsplan 2019/2020 
Einzelplan 08 
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopse 

 
 
 
 
 
 
 
Gelb unterlegt sind die durch den Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen 
Änderungen gegenüber dem Entwurf der Staatsregierung 
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08 
08 02 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 

 

547 05  Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben 515,5 1.357,0 1.357,0 

 011 Gesundheits- und Sozialberichterstat- 246,8 (+1.080,0) (+1.080,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

428 10  Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 544,9 2.217,2 2.264,9 

 011 Projekten 230,9 (+763,6) (+780,3) 
    1.453,6 1.484,6 

Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 1.672,3 T€ mehr 

Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 

2019 gegenüber 2018 908,7 T€ mehr 

Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 
 
 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

 

 
 

tung  
277,0 277,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 841,5 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Mittel für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Sozialberichterstattung 1.222,0 1.222,0 

2. Aufbereitung von Basisdaten zur Gesundheitsberichterstattung durch das Statisti- 
sche Landesamt Sachsen 

55,0 55,0 

3. Machbarkeitsstudie “Wohnungslosenstatistik für Sachsen“ 80,0 80,0 

Summe 1.357,0 1.357,0 
 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 238,5 T€ weniger 
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Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 

 

6.883,1 11.927,3 12.546,6 
4.719,4 (+1.843,6) (+1.860,3) 

 10.083,7 10.686,3 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 547 05 
 
 

Veranschlagt sind Mittel für: 

 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 
 

2020 
T€ 

1. Sozialberichterstattung gem. Koalitionsvertrag 222,0 222,0 

2. Aufbereitung von Basisdaten zur Gesundheitsberichterstattung durch das Statisti- 
sche Landesamt Sachsen 

55,0 55,0 

Summe 277,0 277,0 
 
 
 
 
 

Gesamtausgaben 
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Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 
011 

 

 
 

Stellenplan: 

Projekten 

 
EntgeltGr. LG 

 
Personalsoll D: 

E 13 L2 0 19 19 

(+9) (+9) 

10 10 

E 11 L2 0 4 4 

(+1) (+1) 

3 3 
 

Personalsoll D: 
 

Stellen künftig wegfallend: 
 

Vermerk (HFA) 

1  Stelle E 13 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt “Begleitung Überführung Förderverfahren an die Sächsi- 
sche Aufbaubank“ 

 
Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

8  Stellen    E 13 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt Untersetzung und Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben 
des Landesjugendamtes 

 
Vermerk (GE SR) 

- 
 

Vermerk (HFA) 

1  Stelle E 11 L2 im Jahr 2020 Befristung Projekt “Begleitung Überführung Förderverfahren an die Sächsi- 
sche Aufbaubank“ 

 
Vermerk (GE SR) 

- 
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Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 

noch zu 428 10 
 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll D 

1 E 13 L2 +8          +8 neu; Projekt Untersetzung und Wahr- 
nehmung der Arbeitsaufgaben des Lan- 
desjugendamtes 

2 E 13 L2 +1          +1 neu; Begleitung Überführung Förderver- 
fahren an die Sächsische Aufbaubank 

3 E 11 L2 +1          +1 neu; Begleitung Überführung Förder- 
verfahren an die Sächsische Aufbau- 
bank 

Summe: +10          +10  
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

633 09 Zuweisungen für Verwaltungskosten 3.497,0 2.089,0 

314 zum Prostituiertenschutz (+150,0) (+150,0) 
3.347,0 1.939,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 3.497,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.408,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Ausgleichzahlungen gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Prostituiertenschutzausführungsgesetz - SächsProstSchGAG vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 470), in der 
jeweils geltenden Fassung, an die für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), in 
der jeweils geltenden Fassung, zuständigen Landkreise und Kreisfreien Städte. Mit den Zuweisungen erfolgt ein Ausgleich für die nach 
SächsProstSchGAG nicht kostendeckenden Verwaltungsgebühren sowie die von der Kostenerhebung ausgenommene gesundheitliche 
Beratung. 

 
Die Mittel sollen für Beratungs- und Ausstiegsangebote für Prostituierte eingesetzt werden. In einer ersten Anlaufphase sollen dabei 
Chemnitz, Dresden und Leipzig jährlich je 50 T€ erhalten, um Beratungsangebote durchzuführen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 3.347,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 1.408,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Ausgleichzahlungen gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Prostituiertenschutzausführungsgesetz - SächsProstSchGAG vom xx.xxx 2018 (SächsGVBl. S. xx), in der 
jeweils geltenden Fassung, an die für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), in 
der jeweils geltenden Fassung, zuständigen Landkreise und Kreisfreien Städte. Mit den Zuweisungen erfolgt ein Ausgleich für die nach 
SächsProstSchGAG nicht kostendeckenden Verwaltungsgebühren sowie die von der Kostenerhebung ausgenommene gesundheitliche 
Beratung. 

 

 
633 10 Zuweisungen einer Pauschale für Soziale --- --- 

290 Zwecke an Gemeinden und Gemeinde- 
verbände 

(0,0) (0,0) 
--- --- 

 
Vermerk (HFA): 

 
08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 
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Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 10 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Leertitel zum Nachweis der Gewährung von pauschalierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen. 
 

Im Rahmen eines für den Doppelhaushalt befristeten Modellversuchs werden die bisherigen Zuwendungsverfahren nach den §§ 23, 44 
SäHO abgelöst. 
Vorgesehen ist die Ausreichung von Pauschalen in folgenden Bereichen: 
- Pflege 
- Ehrenamt 
- Jugendarbeit 
- Integration 
- Gesundheit und Versorgung 
- Psychiatrie und Suchthilfe 
- Tierschutz und Tiergesundheit 

 
Rechtsgrundlage: 
Verordnung des SMS über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - Sächs- 
KomPauschVO); Inkrafttreten mit Wirkung zum 1. Januar 2019 geplant. 

 
Unter den Bereich “Pflege“ fallen die Förderbereiche der “Regionalen Pflegebudgets“ und das “Konzept zur Förderung von Pflegekoor- 
dinatoren“. 
Unter den Bereich “Ehrenamt“ fallen die “Förderung der Selbsthilfegruppen“ und “kommunalen Ehrenamtsbudgets“. 
Unter den Bereich “Gesundheit und Versorgung“ fallen “Zuschüsse für Präventionsprojekte der Gesundheitsämter“ und “psychosoziale 
Beratungsstellen (Tumornachsorge)“. 
Unter den Bereich “Psychiatrie und Sucht“ fallen “Gemeindepsychiatrische Verbunde“. 
Unter den Bereich “Tierschutz und Tiergesundheit“ fallen die kompletten Förderungen ausgenommen den Investitionen zur Schaffung 
von Tierheimplätzen. 

 
Im Rahmen der Ausreichung der Pauschale ist sicherzustellen, dass die bisher ggf. erbrachten Eigenanteile in den genannten Berei- 
chen beibehalten werden. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Leertitel zum Nachweis der Gewährung von pauschalierten zweckgebundenen Zuwendungen an die Kommunen. 

 
Im Rahmen eines für den Doppelhaushalt befristeten Modellversuchs werden die bisherigen Zuwendungsverfahren nach den §§ 23, 44 
SäHO abgelöst. 
Vorgesehen ist die Ausreichung von Pauschalen in folgenden Bereichen und Gesamthöhen: 
- Pflege 3.270,0 T€ in 2019 und 3.470,0 T€ in 2020, 
- Ehrenamt 13.850,0 T€, 
- Jugendarbeit 13.400,0 T€, 
- Schulsozialarbeit 30.500,0 T€, 
- Integration 21.700,0 T€, 
- Gesundheit und Versorgung 1.840,0 T€, 
- Psychiatrie und Suchthilfe 9.620,0 T€ 
- Tierschutz und Tiergesundheit 280,0 T€ 

 
Rechtsgrundlage: 
Verordnung des SMS über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - Sächs- 
KomPauschVO); Inkrafttreten mit Wirkung zum 1. Januar 2019 geplant 

 
 
 

Neuer Titel 
 

671 01 Erstattungen für Aufwandsentschädi- 
 

100,0 100,0 
011 gungen und Geschäftsbedarf des Opfer- 

schutzbeauftragten 
(+100,0) (+100,0) 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 
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636 52  Erstattungen von Leistungen und Ver- 606,0 532,0 548,0 

 241 waltungskosten an Sozialversicherungs- 518,9 (-50,0) (-50,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

684 05 Zuschüsse zur Förderung Sonstiger 50,0 50,0 50,0 
290 0,0 (+30,0) (+30,0) 

20,0 20,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Veranschlagt sind Zuschüsse für Projekte zur Erinnerungskultur u. a. 100 Jahre 1. Weltkrieg, unter Einbezug historischer Relikte und 
Sachüberlieferungen, z. B. der entsprechenden Kriegsgräberstätten in Sachsen, als Teil der historisch-politischen Bildung im Freistaat 
Sachsen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Zuschüsse für Projekte zur Erinnerungskultur u. a. 100 Jahre 1. Weltkrieg, unter Einbezug historischer Relikte und 
Sachüberlieferungen, z. B. der entsprechenden Kriegsgräberstätten in Sachsen, als Teil der historisch-politischen Bildung im Freistaat 
Sachsen. 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

52 Leistungen an Impfgeschädigte, 
Hepatitis-C-Infizierte sowie Geschä- 
digte infolge medizinischer Maß- 
nahmen 

 

 
 

träger  
582,0 598,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 74,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Pauschalerstattungen IfSG 176,0 182,0 

2. Pauschalerstattungen AntiDHG 315,0 324,8 

3. Verwaltungskosten IfSG 2,5 2,6 

4. Verwaltungskosten AntiDHG 4,5 4,6 

5. SV-Beiträge IfSG 4,5 4,5 

6. SV-Beiträge AntiDHG 4,5 4,5 

7. Einzelerstattungen IfSG 18,0 18,0 

8. Einzelerstattungen AntiDHG 7,0 7,0 

Summe 532,0 548,0 
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671 52  Erstattungen an Sonstige 220,0 200,0 200,0 

 241  194,9 (-20,0) (-20,0) 

    220,0 220,0 

 
681 52 

  
Versorgungsbezüge, Beihilfen und sons- 

 
7.569,0 

 
7.255,0 

 
7.475,0 

 241 tige Leistungen für Geschädigte und Hin- 6.790,4 (-300,0) (-300,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 636 52 
 
 

zu 1. und 2.: 
Gemäß § 63 IfSG und nach § 2 AntiDHG i. V. m. §§ 19, 20 BVG sind den Krankenkassen die Aufwendungen für Leistungen die sie kraft 
Gesetzes nach § 18c BVG für Berechtigte nach dem IfSG bzw. AntiDHG für die Versorgungsverwaltung erbringen, in Jahrespauscha- 
len abzugelten. 

 
zu 3. und 4.: 
Nach § 20 Abs. 4 BVG werden den Krankenkassen für die Erbringung von Leistungen nach § 18c BVG auch Verwaltungskosten von 1,3 
% des Pauschalbetrages erstattet. 

 
zu 5. und 6.: 
Nach § 21 Nr. 1 i. V. m. § 59 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX), in der 
Fassung von Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Beiträge zur sozia- 
len Pflegeversicherung für sonstige Versicherte abzuführen sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosenversi- 
cherung für Bezieher von Versorgungskrankengeld gemäß § 2 BVG zu entrichten. 

 
zu 7. und 8.: 
Einzelfallbezogene Erstattungen/Zahlungen nach §§ 19, 20 BVG a.F., § 22 BVG 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Pauschalerstattungen IfSG 196,0 202,0 

2. Pauschalerstattungen AntiDHG 345,0 354,8 

3. Verwaltungskosten IfSG 2,5 2,6 

4. Verwaltungskosten AntiDHG 4,5 4,6 

5. SV-Beiträge IfSG 4,5 4,5 

6. SV-Beiträge AntiDHG 4,5 4,5 

7. Einzelerstattungen IfSG 18,0 18,0 

8. Einzelerstattungen AntiDHG 7,0 7,0 

Summe 582,0 598,0 
 
 
 

zu 1. und 2.: 
Gemäß § 63 IfSG und nach § 2 AntiDHG i. V. m. §§ 19, 20 BVG sind den Krankenkassen die Aufwendungen für Leistungen die sie kraft 
Gesetzes nach § 18c BVG für Berechtigte nach dem IfSG bzw. AntiDHG für die Versorgungsverwaltung erbringen, in Jahrespauscha- 
len abzugelten. 

 
zu 3. und 4.: 
Nach § 20 Abs. 4 BVG werden den Krankenkassen für die Erbringung von Leistungen nach § 18c BVG auch Verwaltungskosten von 1,3 
% des Pauschalbetrages erstattet. 

 
zu 5. und 6.: 
Nach § 21 Nr. 1 i. V. m. § 59 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX), in der 
Fassung von Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Beiträge zur sozia- 
len Pflegeversicherung für sonstige Versicherte abzuführen sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosenversi- 
cherung für Bezieher von Versorgungskrankengeld gemäß § 2 BVG zu entrichten. 

 
zu 7. und 8.: 
Einzelfallbezogene Erstattungen/Zahlungen nach §§ 19, 20 BVG a.F., § 22 BVG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terbliebene  
7.555,0 7.775,0 
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 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Versorgungsbezüge für Geschädigte und Hinterbliebene sowie Unterstützungen für:   
1. a Zahlungen nach dem IfSG 4.070,0 4.200,0 

1. b Zahlungen nach dem AntiDHG 1.550,0 1.580,0 

2. Leistungen nach dem UntAbschlG an Bürger der ehemaligen DDR bei Gesundheits- 
schäden infolge medizinischer Maßnahmen 

535,0 545,0 

3. Beihilfen entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge (Plichtleistungen 
nach § 60 IfSG i.V. mit §§ 26-27d BVG). Zu zahlen sind u.a. Ausgaben für Schulbe- 
suche, Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen und Heimunterbringung. Wei- 
terhin sind Erstattungsansprüche der Bundesagentur für Arbeit und anderer 
Rehabilitationsträger abzugelten, soweit diese Vorleistungen erbracht haben. 

1.100,0 1.150,0 

 Summe 7.255,0 7.475,0 

 

636 53  Erstattungen von Leistungen und Ver- 5.682,0 5.377,8 5.612,8 

 241 waltungskosten an Sozialversicherungs- 5.046,1 (-257,2) (-297,2) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 681 52 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 314,0 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 220,0 T€ mehr 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterung (GE SR): 

2020 gegenüber 2019 220,0 T€ mehr 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 

Versorgungsbezüge für Geschädigte und Hinterbliebene sowie Unterstützungen für: 
 2019 

T€ 
2020 

T€ 

1. Versorgungsbezüge für Geschädigte und Hinterbliebene sowie Unterstützungen für:   
1. a Zahlungen nach dem IfSG 4.270,0 4.400,0 

1. b Zahlungen nach dem AntiDHG 1.650,0 1.680,0 

2. Leistungen nach dem UntAbschlG an Bürger der ehemaligen DDR bei Gesundheits- 
schäden infolge medizinischer Maßnahmen 

535,0 545,0 

3. Beihilfen entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge (Plichtleistungen 
nach § 60 IfSG i.V. mit §§ 26-27d BVG). Zu zahlen sind u.a. Ausgaben für Schulbe- 
suche, Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen und Heimunterbringung. Wei- 
terhin sind Erstattungsansprüche der Bundesagentur für Arbeit und anderer 
Rehabilitationsträger abzugelten, soweit diese Vorleistungen erbracht haben. 

1.100,0 1.150,0 

 Summe 7.555,0 7.775,0 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 8.405,0 7.997,0 8.233,0 
 7.516,6 (-370,0) (-370,0) 
  8.367,0 8.603,0 

53 Leistungen an Opfer von Gewaltta- 
ten und an rehabilitierte politisch 
Verfolgte bei gesundheitlichen 
Schädigungsfolgen 

 

 
 

träger  
5.635,0 5.910,0 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 636 53 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 304,2 T€ weniger 
2020 gegenüber 2019 235,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Pauschalerstattungen OEG 5.079,8 5.326,8 

2. Verwaltungskosten OEG 70,0 73,0 

3. Verwaltungskosten BVG 120,0 105,0 

4. Sozialversicherungsbeiträge OEG 8,0 8,0 

5. Einzelerstattungen OEG 100,0 100,0 

Summe 5.377,8 5.612,8 
 
 
 

zu 1.: 
Gemäß § 1 Abs. 13 OEG i. V. m. §§ 19, 20 BVG sind den Krankenkassen die Aufwendungen für Leistungen, die sie Kraft Gesetzes 
nach § 18c BVG für Berechtigte nach dem OEG für die Versorgungsverwaltung erbringen, in Jahrespauschalen abzugelten. 

 
zu 2. und 3.: 
Nach § 20 Abs. 4 i. V. m. § 20 Abs. 1 BVG werden den Krankenkassen für die Erbringung von Leistungen nach § 18c BVG zusätzlich 
Verwaltungskosten von 1,3 % des Pauschalbetrages erstattet. 

 
zu 4.: 
Nach § 21 Nr. 1 i. V. m. § 59 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX) vom 19. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), in der jeweils geltenden Fassung, sind Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung für sonstige Versi- 
cherte abzuführen sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung für Bezieher von Versorgungs- 
krankengeld gemäß § 22 BVG zu entrichten. 

 
zu 5.: 
Einzelfallbezogene Erstattungen/Bezahlungen nach §§ 19, 20 BVG a. F., § 22 BVG. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2020 gegenüber 2019 275,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Pauschalerstattungen OEG 5.337,0 5.624,0 

2. Verwaltungskosten OEG 70,0 73,0 

3. Verwaltungskosten BVG 120,0 105,0 

4. Sozialversicherungsbeiträge OEG 8,0 8,0 

5. Einzelerstattungen OEG 100,0 100,0 

Summe 5.635,0 5.910,0 
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681 53  Versorgungsbezüge, Beihilfen und sons- 5.750,0 6.267,0 6.537,0 

 241 tige Leistungen für Geschädigte und Hin- 6.263,4 (-210,0) (-210,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 636 53 
 
 

zu 1.: 
Gemäß § 1 Abs. 13 OEG i. V. m. §§ 19, 20 BVG sind den Krankenkassen die Aufwendungen für Leistungen, die sie Kraft Gesetzes 
nach § 18c BVG für Berechtigte nach dem OEG für die Versorgungsverwaltung erbringen, in Jahrespauschalen abzugelten. 

 
zu 2. und 3.: 
Nach § 20 Abs. 4 i. V. m. § 20 Abs. 1 BVG werden den Krankenkassen für die Erbringung von Leistungen nach § 18c BVG zusätzlich 
Verwaltungskosten von 1,3 % des Pauschalbetrages erstattet. 

 
zu 4.: 
Nach § 21 Nr. 1 i. V. m. § 59 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX) vom 19. 
Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), in der jeweils geltenden Fassung, sind Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung für sonstige Versi- 
cherte abzuführen sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung für Bezieher von Versorgungs- 
krankengeld gemäß § 22 BVG zu entrichten. 

 
zu 5.: 
Einzelfallbezogene Erstattungen/Bezahlungen nach §§ 19, 20 BVG a. F., § 22 BVG. 

 
 
 
 

terbliebene  
6.477,0 6.747,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 517,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 270,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Versorgungsbezüge für Geschädigte und Hinterbliebene sowie Unterstützungen 
OEG 

2. Beihilfen entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge (Pflichtleistungen 
nach § 1 OEGi.V.m. §§ 25-27j BVG) insbesondere für Erstattungsansprüche von 
Jugendämtern (soweit Kinder und Jugendliche unmittelbar oder mittelbar Opfer  
einer Gewalttat sind, haben sie Anspruch auf Versorgung, daher müssen die vorläu- 
fig von der Jugendhilfe erbrachten Leistungen i. R. d OEG erstattet werden) und 
anderen Sozialleistungsträgern sowie für Aufwendungen für die Teilhabe am Abeits- 
leben. 

3.600,0 3.750,0 
 
 

1.400,0 1.500,0 

3. Leistungen nach SchadVorG 30,0 30,0 

4. Leistungen nach StrRehaG 1.162,0 1.182,0 

5. Leistungen nach VwRehaG 75,0 75,0 

Summe 6.267,0 6.537,0 
 
 
 

Mehr wegen geplanter Gesetzesänderungen zur Erweiterung des Personenkreises und Entfristung des Strafrechtlichen Rehabilitie- 
rungsgesetzes (StrRehaG). 

 

231

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben



08 
08 03 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 681 53 
 
 

zu 1.: Kostenträger bei Geldleistungen sind der Freistaat Sachsen mit 60 % und der Bund mit 40 %. Gemäß OEG erstattet der Bund den 
Ländern zur Vereinfachung der Abrechnung in einem pauschalierten Verfahren jeweils 22 % aller nach § 4 Abs. 1 und 2 OEG entstande- 
nen Geld- und Sachleistungen (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 3 OEG). 

 
zu 2: Pflichtleistungen nach § 1 OEG i. V. m. §§ 25-27j BVG insbesondere auch für Erstattungsansprüche von Jugendämtern (soweit 
Kinder und Jugendliche unmittelbar oder mittelbar Opfer einer Gewalttat sind, haben sie Anspruch auf Versorgung, daher müssen die 
vorläufig von der Jugendhilfe erbrachten Leistungen im Rahmen des OEG erstattet werden) und Erstattungen an andere Sozialleis- 
tungsträger sowie für Aufwendungen für die Teilhabe am Arbeitsleben. 

 
zu 3.: Kostenträger bei Leistungen ist ausschließlich der Freistaat Sachsen. Das SchadVorG gilt Kraft Anlage II Kapitel III Sachgebiet C 
Abschnitt III des Einigungsvertrages für vor Wirksamwerden des Beitrittes gestellte Anträge. Die Anzahl der Zahlungsfälle, welche 
Anspruch auf Leistungen nach dem SchadVorG haben, ist unverändert bei drei Fällen geblieben. 

 
zu 4.: Veranschlagt sind Mittel für Leistungen nach StrRehaG. Das Gesetz sieht Entschädigungen bei haftbedingten Gesundheitsschä- 
den in entsprechender Anwendung des BVG vor. Kostenträger sind der Freistaat Sachsen mit 35 % und der Bund mit 65 %. 

 
zu 5.: Veranschlagt sind Mittel für Leistungen nach VwRehaG. Es werden - soweit der Staatshaushalt berührt ist - Entschädigungen in 
Form von Versorgungsbezügen bei verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden in entsprechender Anwendung des BVG gewährt. Die 
Kosten trägt der Freistaat Sachsen zu 43 % und der Bund zu 57 %. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 727,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 270,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Versorgungsbezüge für Geschädigte und Hinterbliebene sowie Unterstützungen 
OEG 

2. Beihilfen entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge (Pflichtleistungen 
nach § 1 OEGi.V.m. §§ 25-27j BVG) insbesondere für Erstattungsansprüche von 
Jugendämtern (soweit Kinder und Jugendliche unmittelbar oder mittelbar Opfer  
einer Gewalttat sind, haben sie Anspruch auf Versorgung, daher müssen die vorläu- 
fig von der Jugendhilfe erbrachten Leistungen i. R. d OEG erstattet werden) und 
anderen Sozialleistungsträgern sowie für Aufwendungen für die Teilhabe am Abeits- 
leben. 

3.800,0 3.950,0 
 
 

1.410,0 1.510,0 

3. Leistungen nach SchadVorG 30,0 30,0 

4. Leistungen nach StrRehaG 1.162,0 1.182,0 

5. Leistungen nach VwRehaG 75,0 75,0 

Summe 6.477,0 6.747,0 
 
 
 

Mehr wegen geplanter Gesetzesänderungen zur Erweiterung des Personenkreises und Entfristung des Strafrechtlichen Rehabilitie- 
rungsgesetzes (StrRehaG). 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 681 53 
 
 

zu 1.: Kostenträger bei Geldleistungen sind der Freistaat Sachsen mit 60 % und der Bund mit 40 %. Gemäß OEG erstattet der Bund den 
Ländern zur Vereinfachung der Abrechnung in einem pauschalierten Verfahren jeweils 22 % aller nach § 4 Abs. 1 und 2 OEG entstande- 
nen Geld- und Sachleistungen (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 3 OEG). 

 
zu 2: Pflichtleistungen nach § 1 OEG i. V. m. §§ 25-27j BVG insbesondere auch für Erstattungsansprüche von Jugendämtern (soweit 
Kinder und Jugendliche unmittelbar oder mittelbar Opfer einer Gewalttat sind, haben sie Anspruch auf Versorgung, daher müssen die 
vorläufig von der Jugendhilfe erbrachten Leistungen im Rahmen des OEG erstattet werden) und Erstattungen an andere Sozialleis- 
tungsträger sowie für Aufwendungen für die Teilhabe am Arbeitsleben. 

 
zu 3.: Kostenträger bei Leistungen ist ausschließlich der Freistaat Sachsen. Das SchadVorG gilt Kraft Anlage II Kapitel III Sachgebiet C 
Abschnitt III des Einigungsvertrages für vor Wirksamwerden des Beitrittes gestellte Anträge. Die Anzahl der Zahlungsfälle, welche 
Anspruch auf Leistungen nach dem SchadVorG haben, ist unverändert bei drei Fällen geblieben. 

 
zu 4.: Veranschlagt sind Mittel für Leistungen nach StrRehaG. Das Gesetz sieht Entschädigungen bei haftbedingten Gesundheitsschä- 
den in entsprechender Anwendung des BVG vor. Kostenträger sind der Freistaat Sachsen mit 35 % und der Bund mit 65 %. 

 
zu 5.: Veranschlagt sind Mittel für Leistungen nach VwRehaG. Es werden - soweit der Staatshaushalt berührt ist - Entschädigungen in 
Form von Versorgungsbezügen bei verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden in entsprechender Anwendung des BVG gewährt. Die 
Kosten trägt der Freistaat Sachsen zu 43 % und der Bund zu 57 %. 

 
 

Summe der Titelgruppe 12.124,4 12.305,3 12.810,3 
 11.740,5 (-467,2) (-507,2) 

  12.772,5 13.317,5 

Gesamtausgaben 659.768,3 603.027,6 600.028,7 
 688.773,6 (-557,2) (-597,2) 
  603.584,8 600.625,9 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 
Schuldendienst und dgl. 

Neuer Titel 
 

111 01 Gebühren und tarifliche Entgelte 5,0 5,0 
153 (+5,0) (+5,0) 

 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Vgl. Vermerk bei 08 04/525 02. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Gebühren und tarifliche Entgelte für fachliche Aus- und Fortbildungen Dritter 
 

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamts. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 

Gesamteinnahmen 7.157,4 8.110,7 8.110,7 
 8.029,9 (+5,0) (+5,0) 
  8.105,7 8.105,7 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

525 02 Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter 130,0 150,0 150,0 

153 118,4 (+30,0) (+30,0) 
120,0 120,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/111 01. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu- 
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche) 

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu- 
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung) 

75,0 75,0 
 
 

75,0 75,0 

Summe 150,0 150,0 
 
 
 

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII (Jugendliche) ist das Landesjugendamt gem. 
§ 21 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der 
jeweils geltenden Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zuständig. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu- 
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche) 

2. Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzu- 
ständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung) 

60,0 60,0 
 
 

60,0 60,0 

Summe 120,0 120,0 
 
 
 

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII (Jugendliche) ist das Landesjugendamt gem. 
§ 21 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der 
jeweils geltenden Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zuständig. 

 

 
536 02 Ausgaben für Beiräte und Kommissio- 13,5 13,5 

011 nen des LJA (+3,5) (+3,5) 
10,0 10,0 

 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 

633 01  Förderung der Jugendpauschale 12.400,0 13.400,0 13.400,0 

 261  12.400,0 (0,0) (0,0) 

    13.400,0 13.400,0 
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1.451,5 (+240,0) (+315,0) 
 2.560,0 2.860,0 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 01 
 

 
Vermerk (HFA): 

 
08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
 

Titelgruppe(n) 
 

52 Maßnahmen zur Stärkung von 
Familien 

684 52 Zuschüsse für Maßnahmen der Familien- 1.710,0 2.800,0 3.175,0 
235 förderung 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Erläuterungen (“Aus Nummer 2 - Weiterentwicklung der Familienbildung - sollen Mehrgenerationshäuser in 
Höhe von min. 20 T€ gefördert werden.“) sind verbindlich. 

Vermerk (GE SR): 
 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.090,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 375,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Überregionale Angebote der Familienbildung 382,0 492,0 

2. Weiterentwicklung der Familienbildung 272,0 287,0 

3. Familien-, Ehe- und Lebensberatung 760,0 810,0 

4. Angebote der Telefonberatung 0,0 0,0 

5. Angebote der Familienfreizeit und -erholung 400,0 450,0 

6. Übernahme von Patenschaften ab Drillinge (2018 veranschlagt 36,0 T€ bei 08 
04/681 52) 

7. Maßnahmen der künstlichen Befruchtung (2018 veranschlagt 757,0 T€ bei 08 
04/681 52) 

36,0 36,0 
 
 

650,0 800,0 

8. Familienverbände (2018 mit veranschlagt bei 08 05/686 57) 300,0 300,0 

Summe 2.800,0 3.175,0 
 
 
 

Aus Nummer 2 - Weiterentwicklung der Familienbildung - sollen Mehrgenerationshäuser in Höhe von min. 20 T€ gefördert werden. 

RL-Nr. 04710, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Familienförderung im Freistaat Sachsen 
(RL Familienförderung) vom 3. September 2017 (SächsABl. S. 1209), in der jeweils geltenden Fassung. 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 52 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 850,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Überregionale Angebote der Familienbildung 350,0 367,0 

2. Weiterentwicklung der Familienbildung 272,0 287,0 

3. Familien-, Ehe- und Lebensberatung 660,0 660,0 

4. Angebote der Telefonberatung 0,0 0,0 

5. Angebote der Familienfreizeit und -erholung 332,0 450,0 

6. Übernahme von Patenschaften ab Drillinge (2018 veranschlagt 36,0 T€ bei 08 
04/681 52) 

7. Maßnahmen der künstlichen Befruchtung (2018 veranschlagt 757,0 T€ bei 08 
04/681 52) 

36,0 36,0 
 
 

650,0 800,0 

8. Familienverbände (2018 mit veranschlagt bei 08 05/686 57) 260,0 260,0 

Summe 2.560,0 2.860,0 
 

 

RL-Nr. 04710, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für Einrichtungen und Maßnahmen der Familienförderung im Freistaat Sachsen 
(RL Familienförderung) vom 3. September 2017 (SächsABl. S. 1209), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 3.233,0 3.555,0 3.985,0 
 2.821,1 (+240,0) (+315,0) 

  3.315,0 3.670,0 

53 Überörtlicher Bedarf und internatio- 
nale Jugendarbeit 

684 53 Zuschüsse an freie Träger 391,2 5.100,0 5.600,0 
261 111,8 (+500,0) (+1.000,0) 

4.600,0 4.600,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 4.708,8 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 500,0 T€ mehr 

 
2018 veranschlagt 4.200,0 T€ bei 08 04/684 54 
RL-Nr. 04970, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen 

 
Im Bereich der FRL überörtlicher Bedarf sind zusätzliche Mittel für die Kinder- und Jugenderholung vorgesehen. Ab 2020 sollen die Kin- 
der- und Jugendtelefone aus der FRL Überörtlicher Bedarf finanziert werden. 

 
Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Erbringung von Angeboten des überörtlichen Bedarfs (FRL über- 
örtlicher Bedarf) vom 6. April 2010 (SächsABl. S. 594). 

 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 4.208,8 T€ mehr 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 53 
 
 

2018 veranschlagt 4.200,0 T€ bei 08 04/684 54 
RL-Nr. 04970, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen 

 
Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Erbringung von Angeboten des überörtlichen Bedarfs (FRL über- 
örtlicher Bedarf) vom 6. April 2010 (SächsABl. S. 594). 

 

 
 

893 53 Zuschüsse für Investitionen des überört- 5.000,0 5.000,0 
261 lichen Bedarfs in der Jugendhilfe (+1.365,3) (+1.550,0) 

3.634,7 3.450,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr 
 

2018 mit veranschlagt bei 08 06/893 01. 
 

Veranschlagt sind investive Maßnahmen, die nicht in der Planungsverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe lie- 
gen, z.B. Jugendübernachtungsstätten. Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen und Sanierungen, 
Schaffung von Barrierefreiheit sowie kleinere Ersatzbeschaffungen. 

RL-Nr. 09050, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen (FRL Investitionen) vom 30. Juli 2008 (SächsABl. S. 1089), in 
der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 3.634,7 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 184,7 T€ weniger 

 
2018 mit veranschlagt bei 08 06/893 01. 

 
Veranschlagt sind investive Maßnahmen, die nicht in der Planungsverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe lie- 
gen, z.B. Jugendübernachtungsstätten. Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen und Sanierungen, 
Schaffung von Barrierefreiheit sowie kleinere Ersatzbeschaffungen. 

RL-Nr. 09050, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen (FRL Investitionen) vom 30. Juli 2008 (SächsABl. S. 1089), in 
der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 488,5 10.288,5 10.788,5 
 201,9 (+1.865,3) (+2.550,0) 
  8.423,2 8.238,5 

54 Kinder und Jugendliche 
 

684 54 Zuschüsse an freie Träger 7.446,0 3.650,0 3.650,0 
261 6.030,9 (+150,0) (+150,0) 

3.500,0 3.500,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 3.796,0 T€ weniger 
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Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Kinder und Jugendliche, Familien 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 54 
 
 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 
 

2020 
T€ 

1. Personal- und Sachausgaben für die Geschäftsführung der Sächsischen Jugendstif- 
tung und Projekte der Sächsischen Jugendstiftung (RL-Nr. 04960) 

70,0 70,0 

2. Vollzug der “FRL Weiterentwicklung“ (RL-Nr. 04960) 2.052,0 2.052,0 

3. Flexibles Jugendmanagement (RL-Nr. 04960) 774,0 774,0 

4. Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 360,0 370,0 

5. Maßnahmen Jugendberufshilfe 254,0 254,0 

6. Juleica-Ausbildung 40,0 40,0 

7. Absolventenbefragung 100,0 90,0 

Summe 3.650,0 3.650,0 
 

 

RL-Nr. 04960, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Weiterentwicklung) vom 6. 
April 2010 (SächsABl. S. 594), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 3.946,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt sind Mittel zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen, u. a. für Personal- und Sachausgaben 
für die Geschäftsführung und für Projekte der Sächsischen Jugendstiftung sowie für das Flexible Jugendmanagement. 

RL-Nr. 04960, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Weiterentwicklung) vom 6. 
April 2010 (SächsABl. S. 594), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

894 54 Zuführungen an das Grundkapital der --- 250,0 250,0 
850 “Sächsischen Jugendstiftung“ 0,0 (+250,0) (+250,0) 

--- --- 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 500,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 

2021 bis zu 500,0 

2022 bis zu 

2023 ff. bis zu 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 

- 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr 
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Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Kinder und Jugendliche, Familien 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 894 54 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

     
Soll VE 2018      
Soll VE 2019      
Soll VE 2020   500,0   

Verpfl. aus VE  500,0 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 8.370,5 5.215,5 5.376,2 
6.261,1 (+400,0) (+400,0) 

4.815,5 4.976,2 
 

55 Schulsozialarbeit 
 

633 55 Zuweisungen für Schulsozialarbeit 15.250,0 30.500,0 30.500,0 
262 5.283,8 (0,0) (0,0) 

30.500,0 30.500,0 
 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgaben sind übertragbar. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
 

Summe der Titelgruppe 15.250,0 30.500,0 30.500,0 
 7.070,8 (0,0) (0,0) 
  30.500,0 30.500,0 

57 Präventiver Kinderschutz und 
Frühe Hilfen 

 

633 57  Zuweisungen für präventiven Kinder- 2.074,3 2.350,0 2.637,7 

 263 schutz und Frühe Hilfen 1.547,4 (+250,0) (+250,0) 

    2.100,0 2.387,7 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 275,7 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 287,7 T€ mehr 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 57 
 
 

2019 
T€ 

 
 

2020 
T€ 

1. Angebote des präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen im Rahmen der 
Netzwerke Frühe Hilfen und Kinderschutz, insbesondere Angebote Aufsuchender 

1.680,0 1.910,2 

2. Sonstige Angebote des präventiven Kinderschutzes 670,0 727,5 

Summe 2.350,0 2.637,7 
 
 
 

zu 2.: 
Veranschlagt ist insbesondere die Förderung innovativer Vorhaben. 

 
Rechtsgrundlage: 
RL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (Inkrafttreten zum 1. Januar 2019 geplant) 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2020 gegenüber 2019 287,7 T€ mehr 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Angebote des präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen im Rahmen der 
Netzwerke Frühe Hilfen und Kinderschutz, insbesondere Angebote Aufsuchender 
Präventiver Arbeit 

1.680,0 1.910,2 

2. Sonstige Angebote des präventiven Kinderschutzes 420,0 477,5 

Summe 2.100,0 2.387,7 

 
zu 2.: 
Veranschlagt ist insbesondere die Förderung innovativer Vorhaben. 

 
Rechtsgrundlage: 
RL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (Inkrafttreten zum 1. Januar 2019 geplant) 

 
 

684 57  Zuschüsse für präventiven Kinderschutz 1.100,0 500,0 500,0 

 263 und Frühe Hilfen 459,0 (+500,0) (+500,0) 

    --- --- 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 600,0 T€ weniger 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Summe der Titelgruppe 3.174,3 2.935,0 3.222,7 

2.011,4 (+750,0) (+750,0) 
2.185,0 2.472,7 

 
Gesamtausgaben 111.815,3 136.398,6 138.047,0 

76.745,2 (+3.288,8) (+4.048,5) 
133.109,8 133.998,5 
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633 52  Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtli- 10.000,0 2.600,0 2.600,0 

 290 cher Strukturen und Initiativen in den 9.145,0 (0,0) (0,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

633 01 Pauschale Zuweisungen an Landkreise 1.625,0 1.625,0 

290 und Kreisfreie Städte (+325,0) (+325,0) 
1.300,0 1.300,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 1.625,0 T€ mehr 

 

 2019 2020 
T€ T€ 

1. Regionale Pflegebudgets 975,0 975,0 

2. Unterstützung für vernetzte Pflegeberatung vor Ort 650,0 650,0 

 Summe 1.625,0 1.625,0 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.300,0 T€ mehr 

 

 2019 2020 
T€ T€ 

1. Regionale Pflegebudgets 650,0 650,0 

2. Sächsische Regionaldialoge zur Pflege 650,0 650,0 

 Summe 1.300,0 1.300,0 

 
 

Titelgruppe(n) 
 

52 Bürgerschaftliches Engagement 
und gesellschaftlicher Zusammen- 
halt 

 

 
 

Kommunen  
2.600,0 2.600,0 
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681 52  Zuschüsse zur Förderung des bürger- 11.637,0 11.637,0 

 290 schaftlichen Engagements und des (0,0) (0,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 52 
 

 
Vermerk (HFA): 

 
08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
 
 
 

gesellschaftlichen Zusammenhalts  
11.637,0 11.637,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 11.637,0 T€ mehr 

 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (“Wir für Sachsen“; 2018 veran- 
schlagt 10.000,0 T€ bei 08 05/633 52) 

11.000,0 11.000,0 

2. Selbsthilfegruppen (2018 veranschlagt 250,0 T€ bei 08 05/633 57) 250,0 250,0 

3. Projekte mit überregionaler Bedeutung (2018 mit veranschlagt bei 08 05/686 57) 140,0 140,0 

4. Innovative Projekte 247,0 247,0 

 Summe 11.637,0 11.637,0 

 
zu 1.: 
Die Mittel werden über den Programmträger (Erstempfänger) an die Projektträger (Letztempfänger) ausgereicht. 250 T€ jährlich sind für 
das im Koalitionsvertrag festgeschriebene und mit der Drucksache 6 / 2998 beschlossene Programm für Bildungs-, Begleit- und Qualifi- 
zierungsangebote zu nutzen. 

 
zu 4.: 
Veranschlagt sind u.a. auch Ausgaben für Ehrenamtsmessen, Ehrenamtszentren, ein Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. 

Vorgesehene Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 8. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts (derzeit in Abstimmung) 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018       11.637,0 T€ mehr 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 681 52    
 

2019 

 
 

2020 

   T€ T€ 

 1. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (“Wir für Sachsen“; 2018 veran- 
schlagt 10.000,0 T€ bei 08 05/633 52) 

11.000,0 11.000,0 

 2. Selbsthilfegruppen (2018 veranschlagt 250,0 T€ bei 08 05/633 57) 250,0 250,0 

 3. Projekte mit überregionaler Bedeutung (2018 mit veranschlagt bei 08 05/686 57) 140,0 140,0 

 4. Innovative Projekte 247,0 247,0 

  Summe 11.637,0 11.637,0 

 
zu 1.: 
Die Mittel werden über den Programmträger (Erstempfänger) an die Projektträger (Letztempfänger) ausgereicht. 

 
zu 4.: 
Veranschlagt sind u.a. auch Ausgaben für Ehrenamtsmessen, Ehrenamtszentren, ein Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. 

Vorgesehene Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 8. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts (derzeit in Abstimmung) 

 
 

Summe der Titelgruppe 10.051,0 14.690,0 14.690,0 
 9.185,5 (0,0) (0,0) 
  14.690,0 14.690,0 

53 Freiwilligendienste 
 

684 53 Förderung von Freiwilligendiensten 4.457,4 4.767,4 5.187,4 
290 4.038,7 (+280,0) (+700,0) 

4.487,4 4.487,4 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 310,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 420,0 T€ mehr 

Veranschlagt sind: 

2019 
T€ 

2020 
T€ 

 

1. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 2.246,0 2.666,0 
2. Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 1.941,4 1.941,4 

3. Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) 360,0 360,0 

4. Fachstelle Freiwilligendienste in Sachsen 200,0 200,0 

5. Einzelprojekte 20,0 20,0 

 Summe 4.767,4 5.187,4 

 
 

zu 1.: Im Bereich des FSJ sollen ca. 1200 Plätze gefördert werden. Davon entfallen 200 Plätze auf das “FSJ für junge Menschen mit 
besonderem Bildungs- und Betreuungsbedarf“. 30 T€ sollen zusätzlich für das FSJ Kultur genutzt werden. 
zu 2.: Im Bereich des FÖJ sollen ca. 330 Plätze gefördert werden. 
zu 3.: Im Bereich des FdaG sollen ca. 200 Plätze gefördert werden. 
zu 4.: Mehr wegen Tarifsteigerungen 

 
RL-Nr. 08841, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind: 
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686 55  Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen 4.000,0 4.040,0 4.080,0 

 290 zur Förderung der selbstbestimmten Teil- 2.576,4 (+40,0) (+80,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 53    
 

2019 

 
 

2020 

   T€ T€ 

 1. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 1.966,0 1.966,0 

 2. Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 1.941,4 1.941,4 

 3. Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) 360,0 360,0 

 4. Fachstelle Freiwilligendienste in Sachsen 200,0 200,0 

 5. Einzelprojekte 20,0 20,0 

  Summe 4.487,4 4.487,4 

 
 

zu 1.: Im Bereich des FSJ sollen ca. 960 Plätze gefördert werden. 
zu 2.: Im Bereich des FÖJ sollen ca. 330 Plätze gefördert werden. 
zu 3.: Im Bereich des FdaG sollen ca. 200 Plätze gefördert werden. 
zu 4.: Mehr wegen Tarifsteigerungen 

 
RL-Nr. 08841, Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen. 

 
 

Summe der Titelgruppe 5.259,4 5.587,4 6.007,4 
 4.827,2 (+280,0) (+700,0) 

  5.307,4 5.307,4 

55 Förderung der Teilhabe für Men- 
schen mit Behinderungen 

 

 
 

habe  
4.000,0 4.000,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Veranschlagt werden Ausgaben für: 

 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Entwicklung und Aufbau neuer Angebote oder grundlegende Erweiterung von Pro- 
jekten zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben 
in der Gemeinschaft 

2. Entwicklung und Aufbau neuer Angebote oder grundlegende Erweiterung von Pro- 
jekten zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeits- 
leben 

3. Veranstaltungen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Leben in der Gemeinschaft 

2.000,0 2.000,0 
 
 
 

400,0 400,0 
 
 
 

400,0 400,0 

4. Projekte der Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderungen 300,0 300,0 

5. Maßnahmen zur Fort-/Weiterbildung für Fachkräfte 400,0 400,0 

6. Projekte zur Vernetzung/Kooperation von Einrichtungen, Diensten und Angeboten 
für Menschen mit Behinderungen 

500,0 500,0 

7. Aufbau Programm zur Befähigung Menschen mit Behinderung für Evaluationen 40,0 80,0 

Summe 4.040,0 4.080,0 
 

 

RL-Nr. 04490, Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (RL Teilhabe) vom 9. April 2009 
(SächsABl. S. 751), in der jeweils geltenden Fassung. 
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9.955,5 (+183,7) (+183,7) 

 11.817,9 11.817,9 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 55 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Veranschlagt werden Ausgaben für: 
 2019 

T€ 
2020 

T€ 

1. Entwicklung und Aufbau neuer Angebote oder grundlegende Erweiterung von Pro- 
jekten zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben 
in der Gemeinschaft 

2.000,0 2.000,0 

2. Entwicklung und Aufbau neuer Angebote oder grundlegende Erweiterung von Pro- 
jekten zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeits- 
leben 

400,0 400,0 

3. Veranstaltungen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Leben in der Gemeinschaft 

400,0 400,0 

4. Projekte der Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderungen 300,0 300,0 

5. Maßnahmen zur Fort-/Weiterbildung für Fachkräfte 400,0 400,0 

6. Projekte zur Vernetzung/Kooperation von Einrichtungen, Diensten und Angeboten 
für Menschen mit Behinderungen 

500,0 500,0 

 Summe 4.000,0 4.000,0 

 
RL-Nr. 04490, Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

 
Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (RL Teilhabe) vom 9. April 2009 
(SächsABl. S. 751), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 22.653,0 23.508,0 23.548,0 
 19.249,7 (+40,0) (+80,0) 
  23.468,0 23.468,0 

56 Maßnahmen zur Unterstützung psy- 
chisch kranker Menschen, zur 
Suchtprävention und Suchtkran- 
kenhilfe 

633 56 Zuweisungen für Psychiatrie und Sucht- 9.620,0 12.001,6 12.001,6 
290 hilfe 

 
 

Vermerk (HFA): 
 

08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
08 05/686 55 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/633 56. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
08 05/686 55 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/633 56. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 2.381,6 T€ mehr 

 
Mehr wegen Mitveranschlagung des wegfallenden Titels 08 05/684 56. 
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 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde 5.375,0 5.375,0 
2. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 730,0 730,0 

3. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 416,3 416,3 

4. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen   
5. Suchthilfe - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems 1.051,6 1.051,6 

6. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde 4.245,0 4.245,0 

7. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben   
8. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe   
9. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen   
10. Psychiatrie - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems   

 Summe 11.817,9 11.817,9 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 56 
 
 

Veranschlagt sind Mittel für: 
 2019 

T€ 
2020 

T€ 

1. Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde 5.415,0 5.415,0 
2. Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben 730,0 730,0 

3. Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe 560,0 560,0 

4. Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen   
5. Suchthilfe - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems 1.051,6 1.051,6 

6. Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde 4.245,0 4.245,0 

7. Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben   
8. Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe   
9. Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen   
10. Psychiatrie - Vorhaben zur Verbesserung des Gesamtsystems   

 Summe 12.001,6 12.001,6 

 
Für die Bezuschussung der gemeindepsychiatrischen Verbunde werden als verfügbare Haushaltsmittel zur Bemessung der einzelnen 
Zuwendungen nach Abschnitt B Teil 1 Ziffer V Nummer 2 der Richtlinie Psychiatrie und Suchthilfe die unter Nr. 1 sowie Nr. 6 jeweils ver- 
anschlagten Ansätze zu Grunde gelegt. 

 
zu 2.: 
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für die Fach- und Koordinierungsstelle Suchtprävention Sachsen, die Geschäftsstelle der 
Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V. sowie weitere überregional wirksame Angebote. 

 
zu 5.: 
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und -prävention für spezifische Zielgrup- 
pen wie Crystal-Konsumenten und suchtbelastete Familien. 

RL-Nr. 04056. Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 4. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 12. September 2017 
(SächsABl. S. 1289), in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 2.197,9 T€ mehr 
 

Mehr wegen Mitveranschlagung des wegfallenden Titels 08 05/684 56. 

Veranschlagt sind Mittel für: 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 633 56 
 
 

Für die Bezuschussung der gemeindepsychiatrischen Verbunde werden als verfügbare Haushaltsmittel zur Bemessung der einzelnen 
Zuwendungen nach Abschnitt B Teil 1 Ziffer V Nummer 2 der Richtlinie Psychiatrie und Suchthilfe die unter Nr. 1 sowie Nr. 6 jeweils ver- 
anschlagten Ansätze zu Grunde gelegt. 

 
zu 2.: 
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für die Fach- und Koordinierungsstelle Suchtprävention Sachsen, die Geschäftsstelle der 
Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V. sowie weitere überregional wirksame Angebote. 

 
zu 5.: 
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und -prävention für spezifische Zielgrup- 
pen wie Crystal-Konsumenten und suchtbelastete Familien. 

RL-Nr. 04056. Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 4. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 12. September 2017 
(SächsABl. S. 1289), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 12.299,6 13.101,6 13.116,6 
 11.030,1 (+183,7) (+183,7) 
  12.917,9 12.932,9 

58 Ältere Menschen 
 

547 58 Sächliche Verwaltungsausgaben zur För- 
 

156,0 2.200,0 2.200,0 
290 derung der Teilhabe älterer Menschen 153,1 (+1.100,0) (+1.100,0) 

1.100,0 1.100,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 2.044,0 T€ mehr 
 

2019 
T€ 

 
2020 

T€ 

1. Koordinierungsstelle für Alltagsbegleitung, Nachbarschaftshilfe und Angebote zur 
Unterstützung im Alltag 

2. Studien, Evaluationen im Zusammenhang der Sicherstellung der Versorgung und 
Weiterentwicklung der Pflege älterer Menschen 

150,0 150,0 
 
 

30,0 30,0 

3. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Nachbarschaftshilfe 30,0 30,0 

4. Maßnahmen zur Erhöhung der Nutzung des PflegeNetz 30,0 30,0 

5. Erfahrungsaustausch für Alltagsbegleiter, Nachbarschaftshelfer sowie Seniorenge- 
nossenschaften 

10,0 10,0 

6. Woche der pflegenden Angehörigen 200,0 200,0 

7. Begleitung der regionalen Stärkung der Sächsischen Regionaldialoge zur Pflege 650,0 650,0 

8. Aufbau eines Landesnetzwerks pflegende Angehörige 100,0 100,0 

9. Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Enquete-Kommission “Sicherstel- 
lung der Versorgung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege älterer Men- 
schen im Freistaat Sachsen“ 

1.000,0 1.000,0 

Summe 2.200,0 2.200,0 
 

 
 

zu 9.: Beispielsweise Modelle zur Erprobung von interdisziplinären Teams in der (Alten)Pflege sowie von Hilfs-, Fach- und akademischer 
Kräfte mit Flexibilisierung der Fachkraftquote; regionale Modelle zur Beratung und zur Vernetzung von ehrenamtlicher und professionel- 
ler Pflege in Stadt und Land. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018            944,0 T€ mehr 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 547 58    
 

2019 

 
 

2020 

   T€ T€ 

 1. Koordinierungsstelle für Alltagsbegleitung, Nachbarschaftshilfe und Angebote zur 
Unterstützung im Alltag 

150,0 150,0 

 2. Studien, Evaluationen im Zusammenhang der Sicherstellung der Versorgung und 
Weiterentwicklung der Pflege älterer Menschen 

30,0 30,0 

 3. Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Nachbarschaftshilfe 30,0 30,0 

 4. Maßnahmen zur Erhöhung der Nutzung des PflegeNetz 30,0 30,0 

 5. Erfahrungsaustausch für Alltagsbegleiter, Nachbarschaftshelfer sowie Seniorenge- 
nossenschaften 

10,0 10,0 

 6. Woche der pflegenden Angehörigen 200,0 200,0 

 7. Begleitung der regionalen Stärkung der Sächsischen Regionaldialoge zur Pflege 650,0 650,0 

  Summe 1.100,0 1.100,0 

 
 

684 58  Zuschüsse zur Unterstützung der Teil- 3.500,0 3.391,0 3.436,0 

 290 habe älterer Menschen 1.695,9 (0,0) (0,0) 
    3.391,0 3.436,0 

Vermerk (HFA): 
 

08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Die Erläuterungen (Satz 1 nach Tabelle) sind verbindlich. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 109,0 T€ weniger 

 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Alltagsbegleiter 2.100,0 2.300,0 

2. Pflegekoordinatoren (2018 veranschlagt 520,0 T€ bei 08 05/633 58) 520,0 520,0 

3. Projekte nach dem Prinzip “Hilfe auf Gegenseitigkeit“   
4. Projekte überregionaler Interessenvertretungen (2018 mit veranschlagt bei 08 

05/686 57) 
350,0 350,0 

5. Modellprojekte 155,0  
6. Kofinanzierung für Maßnahmen nach § 45 c SGB XI 266,0 266,0 

 Summe 3.391,0 3.436,0 

 
Aus der Nummer 4 - Projekte überregionaler Interessenvertretungen sind zur Förderung der Landesseniorenvertretung Sachsen jährlich 
min. 60. T€ zur Verfügung zu stellen. 

 
Ausgaben nach der Verordnung zur Anerkennung und Förderung von Betreuungs- und Entlastungsangeboten neu veranschlagt bei 08 
05/684 02. 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 58 
Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 9. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Maßnahmen und Modellprojekten zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftli- 
chen Leben, zur Abmilderung der Auswirkungen des demografischen Wandels und zur Verbesserung der Lebenslage älterer Menschen 
(RL Unterstützung Teilhabe und Verbesserung Lebenslage älterer Menschen; derzeit in Abstimmung, geplantes Inkrafttreten 1. Januar 
2019). 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 109,0 T€ weniger 

 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Alltagsbegleiter 2.100,0 2.300,0 

2. Pflegekoordinatoren (2018 veranschlagt 520,0 T€ bei 08 05/633 58) 520,0 520,0 

3. Projekte nach dem Prinzip “Hilfe auf Gegenseitigkeit“   
4. Projekte überregionaler Interessenvertretungen (2018 mit veranschlagt bei 08 

05/686 57) 
350,0 350,0 

5. Modellprojekte 155,0  
6. Kofinanzierung für Maßnahmen nach § 45 c SGB XI 266,0 266,0 

 Summe 3.391,0 3.436,0 

 
Ausgaben nach der Verordnung zur Anerkennung und Förderung von Betreuungs- und Entlastungsangeboten neu veranschlagt bei 08 
05/684 02. 

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 9. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung von Maßnahmen und Modellprojekten zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftli- 
chen Leben, zur Abmilderung der Auswirkungen des demografischen Wandels und zur Verbesserung der Lebenslage älterer Menschen 
(RL Unterstützung Teilhabe und Verbesserung Lebenslage älterer Menschen; derzeit in Abstimmung, geplantes Inkrafttreten 1. Januar 
2019). 

 
 

Summe der Titelgruppe 4.420,0 5.591,0 5.636,0 
 2.544,3 (+1.100,0) 

4.491,0 
(+1.100,0) 

4.536,0 

Gesamtausgaben 118.244,2 123.623,1 125.049,4 
 102.252,6 (+1.928,7) 

121.694,4 
(+2.388,7) 
122.660,7 
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23.321,2 28.377,2 28.427,2 
18.985,2 (+10.000,0) (+10.000,0) 

 18.377,2 18.427,2 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

Neuer Titel 
 

891 02 Pauschale Zuschüsse für Investitionen 
 

10.000,0 10.000,0 
692 im Bereich Digitalisierung (+10.000,0) (+10.000,0) 

 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 10.000,0 T€ mehr 
 

Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 10.000,0 T€ und 2020 in Höhe von 10.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunfts- 
sicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden 
Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Veranschlagt sind pauschale Zuschüsse für ein Sonderprogramm zur digitalen Ertüchtigung der Krankenhäuser. Die Höhe der ausge- 
reichten Mittel soll sich am Innovations- und Nachhaltigkeitsgrad der beabsichtigten Maßnahmen orientieren. Die Zuschüsse können 
nur den im Sächsischen Krankenhausplan ausgewiesenen Plankrankenhäusern gewährt werden. 
Über die geplanten Maßnahmen ist der Ausschuss für Soziales und Verbraucherschutz, Gleichstellung und Integration (ASVGI) des 
Sächsischen Landtags vorab zu informieren. Die Mittel sollen pauschal (außerhalb §§ 44 SäHO) auf Antrag innerhalb des Verfahrens 
des Zukunftssicherungsfonds durch die SAB ausgereicht werden. Die Mittelverwendung ist durch einfachen Verwendungsnachweis bis 
zum 31. Dezember 2021 nachzuweisen. 

 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Einnahmen aus Zuweisungen und 
Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 
 

231 01 Zuweisungen für Modellstudiengänge --- --- 
132 zur Stärkung der medizinischen Versor- 

gung 
(0,0) (0,0) 

 
Erläuterung (HFA): 

 
Der Titel und der zugehörige Vermerk werden aus dem Regierungsentwurf gestrichen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
- 

 
 

Gesamteinnahmen 12.515,0 23.825,0 23.825,0 
 80,3 (0,0) (0,0) 
  23.825,0 23.825,0 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Sächliche Verwaltungsausgaben und 
Ausgaben für den Schuldendienst 

547 01 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- 100,0 100,0 

312 ausgaben (+100,0) (+100,0) 
--- --- 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr 

 
Zur Erstellung eines Konzepts zur Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft sind jährlich 100 T € zur Verfügung zu stellen. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Leertitel zum Nachweis von Studien/Evaluierungen zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Krankenhausplanung und -Finanzie- 
rung. 

 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 
 
 

682 01 Zuschüsse für Modellstudiengänge zur --- --- 

132 Stärkung der medizinischen Versorgung (0,0) (0,0) 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

Der Titel und der zugehörige Vermerk werden aus dem Regierungsentwurf gestrichen. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

- 
 
 
 

Sonstige Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

891 01 Zuschüsse für Investitionen der stationä- 50.000,0 60.000,0 
312 ren Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 

SächsKHG 
(0,0) (0,0) 

50.000,0 60.000,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 50.000,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 10.000,0 T€ mehr 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 891 01 
 
 

Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 50.000,0 T€ und 2020 in Höhe von 60.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunfts- 
sicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden 
Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Darüber hinaus sind weitere Ausgaben in Höhe von 10.000,0 T€ in 2019 über das SächsFAG bei 15 03/883 07 veranschlagt. 

 
Veranschlagt sind Mittel entsprechend der Rechtsverpflichtung des Landes zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen 
Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur 
- Einzelförderung nach § 10 SächsKHG, 
- Förderung der Nutzung von Anlagengütern nach § 12 SächsKHG, 
- Förderung von Anlauf- und Umstellungskosten sowie Grundstückskosten nach § 13 SächsKHG, 
- Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 14 SächsKHG, 
- Förderung des Ausgleichs für eingesetztes Eigenkapital nach § 15 SächsKHG, 
- Förderung bei Schließung oder Umstellung von Krankenhäusern nach § 16 SächsKHG 
§ 44 a SäHO ist zu beachten. 

 
Erhöhte Veranschlagung von VE zur Sicherstellung dringender Maßnahmen, z.B. 
- Großprojekte mit Nachholbedarf, 
- Ergänzungsmaßnahmen zur Umsetzung von Großprojekten des Krankenhausstrukturfonds, 
- weitere im Krankenhausinvestitionsprogramm vorgesehene Maßnahmen. 

 
Rechtsgrundlage: 
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 50.000,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 10.000,0 T€ mehr 

 
Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 35.000,0 T€ und 2020 in Höhe von 45.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens “Zukunfts- 
sicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Satz 5 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermö- 
gens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden 
Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt. 

 
Darüber hinaus sind weitere Ausgaben in Höhe von 10.000,0 T€ in 2019 über das SächsFAG bei 15 03/883 07 veranschlagt. 

 
Veranschlagt sind Mittel entsprechend der Rechtsverpflichtung des Landes zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen 
Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur 
- Einzelförderung nach § 10 SächsKHG, 
- Förderung der Nutzung von Anlagengütern nach § 12 SächsKHG, 
- Förderung von Anlauf- und Umstellungskosten sowie Grundstückskosten nach § 13 SächsKHG, 
- Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 14 SächsKHG, 
- Förderung des Ausgleichs für eingesetztes Eigenkapital nach § 15 SächsKHG, 
- Förderung bei Schließung oder Umstellung von Krankenhäusern nach § 16 SächsKHG 
§ 44 a SäHO ist zu beachten. 

 
Erhöhte Veranschlagung von VE zur Sicherstellung dringender Maßnahmen, z.B. 
- Großprojekte mit Nachholbedarf, 
- Ergänzungsmaßnahmen zur Umsetzung von Großprojekten des Krankenhausstrukturfonds, 
- weitere im Krankenhausinvestitionsprogramm vorgesehene Maßnahmen. 

 
Rechtsgrundlage: 
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

52 Gesundheit und Versorgung 
 

684 52 Zuschüsse für Gesundheit, Prävention 
 

3.335,0 3.335,0 
314 und Versorgung (0,0) (0,0) 

3.335,0 3.335,0 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 52 
 

 
Vermerk (HFA): 

 
08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 3.335,0 T€ mehr 

 
2019 

T€ 

 
2020 

T€ 

1. Gesundheitsförderung und Prävention, psychosoziale Tumorberatung (2018 mit ver- 
anschlagt 820,0 T€ bei 08 07/684 55) 

820,0 820,0 

2. Aufklärung zu Organ- und Gewebespenden 15,0 15,0 

3. Ausbau der zentralen Knochenmarkspenderdatei 35,0 35,0 

4. Gesundheitsförderung, Prävention und Beratungsangebote zu HIV-Infektionen und 
AIDS (2018 veranschlagt 430,0 T€ bei 08 07/685 55) 

5. Hospiz- und Palliativversorgung (2018 veranschlagt bei 08 05/684 59 sowie mitver- 
anschlagt bei 08 05/686 57) 

6. Traumaambulanzen (2018 veranschlagt 75,0 T€ bei 08 03/682 02 und 210,0 T€ bei 
08 03/682 53) 

7. Hygiene- und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (2018 veran- 
schlagt 300,0 T€ bei 08 07/547 51 sowie mit veranschlagt 200,0 T€ bei 08 07/534 
51) 

430,0 430,0 
 
 

400,0 400,0 
 
 

285,0 285,0 
 
 

350,0 350,0 

8. Modellvorhaben 1.000,0 1.000,0 

Summe 3.335,0 3.335,0 
 
 
 

zu 5.: 
Für die Förderung des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. sind Mittel in Höhe von 140,0 T€ vorgese- 
hen. 

 
zu 8.: 
- Erprobung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Schulen in die Lebenswelt “Gesunde Schule“ (z.B. Einsatz von Gesundheits- 
fachkräften an Grundschulen). Vorgesehen sind max. 40,0 T€ pro Landkreis/Kreisfreie Stadt. 
- Erprobung mobiler Modelllösungen im ländlichen Raum (Patientenbus, mobile Praxen u.a.) in zwei bis drei Modellregionen. 
- Erstellung eines Konzeptes zur niedrigschwelligen psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

Bewilligungsstelle ist die Landesdirektion Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung; 
derzeit in Abstimmung, geplantes Inkrafttreten 1. Januar 2019). 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 3.335,0 T€ mehr 
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7.955,0 7.955,0 
(0,0) (0,0) 

7.955,0 7.955,0 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 52    
 

2019 

 
 

2020 

   T€ T€ 

 1. Gesundheitsförderung und Prävention, psychosoziale Tumorberatung (2018 mit ver- 
anschlagt 820,0 T€ bei 08 07/684 55) 

820,0 820,0 

 2. Aufklärung zu Organ- und Gewebespenden 15,0 15,0 

 3. Ausbau der zentralen Knochenmarkspenderdatei 35,0 35,0 

 4. Gesundheitsförderung, Prävention und Beratungsangebote zu HIV-Infektionen und 
AIDS (2018 veranschlagt 430,0 T€ bei 08 07/685 55) 

430,0 430,0 

 5. Hospiz- und Palliativversorgung (2018 veranschlagt bei 08 05/684 59 sowie mitver- 
anschlagt bei 08 05/686 57) 

400,0 400,0 

 6. Traumaambulanzen (2018 veranschlagt 75,0 T€ bei 08 03/682 02 und 210,0 T€ bei 
08 03/682 53) 

285,0 285,0 

 7. Hygiene- und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (2018 veran- 
schlagt 300,0 T€ bei 08 07/547 51 sowie mit veranschlagt 200,0 T€ bei 08 07/534 
51) 

350,0 350,0 

 8. Modellvorhaben 1.000,0 1.000,0 

  Summe 3.335,0 3.335,0 

 
zu 5.: 
Für die Förderung des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. sind Mittel in Höhe von 140,0 T€ vorgese- 
hen. 

 
zu 8.: 
- Erprobung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Schulen in die Lebenswelt “Gesunde Schule“ (z.B. Einsatz von Gesundheits- 
fachkräften an Grundschulen). Vorgesehen sind max. 40,0 T€ pro Landkreis/Kreisfreie Stadt. 
- Erprobung mobiler Modelllösungen im ländlichen Raum (Patientenbus, mobile Praxen u.a.) in zwei bis drei Modellregionen. 

Bewilligungsstelle ist die Landesdirektion Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung; 
derzeit in Abstimmung, geplantes Inkrafttreten 1. Januar 2019). 

 
 
 

Summe der Titelgruppe 
 
 
 

55 Heilberufe 
 

547 55 Sächliche Verwaltungsausgaben 35,0 485,0 485,0 

314 26,2 (+100,0) (+100,0) 
385,0 385,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 450,0 T€ mehr 
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FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 547 55 
 
 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 
 

2020 
T€ 

1. Entwicklung und Programmierung Datenbank zu den Ausbildungsstätten für Psy- 
chologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

30,0 30,0 

2. Kontinuierliche Datenerhebung nach den Empfehlungen der Hebammenstudie 30,0 30,0 

3. Verbleibstudie von Absolventen einer dreijährigen (Alten)Pflegeausbildung in Sach- 
sen (Längsschnitt-Studie) 

4. Berufspädagogisch-Didaktische Qualifizierungsinitiative für praxisanleitendes Per- 
sonal in Gesundheitsfachberufen 

30,0 30,0 
 
 

95,0 95,0 

5. Monitoring für Gesundheits- und Pflegeberufe, sowie Berufe in der Sozialarbeit 300,0 300,0 

Summe 485,0 485,0 
 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 350,0 T€ mehr 
 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 
 
 
 

2019 
T€ 

 
 
 

2020 
T€ 

1. Entwicklung und Programmierung Datenbank zu den Ausbildungsstätten für Psy- 
chologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

30,0 30,0 

2. Kontinuierliche Datenerhebung nach den Empfehlungen der Hebammenstudie 30,0 30,0 

3. Verbleibstudie von Absolventen einer dreijährigen (Alten)Pflegeausbildung in Sach- 
sen (Längsschnitt-Studie) 

4. Berufspädagogisch-Didaktische Qualifizierungsinitiative für praxisanleitendes Per- 
sonal in Gesundheitsfachberufen 

30,0 30,0 
 
 

95,0 95,0 

5. Monitoring für Gesundheits- und Pflegeberufe 200,0 200,0 

Summe 385,0 385,0 
 
 
 
 
 

686 55 Zuschüsse zur Förderung der Heilberufe 5.440,0 5.995,0 

314 (0,0) (0,0) 
5.440,0 5.995,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
Die Ausgaben sind übertragbar. 

 
 

Summe der Titelgruppe 5.316,5 7.987,0 8.694,0 
 2.392,9 (+100,0) (+100,0) 
  7.887,0 8.594,0 
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124.566,2 158.944,0 177.888,5 
113.529,2 (+200,0) (+200,0) 

 158.744,0 177.688,5 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Gesamtausgaben 
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Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Ausgaben 

Titelgruppe(n) 
 

51 Tierschutz 
 

685 51  Zuschüsse an Sonstige 1.123,5 350,0 350,0 

 523  1.254,8 (+70,0) (+70,0) 
    280,0 280,0 

Vermerk (HFA): 
 

08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 

Erläuterung (HFA):  

2019 gegenüber 2018 773,5 T€ weniger 

Veranschlagt sind Zuschüsse zu Sachkosten von Tierschutzvereinen, insbesondere für Futtermittel und Tierarztkosten. 

RL 04080, Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Tierschutzes vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1160), in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 

Erläuterung (GE SR):  

2019 gegenüber 2018 843,5 T€ weniger 

Veranschlagt sind Zuschüsse zu Sachkosten von Tierschutzvereinen, insbesondere für Futtermittel und Tierarztkosten. 

RL 04080, Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Tierschutzes vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1160), in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 

 
893 51  Zuschüsse für Tierschutzvereine 350,0 400,0 400,0 

 523  399,7 (+50,0) (+50,0) 
    350,0 350,0 

  Erläuterung (HFA): 
 
2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr 

   

Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse zur Schaffung weiterer Tierheimplätze einschließlich Quarantäneplätze für Heimtiere 
sowie für die Erhaltung bestehender Plätze. 

RL 04080, Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Tierschutzes vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1160), in der 
jeweils geltenden Fassung 
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Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 893 51 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse zur Schaffung weiterer Tierheimplätze einschließlich Quarantäneplätze für Heimtiere 
sowie für die Erhaltung bestehender Plätze. 

RL 04080, Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

Rechtsgrundlage: 
RL des SMS zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Tierschutzes vom 5. November 2001 (SächsABl. S. 1160), in der 
jeweils geltenden Fassung 

 
 

Summe der Titelgruppe 4.740,8 782,0 782,0 
 3.599,3 (+120,0) (+120,0) 

  662,0 662,0 

52 Verbraucherschutz 
 

686 52 Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und 
 

2.950,0 3.594,0 3.594,0 
314 die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. 2.950,0 (+150,0) (+150,0) 

3.444,0 3.444,0 
 

Verpflichtungsermächtigungen (HFA): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 15.694,0 494,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 3.594,0 

2021 bis zu 3.100,0 494,0 

2022 bis zu 3.100,0 

2023 ff. bis zu 5.900,0 
 

Verpflichtungsermächtigungen (GE SR): 
 

2019 T€ 2020 T€ 
 

Gesamtbetrag: 15.244,0 494,0 

davon fällig: 

2020 bis zu 3.444,0 

2021 bis zu 2.950,0 494,0 

2022 bis zu 2.950,0 

2023 ff. bis zu 5.900,0 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018            644,0 T€ mehr 
 

Folgende Erläuterung wird für verbindlich erklärt: Die Grundfinanzierung der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. gem. Nr. 1 der Erläute- 
rungstabelle wird institutionell gefördert. Um eine langfristige Planungssicherheit in der Verbraucherberatung abzusichern, ist das SMS 
berechtigt, einen über den DHH 2019/2020 hinausreichenden 5-jährigen Zuwendungsvertrag abzuschließen. 

 

260

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben

WeberPe
Hervorheben



08 
08 08 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Verbraucherschutz und Tiergesundheit 

 

 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

2.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

2.000,0     
Soll VE 2018       
Soll VE 2019 15.694,0  3.594,0 3.100,0 3.100,0 5.900,0 

Soll VE 2020 494,0   494,0   

Verpfl. aus VE  2.000,0 3.594,0 3.594,0 3.100,0 5.900,0 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 52 
 
 

2019 
T€ 

 
 

2020 
T€ 

1. Grundfinanzierung der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. 3.100,0 3.100,0 

2. Kofinanzierung des Bundesprojektes “Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ (2018 
veranschlagt 143,4 T€ bei 08 08/684 52) 

3. Kofinanzierung des Bundesprojektes “Information der Verbraucherinnen und Ver- 
braucher auf dem Gebiet der Ernährung“ (2018 veranschlagt 350,0 T€ bei 08 
08/684 53) 

144,0 144,0 
 
 

350,0 350,0 

Summe 3.594,0 3.594,0 
 
 
 

zu 1.: 
Strukturelle Förderung der Leistungen der Verbraucherzentrale Sachsen insbesondere auf den Gebieten Verbraucherberatung, Ver- 
braucheraufklärung, Verbraucherbildung und rechtlicher Verbraucherschutz. Veranschlagt sind 0,75 Euro je Einwohner und Jahr gemäß 
der letzten amtlichen Statistik. 

 
Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

Der Wirtschaftsplan ist als Anlage beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018            494,0 T€ mehr 
 

Folgende Erläuterung wird für verbindlich erklärt: Die Grundfinanzierung der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. gem. Nr. 1 der Erläute- 
rungstabelle wird institutionell gefördert. Um eine langfristige Planungssicherheit in der Verbraucherberatung abzusichern, ist das SMS 
berechtigt, einen über den DHH 2019/2020 hinausreichenden 5-jährigen Zuwendungsvertrag abzuschließen. 

 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Grundfinanzierung der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. 2.950,0 2.950,0 

2. Kofinanzierung des Bundesprojektes “Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ (2018 
veranschlagt 143,4 T€ bei 08 08/684 52) 

144,0 144,0 

3. Kofinanzierung des Bundesprojektes “Information der Verbraucherinnen und Ver- 
braucher auf dem Gebiet der Ernährung“ (2018 veranschlagt 350,0 T€ bei 08 
08/684 53) 

350,0 350,0 

 Summe 3.444,0 3.444,0 

 
zu 1.: 
Strukturelle Förderung der Leistungen der Verbraucherzentrale Sachsen insbesondere auf den Gebieten Verbraucherberatung, Ver- 
braucheraufklärung, Verbraucherbildung und rechtlicher Verbraucherschutz. Veranschlagt sind 0,75 Euro je Einwohner und Jahr gemäß 
der letzten amtlichen Statistik. 

 
Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen. 

Der Wirtschaftsplan ist als Anlage beigefügt. 
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08 
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Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Verbraucherschutz und Tiergesundheit 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 52 
 Gesamt Davon noch abzudecken: 
 
 
Ist VE bis 2017 

 
 

2.000,0 

2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 2022 T€ 2023 ff. T€ 

2.000,0     
Soll VE 2018       
Soll VE 2019 15.244,0  3.444,0 2.950,0 2.950,0 5.900,0 

Soll VE 2020 494,0   494,0   

Verpfl. aus VE  2.000,0 3.444,0 3.444,0 2.950,0 5.900,0 

 
893 52 Zuschüsse für Investitionen im Bereich 400,0 50,0 

314 Verbraucherschutz (+350,0) (0,0) 
50,0 50,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 350,0 T€ weniger 

 
Veranschlagt ist die Förderung des investiven Modernisierungsbedarfs der Verbraucherzentrale Sachsen e.V., insbesondere im Bereich IT-
Ausstattung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr 

 
Veranschlagt ist die Förderung des investiven Modernisierungsbedarfs der Verbraucherzentrale Sachsen e.V., insbesondere im Bereich IT-
Ausstattung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 5.633,4 6.946,2 6.596,2 
 5.676,8 (+500,0) 

6.446,2 
(+150,0) 
6.446,2 

Gesamtausgaben 10.956,2 12.694,7 12.706,7 
 9.714,7 (+620,0) 

12.074,7 
(+270,0) 
12.436,7 
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Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 

 
 
 

Einnahmen 

Titelgruppe(n) 
 

54 Landesprogramm “Weltoffenes 
Sachsen für Demokratie und Tole- 
ranz“, Programme gegen Extremis- 
mus 

231 54 Zuweisungen des Bundes für die Pro- --- --- 
011 gramme gegen Rechtsextremismus (-790,0) (-790,0) 

790,0 790,0 
 

Vermerk (HFA): 
 

Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54. 
 

Vermerk (GE SR): 
 

Vgl. Vermerk bei 08 10/428 54, 08 10/534 54, 08 10/686 54. 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2018 veranschlagt bei 08 10/231 57. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 790,0 T€ mehr 
 

2018 veranschlagt bei 08 10/231 57. 
 
 

Summe der Titelgruppe --- 
387,3 

--- 
(-790,0) 

--- 
(-790,0) 

  790,0 790,0 

Gesamteinnahmen 490,0 410,0 410,0 
 1.922,9 (-790,0) (-790,0) 
  1.200,0 1.200,0 
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Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Ausgaben 

Personalausgaben 
 

422 01  Bezüge der planmäßigen Beamten und 1.580,8 1.681,3 1.714,7 

 011 Richter (einschl. Abordnungen) 425,4 (+71,1) (+72,5) 
    1.610,2 1.642,2 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 100,5 T€ mehr 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen. 
 
 
 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 298,8 813,7 830,9 

011 1.145,4 (+117,0) (+119,3) 
696,7 711,6 

 
Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 514,9 T€ mehr 

Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 

Erläuterung (GE SR): 

2019 gegenüber 2018 397,9 T€ mehr 

Der Titel dient dem Nachweis von: 
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge 
einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen, 

- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden 
Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, 

- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). 
 
 
 

Ausgaben für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- 

nen 

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 249,2 203,4 209,0 

850 166,2 (+28,4) (+29,0) 
175,0 180,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 45,8 T€ weniger 

 
Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden 
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua- 
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio- 
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 
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Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 685 20 
 
 

Erläuterung (GE SR): 
 

2019 gegenüber 2018 74,2 T€ weniger 
 

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden 
Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentua- 
len Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generatio- 
nenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 

Titelgruppe(n) 
 

51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen 
 

633 51  Zuweisungen für die soziale Betreuung 12.000,0 13.200,0 13.200,0 

 290 von Flüchtlingen 11.625,5 (+500,0) (+500,0) 
    12.700,0 12.700,0 

Vermerk (HFA): 
 

08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02. 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 1.200,0 T€ mehr 

 
Ausgaben in Höhe von 1.500,0 T€ im Jahr 2019 und 1.500,0 T€ im Jahr 2020 sind für die Förderung der Rückkehrberatung veran- 
schlagt. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten der sozialen Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in kommunalen Unterbrin- 
gungseinrichtungen (Richtlinie Soziale Betreuung Flüchtlinge) vom 8. Juli 2015 (SächsABl. S. 992), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 700,0 T€ mehr 

 
Ausgaben in Höhe von 1.500,0 T€ im Jahr 2019 und 1.500,0 T€ im Jahr 2020 sind für die Förderung der Rückkehrberatung veran- 
schlagt. 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten der sozialen Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in kommunalen Unterbrin- 
gungseinrichtungen (Richtlinie Soziale Betreuung Flüchtlinge) vom 8. Juli 2015 (SächsABl. S. 992), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 15.175,0 13.345,0 13.345,0 
 12.044,7 (+500,0) (+500,0) 
  12.845,0 12.845,0 
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684 52  Zuschüsse für Projekte der Chancen- 1.550,0 1.975,0 1.975,0 

 290 gleichheit von Frau und Mann und der 1.285,6 (+375,0) (+375,0) 
 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Gleichstellungsprojekte (RL-Nr. 07810) 1.375,0 1.375,0 

2. Projekte zur Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 150,0 150,0 

3. Maßnahmen zur Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund 450,0 450,0 

 Summe 1.975,0 1.975,0 

 

684 53  Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein- 2.985,8 3.375,0 3.375,0 

 290 richtungen für Projekte zum Schutz vor 2.045,2 (+375,0) (+375,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

52 Chancengleichheit von Frau und 
Mann und Akzeptanz sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt 

 

 
 

Akzeptanz sexueller und geschlechtli- 
cher Vielfalt 

 
1.600,0 1.600,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 425,0 T€ mehr 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt (Richtlinie zur Förderung 
der Chancengleichheit) vom 9. März 2016 (SächsABl. S. 366), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Gleichstellungsprojekte (RL-Nr. 07810) 1.000,0 1.000,0 
2. Projekte zur Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 150,0 150,0 

3. Maßnahmen zur Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund 450,0 450,0 

 Summe 1.600,0 1.600,0 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt (Richtlinie zur Förderung 
der Chancengleichheit) vom 9. März 2016 (SächsABl. S. 366), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 2.034,0 2.425,0 2.425,0 
 1.649,3 (+375,0) (+375,0) 

  2.050,0 2.050,0 

53 Betreuungs- und Beratungsange- 
bote zum Schutz vor häuslicher 
Gewalt und vor Menschenhandel 

 

 
 

häuslicher Gewalt und vor Menschen- 
handel 

 
3.000,0 3.000,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 389,2 T€ mehr 
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Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 53 
 
 

Veranschlagt sind Ausgaben für: 
 2019 

T€ 
2020 

T€ 

1. Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen 1.775,0 1.775,0 
2. Täterberatungsstellen 300,0 300,0 

3. Interventions- und Koordinierungsstellen 1.100,0 1.100,0 

4. Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel 100,0 100,0 

5. Modellhafter Betrieb einer Schutzwohnung für von häuslicher Gewalt betroffene 
Männer 

100,0 100,0 

 Summe 3.375,0 3.375,0 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt (Richtlinie zur Förderung 
der Chancengleichheit) vom 9. März 2016 (SächsABl.S. 366), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Veranschlagt sind Ausgaben für: 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

1. Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen 1.400,0 1.400,0 
2. Täterberatungsstellen 300,0 300,0 

3. Interventions- und Koordinierungsstellen 1.100,0 1.100,0 

4. Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel 100,0 100,0 

5. Modellhafter Betrieb einer Schutzwohnung für von häuslicher Gewalt betroffene 
Männer 

100,0 100,0 

 Summe 3.000,0 3.000,0 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt (Richtlinie zur Förderung 
der Chancengleichheit) vom 9. März 2016 (SächsABl.S. 366), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

Summe der Titelgruppe 3.688,8 4.025,0 4.025,0 
 2.493,2 (+375,0) (+375,0) 
  3.650,0 3.650,0 

54 Landesprogramm “Weltoffenes 
Sachsen für Demokratie und Tole- 
ranz“, Programme gegen Extremis- 
mus 

Vermerk (HFA): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/119 54, 08 10/231 54, 08 10/282 54. 

Die Ausgaben sind übertragbar. 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außer- 
halb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz erteilt werden dürfen. 

Vermerk (GE SR): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/119 54, 08 10/282 54. 
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684 54  Zuschüsse für Projekte nach dem Lan- 3.373,8 4.123,8 4.123,8 

 011 desprogramm “Weltoffenes Sachsen für 3.688,1 (+750,0) (+750,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 
 

Die Ausgaben sind übertragbar. 
 

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außer- 
halb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz erteilt werden dürfen. 

428 54 Drittmittelfinanzierte   Personalausgaben 154,0 157,4 

011 Landeskoordinierungsstelle (0,0) (0,0) 
154,0 157,4 

 
Vermerk (HFA): 

 
- 

 
Vermerk (GE SR): 

 
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/231 54. 

 
 

534 54 Dienstleistungen Dritter 5,0 5,0 
011 (0,0) (0,0) 

5,0 5,0 
 

Vermerk (HFA): 
 

- 
 

Vermerk (GE SR): 
 

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/231 54. 
 
 
 
 

Demokratie und Toleranz“  
3.373,8 3.373,8 

 
Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 750,0 T€ mehr 

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffe- 
nes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 7. März 2017 (SächsABl. S. 410), in der jeweils gel- 
tenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffe- 
nes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 7. März 2017 (SächsABl. S. 410), in der jeweils gel- 
tenden Fassung. 

 

 
686 54 Zuschüsse an freie Träger, Vereine und 1.750,0 1.750,0 

011 Verbände (+750,0) (+750,0) 
1.000,0 1.000,0 

 
Vermerk (HFA): 

 
- 

 
Vermerk (GE SR): 

 
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/231 54. 
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4.440,3 (0,0) (0,0) 
 9.000,0 9.000,0 

 

684 55  Zuschüsse für Maßnahmen der Integra- 9.500,0 11.500,0 11.500,0 

 290 tion und Partizipation von Personen mit 9.511,2 (+500,0) (+500,0) 
 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu (GE SR) 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 686 54 
 
 

Erläuterung (HFA): 
 

2019 gegenüber 2018 1.750,0 T€ mehr 

Bisher veranschlagt bei 08 10/686 57. 

Rechtsgrundlage: 
Bundesprogramm des BMFSFJ “Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.“ 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.000,0 T€ mehr 

Bisher veranschlagt bei 08 10/686 57. 

Rechtsgrundlage: 
Bundesprogramm des BMFSFJ “Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.“ 

 
 

Summe der Titelgruppe 4.146,8 6.640,8 6.644,2 
 4.027,0 (+1.500,0) (+1.500,0) 

  5.140,8 5.144,2 

55 Soziale Integration und Partizipa- 
tion von Personen mit Migrations- 
hintergrund, Maßnahmen zum 
Spracherwerb und zur Verständi- 
gung sowie Erstorientierung 

633 55 Zuweisungen für die Unterstützung der 7.500,0 9.000,0 9.000,0 

290 kommunalen Integrationsarbeit 
 
 

Vermerk (HFA): 
 

08 04/633 01, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 08 07/684 52, 
08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 
08 03/633 10. 

 
Vermerk (GE SR): 

 
08 04/633 01, 08 04/633 55, 08 05/633 01, 08 05/633 52, 08 05/633 56, 08 05/681 52, 08 05/684 58, 
08 07/684 52, 08 07/686 55, 08 08/685 51, 08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Guns- 
ten von 08 03/633 10. 

 
 
 
 

Migrationshintergrund  
11.000,0 11.000,0 

 
Erläuterung (HFA): 

2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr 

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Perso- 
nen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 20. 
Juni 2017 (SächsABl. S. 921), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr 
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08 
08 10 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration 

 

 
 
Titel 

 
 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Soll 2018 
Ist 2017 

Soll 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2019 (GE SR) 

Soll 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Soll 2020 (GE SR) 
T€ 

 
 

noch zu 684 55 
 
 

Rechtsgrundlage: 
Richtlinie des SMS Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Perso- 
nen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 20. 
Juni 2017 (SächsABl. S. 921), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

685 55 Zuschüsse für die Förderung berufsbe- 6.650,0 9.850,0 
290 zogener Grundbildung für nicht mehr 

schulpflichtige Flüchtlinge 
(+250,0) (+250,0) 
6.400,0 9.600,0 

 
Erläuterung (HFA): 

 
2019 gegenüber 2018 6.650,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 3.200,0 T€ mehr 

 
Erläuterung (GE SR): 

 
2019 gegenüber 2018 6.400,0 T€ mehr 
2020 gegenüber 2019 3.200,0 T€ mehr 

 
 

Summe der Titelgruppe 18.355,8 40.150,0 43.350,0 
 14.014,0 (+750,0) 

39.400,0 
(+750,0) 
42.600,0 

Gesamtausgaben 62.227,6 74.631,4 77.899,2 
 46.667,7 (+3.716,5) 

70.914,9 
(+3.720,8) 

74.178,4 
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08 
08 10 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

Stellenpläne 

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 
011 

 

 
 

Stellenplan: 

Richter (einschl. Abordnungen) 

 
Amtsbezeichnung BesGr. LG 

 
Personalsoll A: 

O b e r r a t A 14 L2 1 2 2 

(+1) (+1) 

1 1 
 
 

 
Lfd. 
Nr. 

 
BesGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 A 14 L2 +1          +1 neu; Stellenmehrbedarf aufgrund von 
Aufgabenzuwachs 

Summe: +1          +1  
 
 
 
 
 

428 01 Entgelte für Beschäftigte 
011 

 

 
 

Stellenplan: 
 

EntgeltGr. LG 
 

Personalsoll A: 

E 10 L2 1 2 2 

(+1) (+1) 

1 1 

E 9 L2 0 1 1 

(+1) (+1) 

0 0 
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08 
08 10 

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration 

 

 
 
Titel 

FKZ 

 
Zweckbestimmung 

 
Stellen 2018 

Stellen 2019 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2019 (GE SR) 

Stellen 2020 (HFA) 
+/- zu GE SR 

Stellen 2020 (GE SR) 

 
 
 
 
 

noch zu 428 01 
 
Lfd. 
Nr. 

 
EntgeltGr. 

Zu- 
gän- 
ge 

Ab- 
gän- 
ge 

Umsetz./- 
Umwandl. 

Hebungen Senkungen Umbenen- 
nungen 

Sum- 
me 

 
Bemerkungen 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

Zu- 
gang 

Ab- 
gang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Veränderungen in 2019 
Personalsoll A 

1 E 10 L2 +1          +1 neu 

2 E 9 L2 +1          +1 neu 

Summe: +2          +2  
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Übersicht Finanzierungsplan 
Verbraucherzentrale Sachsen 

zu Kapitel 08 08 

 
 Plan 2018 

in T€ 
Plan 2019 

in T€ 
Plan 2020 

in T€ 
Einnahmen  

 
 

20,0 

 
 
 

30,0 

 
 
 

30,0 
Institutioneller Haushalt 
Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 
vermischte Einnahmen 1,0 9,0 9,0 
Zuweisungen des Freistaates Sachsen 737,0 2.950,0 2.950,0 
Spenden  1,0 1,0 
Overheads 454,0 181,0 194,0 
Einnahmen aus Veranstaltungen 1,0 1,0 
Gebühren Tariftliche Entgelte 350,0 350,0 
Zuweisungen aus Gemeinden und Gemeindeverbänden 100,0 100,0 
Projekte  

 
 

143,4 

 

 
50,0 

 

 
50,0 Investiver Modernisierungsbedarf, Zuweisung Freistaat Sachsen 

Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" Zuweisung Bund 143,4 143,4 
Eigeneinnahmen 3,6 4,6 5,6 
Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" 143,4 144,0 144,0 
Zuweisung Freistaat Sachsen    
Eigeneinnahmen    
Projekt "Ernährungsaufklärung" Zuweisung Bund 175,2 175,2 175,2 
Eigeneinnahmen 2,8 2,8 2,8 
Projekt "Ernährungsaufklärung" Zuweisung Freistaat Sachsen 350,0 350,0 350,0 
Eigeneinnahmen 5,0 5,0 5,0 
Projekt "Verbraucherberatung" Zuweisung Freistaat Sachsen* 2.213,0   
Eigeneinnahmen, Zuweisungen Kommunen* 446,0   
Projekt "Kommunale Schuldnerberatung" Zuweisungen Kommunen 120,0 142,0 148,0 
Projekt "Verbraucherinsolvenzberatung" Zuweisung Freistaat Sachsen 150,0 150,0 150,0 
Projekt "Finanzmarktwächter" Zuweisung vzbv** 490,0 505,0 515,0 
Projekt "Frühwarnnetzwerk" Zuweisung vzbv** 32,0 32,0 32,0 
Projekt ""Finanzmarktwächter / FWN DMW 33,0 33,0 32,0 
Projekt "Energieberatung/Regionalmanager" Zuweisung vzbv** 106,0 106,0 106,0 
Projekt "Wir sind für alle da" 133,0 322,0 331,0 
Projekt "Regiomanager" 54,0 59,0 61,0 
Gesamtetat: 5.812,4 5.846,0 5.886,0 
Ausgaben  

 
 

316,0 

 
 
 

700,0 

 
 
 

706,0 
Institutioneller Haushalt 
Sachkosten 
Personalkosten 896,0 2.907,0 2.913,0 
Projektakquise  16,0 16,0 
Projekte    
Investiver Modernisierungsbedarf  50,0 50,0 

Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" Bund    
Sachkosten 34,0 31,0 25,0 
Overheads 10,0 11,0 17,0 
Personalkosten 103,0 106,0 107,0 

Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" Freistaat Sachsen    
Sachkosten 25,0 25,0 25,0 
Overheads 15,0 15,0 15,0 
Personalkosten 103,4 104,0 104,0 

Projekt "Ernährungsaufklärung" Bund    
Sachkosten 30,0 30,0 30,0 
Overheads 19,0 19,0 19,0 
Personalkosten 129,0 129,0 129,0 

Projekt "Ernährungsaufklärung" Freistaat Sachsen    
Sachkosten 47,0 47,0 47,0 
Overheads 40,0 40,0 40,0 
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 Plan 2018 
in T€ 

Plan 2019 
in T€ 

Plan 2020 
in T€ 

Personalkosten 268,0 268,0 268,0 

Projekt "Verbraucherberatung" Freistaat Sachsen*    
Sachkosten* 381,0   
Overheads* 297,0   
Personalkosten* 1.981,0   
Projekt "Kommunale Schuldnerberatung"    
Sachkosten 14,0 10,0 10,0 
Overheads 14,0 17,0 18,0 
Personalkosten 92,0 115,0 120,0 

Projekt "Verbraucherinsolvenzberatung" Freistaat Sachsen    
Sachkosten 15,0 15,0 15,0 
Overheads    
Personalkosten 135,0 135,0 135,0 

Projekt "Finanzmarktwächter" vzbv    
Sachkosten 145,0 138,0 125,0 
Overheads 31,0 33,0 35,0 
Personalkosten 314,0 334,0 355,0 

Projekt "Frühwarnnetzwerk"  vzbv    
Sachkosten 5,0 3,0 1,0 
Overheads 2,0 3,0 3,0 
Personalkosten 25,0 26,0 28,0 

Projekt "Finanzmarktwächter / FWN DMW"    
Sachkosten 5,0 4,0 3,0 
Overheads 3,0 2,0 1,0 
Personalkosten 25,0 26,0 28,0 

Projekt "Wir sind für alle da"    
Sachkosten 44,0 110,0 113,0 
Overheads  11,0 6,0 
Personalkosten 89,0 201,0 212,0 

Projekt "Energieberatung/Regionalmanager"  vzbv    
Sachkosten 25,0 29,0 25,0 
Overheads 11,0 10,0 11,0 
Personalkosten 70,0 67,0 70,0 

Projekt "Regiomanager"    
Sachkosten 5,0 5,0 5,0 
Overheads 4,0 5,0 5,0 
Personalkosten 45,0 49,0 51,0 

Gesamtausgaben: 5.812,4 5.846,0 5.886,0 
Stellenplan institutionell (Beschäftigte)  

1,0 
 

1,0 
 

1,0 E 15 (Ü) 
E 15    
E 14  1,0 1,0 
E 13 1,0 1,0 1,0 
E 12 2,75 9,0 9,0 
E 11 1,0 7,5 7,5 
E 10    
E 9 2,0 27,75 27,75 
E 6 4,55 5,525 5,525 
E 5 1,0 1,0 1,0 
E 4 1,0 1,0 1,0 
Summe 14,3 54,775 54,775 
Stellenplan projektbezogen (VZÄ)  

 
 

37,5 

 
 
 
 

5,85 

 
Verbraucherschutzprojekt 2015-2019 Finanzierung Freistaat Sachsen* 
 
Ernährung Finanzierung Freistaat Sachsen 4,1 
Ernährung Finanzierung Bund 1,875 1,875 
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 Plan 2018 
in T€ 

Plan 2019 
in T€ 

Plan 2020 
in T€ 

Verbraucherinsolvenzberatung Finanzierung Freistaat Sachsen 2,375 2,25 2,2 
Schuldnerberatung Finanzierung Kommunen 1,5 1,875 1,925 
Wirtschaftlicher Verbraucherschutz Finanzierung Freistaat Sachsen 2,0 2,0 2,0 
Wirtschaftlicher Verbraucherschutz Finanzierung Bund 2,0 2,0 2,0 
Finanzmarktwächter Finanzierung vzbv 5,25 5,25 5,25 
Finanzmarktwächter / FWN DMW 0,5 0,5 0,5 
Frühwarnnetzwerk 0,5 0,5 0,5 
Wir sind für alle da 2,0 4,0 4,0 
Energieberatung 1,3 1,3 1,3 
Regiomanager 0,75 0,75 0,75 
Summe 61,65 28,15 29,65 
Stellen Gesamtsumme 75,95 82,925 84,425 
* ab 2019 im institutionellen Haushalt enthalten 
** vzbv = Verbraucherzentrale-Bundesverband 
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